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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2598/2021 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bauantrag zur Dachgeschossaufstockung mit 8 Wohneinheiten mit 
Errichtung von 4 Aufzugsanlagen sowie Abbruch der bestehenden 
Garagenanlage und Ersatz durch Carports auf Fl.Nr. 1275 der 
Gemarkung Fürstenfeldbruck; Parsevalstraße 1 - 7 

TOP - Nr. Ö 3 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: F-2021-34-3 Erstelldatum 14.12.2021 

Verfasser Wörle, Carolin Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 42 Bauverwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 06.04.2022 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: gezeichneter Lageplan 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Abweichung vom Erfordernis des Einfügens gemäß § 34 Abs. 1 BauGB wird 
planungsrechtliche nach § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1b) zugestimmt (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 
Buchstabe c GeschO). 

 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV Planungs- 
und Baurefe-
rent 

Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Gegenstand des Bauantrages ist die Dachgeschossaufstockung mit 8 Wohneinhei-
ten, Abbruch bestehende Garagenanlage und Ersatz durch Carports, Errichtung von 
4 Aufzugsanlagen und Außenanlagenneugestaltung auf dem Baugrundstück Fl.Nr. 
1275 der Gemarkung Fürstenfeldbruck in der Parsevalstraße 1-7. 
 
Auf dem Baugrundstück besteht aktuell ein 3-geschossiges Wohngebäude und un-
genutztem Satteldach. Es befinden sich insgesamt 28 Wohnungen im Gebäude, da-
zu wurden 15 Stellplätze als Garagenanlage auf dem Grundstück errichtet.  
 

 
Bestandsgebäude Südansicht 
 

 
Bestandsgebäude Nordansicht 

 
Geplant ist nun der Abriss des Dachstuhls und die Aufstockung des gesamten Ge-
bäudes um ein Geschoss mit einem Pultdach und großer Dachterrasse nach Süden. 
Dadurch können acht weitere Wohneinheiten geschaffen werden. Des Weiteren sieht 
die Planung vor, die Bestandsbalkone der darunterliegenden drei Geschosse nach 
Süden hin zu erweitern. Im Norden des Wohngebäudes sollen an die Treppenhäuser 
vier außenliegende Aufzüge gebaut werden. Hier werden außerdem die bestehen-
den Garagen durch Carports ersetzt und weitere Stellplätze für PKWs (insgesamt 27 
Stellplätze) und Fahrräder (60 Stück) geschaffen.  
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Ansichten; nicht maßstabsgetreu 

 
 
Planungsrechtliche Beurteilung: 
 
Das Baugrundstück Fl.Nr. 1275 der Gemarkung Fürstenfeldbruck in der Parseval-
straße 1-7 liegt im nicht überplanten Innenbereich und ist demzufolge nach § 34 
Baugesetzbuch -BauGB- zu beurteilen. Danach ist gemäß § 34 Abs. 1 BauGB ein 
Bauvorhaben bauplanungsrechtlich zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Der die nähere Umgebung bildende Bereich reicht so weit, wie sich die Ausführung 
des zur Genehmigung gestellten Vorhabens auswirken kann und wie die Umgebung 
ihrerseits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch be-
einflusst (BVerwG, Urteil vom 26.05.1978, Az.: 4 C 9.77; Beschluss vom 20.08.1998, 
Az.: 4 B 79.98). Die maßgebliche nähere Umgebung für das Maß der baulichen Nut-
zung wird durch Landsberger Straße, über die Heimstättenstraße, entlang der Zep-
pelinstraße definiert. Die Landsberger Straße (nördliche Bebauung) hat trennende 
Wirkung und kann somit nicht herangezogen werden. Die Bereiche südlich der Zep-
pelinstraße liegen im Umgriff von Bebauungsplänen. 
 
 

Ausschnitt nähere Umgebung 

 
Betrachtet man die nähere Umgebung, ist das Bestandgebäude Parsevalstraße 1-7 
in seiner Kubatur das größte Gebäude hinsichtlich seiner Wandhöhe und Geschos-
sigkeit in Verbindung mit der Grundfläche. Zwar befindet sich auf dem direkt an-
schließenden östlichen Grundstück (Zeppelinstraße 24-28 auf Fl.Nr. 1275/2, Gem. 
FFB) eine fünfgeschossige Bebauung mit Flachdach, jedoch erstreckt sich diese Be-
bauung maximal auf eine Grundfläche von 207,6 m². Das benannte Nachbargebäude 

Bebauungspläne Nr. 43/4, 41/2, 41/4, 40/1 
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treppt sich von der 5-Geschossigkeit zur 3-Geschossigkeit ab. Das beantragte Bau-
vorhaben sieht mit der Aufstockung eine 4-geschossige Bauweise auf einer Grund-
fläche von ca. 840 m² vor. 
 

 
Nachbargebäude Nordansicht, Zeppelinstraße 24-28 auf Fl.Nr. 1275/2, Gem. FFB 

 
Ansonsten ist die nähere Umgebung geprägt durch 2-geschossige Ein- und Mehrfa-
milienhäuser mit Satteldächern. 
 
Das beantragte Bauvorhaben fügt sich somit bauplanungsrechtlich gemäß § 34 Abs. 
1 BauGB hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht in die nähere Umge-
bung ein. Ein vergleichbares Maß der baulichen Nutzung hinsichtlich der geplanten 
Wandhöhe und Geschossigkeit in Verbindung mit der Grundfläche ist in der näheren 
Umgebung, soweit prägend, nicht vorhanden. Somit würde das Vorhaben zu städte-
baulichen Spannungen wegen seiner Vorbildwirkung führen. 
 
 
Anwendung des § 34 Abs. 3a BauGB: 
Nach § 34 Abs. 3a Satz 1 BauGB kann im Einzelfall vom Erfordernis des Einfügens 
in die Eigenart der näheren Umgebung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB abgewichen 
werden, wenn die Abweichung bestimmten Vorhaben im Zusammenhang mit Ge-
werbe- oder Handwerksbetrieben oder baulichen Anlagen zu Wohnzwecken dient, 
städtebaulich vertretbar ist und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
Diese Regelung begünstigt unter anderem gemäß § 34 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 Buchst. 
b) BauGB Bauvorhaben, die der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zu-
lässigerweise errichteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes dient.  
Nach Buchstabe b) ist von einem Wohnzwecken dienenden Gebäude auszugehen, 
auf das sich die genannten Vorhaben Erweiterung, Änderung und Erneuerung 
beziehen müssen (Vorhaben im Zusammenhang mit dem vorhandenen Gebäudebe-
stand). Es bedarf also einer bestimmten Übereinstimmung (Identität) des durch die 
Vorhaben entstehenden neuen Gesamtvorhabens mit dem vorhandenen Bestand 
(Altbestand).  
Änderung bedeutet bauliche Umgestaltung einer bestehenden baulichen Anlage, im 
Äußeren wie im Innern der Anlage (Umbau, Ausbau oder Modernisierung), ohne Ver-
lust der Identität der vorhandenen Bausubstanz.  
Erweiterung bedeutet eine Ergänzung des baulichen Bestands.  
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Die Erneuerung ist die Beseitigung einer vorhandenen Anlage mit anschließender 
Neuerrichtung an gleicher Stelle. 
 
Diese Vorhaben können miteinander verbunden werden. Maßgeblich ist das Ge-
samtvorhaben, wie es – auch in Kombination der Merkmale der Vorhaben – entstan-
den ist. Der funktionale und bauliche Zusammenhang zwischen der vorhandenen 
baulichen Anlage und der durch die Vorhaben entstandenen baulichen Anlage muss 
erhalten bleiben; die Grenze ist dort, wo durch das Vorhaben/ die Vorhaben der Sa-
che nach ein neues, anderes Bauvorhaben entsteht. 
 
Hier handelt es sich um eine Erweiterung, welche einen funktionalen und baulichen 
Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Gebäude und der vorgesehenen bauli-
chen Erweiterung voraussetzt.  
 
Das Bestandgebäude wurde zulässigerweise erreichtet und dient zu Wohnzwecken. 
Bei der geplanten Dachgeschossaufstockung mit 8 Wohneinheiten handelt es sich 
ebenfalls um eine Erweiterung eines für Wohnzwecken dienendes Gebäude. Die Er-
weiterung als Dachgeschossaufstockung steht im Zusammenhang mit dem vorhan-
denen Gebäudebestand. Durch die Erweiterung entsteht ein funktionaler und bauli-
cher Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Gebäude und der vorgesehenen 
baulichen Erweiterung. 
 
Die Abweichung vom Erfordernis des Einfügens muss im Sinne des § 34 Abs. 3a 
Satz 1 Nr. 1 BauGB auch städtebaulich vertretbar sein.  
Die Erweiterung des Bestandsgebäudes in die Höhe um ein weiteres Geschoss und 
die damit verbundene Änderung der zulässigen Grundfläche und Geschossfläche 
(durch Aufzüge und Parkplätze) könnte für den gesamten Block ausschlaggebend 
wirken. Eine weitere Entwicklung auch anderer Gebäude um weitere Geschosse in 
der näheren Umgebung ist damit grundsätzlich nicht mehr auszuschließen. 
Jedoch ist nach Einschätzung des SG 41 das Bauvorhaben als städtebaulich vertret-
bar zu bewerten. Der Anbau der Aufzüge und die Erweiterung der Bestandsbalkone 
führen zu einer Verbesserung der Wohnverhältnisse für die bestehende Bewoh-
nerstruktur. Die Versorgung der Bevölkerung mit weiteren acht Wohneinheiten, bei 
gleichzeitig flächensparender und damit umweltschützender Innenentwicklung auf 
dem Bestandsgebäude ist aus Stadtplanungssicht zu begrüßen. Mit Grund und Bo-
den wird im vorliegenden Fall sparsam umgegangen. Die Abstandsflächen zum 
Nachbargrundstück verändern sich nicht wesentlich, unter Würdigung der nachbarli-
chen Interessen können die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse somit 
auch mit der Aufstockung des Bestandsgebäudes eingehalten werden.  
Die Mehrung des Baurechts nach §34 BauGB auf die umliegende Umgebung wird 
aus städtebaulicher Sicht als unkritisch erachtet. Die Möglichkeit der Entwicklung des 
gesamten Blocks, also auch den direkt angrenzenden Grundstücken im Norden ist 
bereits im Bestandszustand gegeben und erhöht sich durch die Aufstockung. Eine 
Entwicklung auf der gegenüberliegenden westlichen Seite der Parsevalstraße wird 
derzeit als unrealistisch eingeschätzt, kann aber in Zukunft nach §34 BauGB nicht 
ausgeschlossen werden. Für den südlichen Bereich hat die Entwicklung insoweit 
keine Auswirkungen, da hier ein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht. Richtung 
Norden wirkt die Landsberger Straße als trennendes Element, weshalb auch hier 
eine Mehrung des Baurechts nach § 34 BauGB durch das Bauvorhaben unwahr-
scheinlich erscheint. 
Die Abweichung vom Erfordernis des Einfügens ist somit auch städtebaulich vertret-
bar. 
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§ 34 Abs. 3a Satz 1 BauGB setzt nach Nr. 3 weiter voraus, dass die Abweichung 
auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Insoweit stellt dies die gesetzliche Verankerung des Gebots der Rück-
sichtnahme auf nachbarliche Belange dar. Die Umsetzung des beantragten Bauvor-
habens führt nicht zur Unzumutbarkeit oder zur Rücksichtlosigkeit gegenüber der 
Nachbargrundstücke. Eine solche wäre nur denkbar, wenn der Baukörper gegenüber 
dem Nachbargrundstück „erdrückend“ oder „einmauernd“ in Erscheinung treten wür-
de. Dies ist hier nicht der Fall; der Baukörper beachtet in Bezug auf das Maß der 
baulichen Nutzung den Rahmen der näheren Umgebung und hält ausreichend Ab-
stand zu den Nachbargrundstücken ein. Durch die städtebauliche Vertretbarkeit, ist 
das Bauvorhaben auch mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 
 
 
Zusammenfassung: 
Die bauplanungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens richtet sich aufgrund 
seiner Lage im Innenbereich nach § 34 Abs. 1 BauGB. Vom Erfordernis des 
Einfügens in die nähere Umgebung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB kann nach § 
34 Abs. 3a BauGB abgewichen werden, weil die gesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben sind und sie auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar sowie städtebaulich vertretbar – insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der Nachverdichtung im Innenbereich – sind. 
 
Das Bauamt kommt daher zu dem auf dem Deckblatt formulierten 
Beschlussvorschlag. 
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Anlage 1: gezeichneter Lageplan  
- nicht maßstabsgetreu - 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2570/2021 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/13-2 "Östlich Industriestraße 
Teil 2 (Nord) Satzungsbeschluss 

TOP - Nr. Ö 4 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 28.10.2021 

Verfasser Erber, Elvira 
Schott, Carina 

Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3, Amt 4 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 06.04.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 02.05.2022 Ö 

 

Anlagen: 1. Beschlussbuchauszüge Aufstellungsbeschluss PBA vom 15.02.2017 und 
STR vom 21.02.2017 (Vorentwurf) 

2. Beschlussbuchauszug Billigungsbeschluss PBA vom 21.06.2017 Plan-
zeichnung (Entwurf) 

3. Beschlussbuchauszug PBA 06.12.2017 Teilung in Nord- und Südbereich  
4. Beschlussbuchauszug ern. Billigungsbeschl. PBA 17.03.2021 (Entwurf II) 
5. Stellungnahmen der Behörden Hinweise (1. – 3. Auslegung) 
6. Stellungnahmen der Behörden Anregungen (1. – 3. Auslegung) 
7. Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Unter Bezugnahme auf die vorberatenden Einzelbeschlüsse und den abschlie-

ßenden Empfehlungsbeschluss des Planungs- und Bauausschuss wird der Vor-
habenbezogene Bebauungsplan-Nr. 50-13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 
(Nord)“ nach abschließender Abwägung der öffentlichen Belange als Satzung be-
schlossen. 
 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Seite 2 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, erforderliche redaktionelle und formale Änderun-
gen im Rahmen der Beschlusslage vorzunehmen. Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan-Nr. 50-13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 (Nord)“ trägt das Datum 
des Stadtrats, den 02.05.2022. 
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Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
In der Stadtratssitzung vom 21.02.2017 (und davor am 15.02.2017 in der Planungs- 
und Bauausschuss Sitzung) wurde der Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 50/13 „Östlich Industriestraße“ gefasst sowie dem Vorentwurf 
zugestimmt. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 50/13 „Östlich 
Industriestraße“ gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen (s. Anlagen 
1 u.2).  
 
Diese erfolgte im Zeitraum vom 09.03.2017 bis 10.04.2017. 
 
Im Planungs- und Bauausschuss vom 21.06.2017 wurde der Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 50/13 „Östlich Industriestraße“ mit den in der Sitzungsvorlage aufge-
zeigten Änderungen gebilligt (siehe Anlage 3).  
 
 
Die 2. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 07.09. – 
13.10.2017. 
 
Am 06.12.2017 wurde in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses beschlossen, 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 50/13 „Östlich Industriestraße“ in einen Nord-
teil „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 (Nord)“ und in 
einen Südteil „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-1 „Östlich Industriestraße Teil 1 
(Süd)“ zu teilen. 
 
So konnte der Bauantrag für den Bereich des Bebauungsplanes 50/13-1 aufgrund der 
gegebenen Planreife nach § 33 BauGB genehmigt werden und der Baubeginn erfolgen.  
 
Der Satzungsbeschluss für den „Vorhabenbezogener BBP Nr. 50/13-1 „Östlich Indust-
riestraße Teil 1 (Süd)“ erfolgte am 05.06.2019 im Planungs- und Bauausschuss und am 
23.07.2019 im Stadtrat. In dieser Sitzung wurde neben dem Satzungsbeschluss auch 
die Frage der Herstellung der südlich an der Otl-Aicher-Str. gelegenen Parkplätze bera-
ten und beschlossen, die 5 Parkplätze aus der Planung herauszunehmen. Der Antrag 
zur Erweiterung des Umgriffs nach Norden zur Errichtung eines Gehweges am Wende-
hammer wurde abgelehnt.  
 
Aufgrund der negativen Stellungnahme der Regierung von Oberbayern (2017) und der 
geänderten Planung (2020) erfolgten 2020 einige Gespräche von Seiten des Eigentü-
mers mit der Regierung von Oberbayern. Am 16.09.2020 äußerte sich diese dann in 
einer Stellungnahme positiv zu der jetzigen Planung mit der Nutzungsmischung aus 
Wohnen, Gewerbe und sozialer Einrichtung, da sie den Vorgaben des § 6a BauNVO 
entspricht.  
 
Im PBA am 02.12.2020 wurde kein Billigungsbeschluss gefasst (s. Anlage 1c) sondern 
beschlossen, einen Arbeitskreis einzuberufen, welcher zu den Diskussionspunkten (Er-
schließung, Stellplätze, Baumerhalt, Tiefgaragenzufahrt, Otl-Aicher-Str.) zusammen mit 
den Eigentümern die bisherige Planung optimieren sollte. 
 
Der Arbeitskreis trat am 20.01.2021 sowie am 19.02.2021 zusammen. Die Anregungen 
aus dem Arbeitskreis wurden aufgenommen und im PBA am 17.03.2021 beraten.  
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Am 17.03.2021 erfolgte im Planungs- und Bauausschuss der Beschluss eines erneuten 
Billigungsbeschlusses.  
 
 
Vom 11.06. – einschließlich 13.07.2021 lag der Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gem. § 4a Abs. 3 i.V. m § 3 Abs. 2 BauGB i.V. m. § 3 PlanSiG dann erneut aus.  
 
 
Im Folgenden werden die Stellungnahmen nur hinsichtlich des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 50/13-2 „Östlich Industriestraße Teil 2 (Nord)“ behandelt.  
 
 
 
II. Behandlung der Stellungnahmen (sh. auch Zusammenfassung unter III.) 

A ANREGUNGEN AUS DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist eine Stel-
lungnahme eingegangen.  

 

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

      

1. Dipl.Bw (FH) Alfons Haaf 
Steuerkanzlei Haaf 
Bezirksstr.36 
85716 Unterschleißheim 
 

14.09.2017 X  x 

 
Herr Haaf regt an, den Punkt 8.4.3 Sport- und Freizeitlärm zu überprüfen, da hier 
folgendes steht:  „Es bestehen im weiteren Umfeld keine entsprechenden Anlagen, 
eine Beurteilungsrelevanz ist somit nicht gegeben.“ 

Darüber hinaus bittet er im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahrens zu prü-
fen, inwieweit berücksichtigt wurde, dass durch die unmittelbar angrenzende Sport-
schule FFB sehr wohl Sport- und Freizeitlärm entstehen kann (z.B. durch Musik bei 
geöffneten Fenstern im Sommer). Herr Westner (Pächter von Herrn Haaf) möchte 
vermeiden, dass durch die vorgesehene Wohnbebauung der Ärger mit künftigen 
Nachbarn vorprogrammiert ist.   
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Der Einwand wurde bereits 2017 von Seiten des Vorhabenträgers überprüft. Damals 
wurde festgestellt, dass in dem Gutachten die nördliche Bebauung bereits berück-
sichtigt wurde und es zu keinerlei negativen Auswirkungen kommt. 2020 erfolgte  
aufgrund der konkreteren Gebäude- und Grundrissüberarbeitung nochmals eine Ab-
frage ob sich aufgrund der Planänderungen Änderungen ergeben haben. Der Ein-
wand wurde bereits in dem letzten Gutachten (Stand 16.06.2020) berücksichtigt. Die 
beabsichtigte Planung verursacht keine negativen Auswirkungen auf die nördlich ge-
legene Sportschule Puch. 

Der Punkt 8.4.3 wurde zum Billigungsbeschluss bereits entsprechend geändert. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 

 
B STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 

 
 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

      

1. Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Fürsten-
feldbruck (AELF)  

12.04.2017 
15.09.2017 
 

 X 
X 

 

2 Amt für ländliche Entwicklung, 
München 

14.03.2017 
13.09.2017 
10.06.2021 
 

 X 
X 
X 

 

3 Bayerischer Bauernverband, 
München 

    

4 Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, München 

    

5 Bund Naturschutz e.V. 10.04.2017 
07.10.2017 
11.07.2021 
 

X 
X 
X  

  

6 Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben 

15.09.2017 
14.11.2017 
 

W 1  
X 

 

7 DB Services Immobilien GmbH, 
Niederlassung München 

07.04.2017 
27.09.2017 

  X 
X  

8 Deutsche Post Immobilienser-
vice GmbH, Niederlassung 
München 

    

9 Deutsche Telekom AG, PTI 23  10.03.2017  
06.09.2017 
21.07.2021 

 X  
X 

10 Energie Südbayern GmbH 24.03.2017 
15.09.2017 

  X 
X 

11 Evang.-Luth. Pfarramt Erlöser-
kirche  

    

12 Evang.-Luth. Pfarramt Gnaden-
kirche Fürstenfeldbruck 

    

13 Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in 
Bayern 

28.03.2017 
08.09.2017 
 

 X 
X 

 

14 Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH 

22.03.2017  X  

15 Gemeinde Alling 13.03.2017  
08.09.2017 
22.06.2021 
 

 x 
X 
X 

 

16 Gemeinde Emmering 04.10.2017 
06.07.2021 
 

 X 
X 

 

17 Gemeinde Maisach 13.03.2017 
11.09.2017 

 X 
X 

 

                                            
W1 = Widerspruch, Rücknahme des Widerspruches erfolgte am 14.11.2017 
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

18 Stadt Olching  21.03.2017 
12.09.2017 
08.07.2021 

 X 
X 
X 

 

19 Gemeinde Schöngeising     

20 Handwerkskammer für 
Oberbayern 

10.04.2017 
10.10.2017 
13.07.2021 

 
 

X 

X 
X 

 

21 Immobilien Freistaat Bayern, 
Reginalvertretung Augsburg 

    

22 Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern 

07.04.2017 
06.10.2017 
12.07.2021 

 
X 
X 

X X 

23 Vodafone Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH & 
Co. KG, Region: Bayern  

07.04.2017 
10.04.2017 
05.10.2017 
05.07.2021 

 X 
X 
X 

 
 
 

X 

24 Kath. Pfarramt -St.Bernhard-     

25 Kath. Pfarramt -St.Magdalena-     

26 Kreisbrandtrat Hubert Stefan 
und Inspktor Cornell 

15.09.2017 
24.06.2021 

X 
X 

 X 

27 Kreishandwerkerschaft     

28 Kreisheimatpflegerin 
Susanne Poller 

    

29 Kreisjugendring     

30  Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern e.V. (LBV) KG Fürsten-
feldbruck 

    

31 Landratsamt Fürstenfeldbruck 
Referat 21 

03.04.2017 
10.04.2017 
01.08.2017 
10.10.2017 
20.07.2021 

X 
X 
X 
X 
X 

  
X 
X 
X 
X 

32 LBV-Naturschutzinfozentrum 
Kreisgruppe FFB 

    

33 Münchener Verkehrs- und Ta-
rifverbund GmbH 

    

34 Planungsverband Äußerer Wirt-
schaftsraum München  

    

35 Regierung von Oberbayern - SG 
800 / 801 Höhere Landespla-
nung - 

21.03.2017 
04.10.2017 
11.10.2017 
02.07.2021 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 

36 Regierung von Oberbayern Ge-
werbeaufsichtsamt 

23.03.2017 
20.09.2017 

 X 
X 

 

37 Regierung von Oberbayern -
Luftamt Südbayern- 

    

38 Regionaler Planungsverband 
München 

13.04.2017 
11.10.2017 
05.07.2021 

 X 
X 
X 

 

39 Staatl. Schulamt Fürstenfeld-
bruck 

    

40 Staatliches Bauamt Freising  - 
Servicestelle München - 

10.04.2017 
09.10.2017 
22.06.2021 
 

 X 
X 

X 
X 
X 

41 Stadt Fürstenfeldbruck AL3 
(Rechtswesen/ Ordnung/ Sozia-
les) SG32 

17.06.2021 
15.07.2021 
 

 
X 

X  
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

42 Stadt Fürstenfeldbruck Amt 1 
(Allgemeine Verwaltung) 

    

43 Stadt Fürstenfeldbruck Amt 2 
(Finanzverwaltung) 

    

44 Stadt Fürstenfeldbruck SG 41 
(Stadtplanung) 

    

45 Stadt Fürstenfeldbruck SG 42 
(Bauverwaltung) 

    

46 Stadt Fürstenfeldbruck SG 45 
(Hochbau) 

    

47 Stadt Fürstenfeldbruck SG 44 
(Tiefbau) 

    

48 Stadtbrandinspektor 
Michael Ott 

    

49 Stadtwerke Fürstenfeldbruck - 
Strom- und Fernwärmeversor-
gung - 

    

50 Stadtwerke Fürstenfeldbruck - 
Wasserversorgung - 

    

51 Umweltbeirat Georg Tscharke 11.07.2021 X  X 

52 Verwaltungsgemeinschaft 
Mammendorf 

    

53 Wasserwirtschaftsamt München    23.03.2017 
11.09.2017 
09.06.2021 

 
 

X 

 X 
X 
X  

54 Zweckverband zur Wasserver-
sorgung 

09.03.2017  X  

55 Bundeswehr 
 

18.09.2017  X  

56 Herr Martin Haisch Verkehrsfo-
rum FFB 

11.03.2021 x   

 
 
B 1  Von folgenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange sind Äuße-

rungen oder Anregungen eingegangen, jedoch sind keine erkennbaren 
oder schutzwürdigen Belange betroffen bzw. wurden die Belange ausrei-
chend gewürdigt (Anlage 4) 

 
- DB Services Immobilien GmbH vom 07.04.2017 und 27.09.2017 
- Deutsche Telekom vom 10.03.2017, 06.09.2017 und 21.07.2021 
- Energie Südbayern GmbH vom 24.03.2017 und 15.09.2017 
- Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co.Kg Regi-

on:Bayern vom 07.04.2017, 10.04.2017, 05.10.2017 und 05.07.2021 
- Staatliches Bauamt Freising vom 10.04.2017, 09.10.2017 und 22.06.2021 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
In den o.g. Stellungnahmen werden Hinweise bzw. Anregungen geäußert, die sich 
vor allem auf Leitungstrassen beziehen. Entsprechende redaktionelle Ergänzungen 
wurden vorgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
B 2  Behörden und Träger öffentlicher Belange, von denen Äußerungen oder 

Anregungen eingegangen sind, die im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigen sind (Anlage 4) 

 
- Bund Naturschutz vom 10.04.2017, 07.10.2017 und 11.07.2021 
- Handwerkskammer für Oberbayern vom 10.04.2017, 10.10.2017 und 

13.07.2021 
- Industrie- und Handelskammer vom 07.04.2017, 06.10.2017 und 12.07.2021 
- Kreisbrandrat Hubert Stefan vom 15.09.2017 und Inspektor Cornell vom 

24.06.2021 
- Landratsamt Fürstenfeldbruck vom 03.04.2017, 10.04.2017, 01.08.2017, 

10.10.2017 und 20.07.2021 
- Regierung von Oberbayern - Höhere Landesplanung - vom 21.03.2017, 

04.10.2017, 11.10.2017 und 02.07.2021 
- Stadt Fürstenfeldbruck SG 32 vom 17.06.2021 und 15.07.2021 
- Umweltbeirat Georg Tscharke vom 11.07.2021 
- Wasserwirtschaftsamt München vom 23.03.2017, 11.09.2017 und 09.06.2021 
- Haisch Verkehrsforum FFB vom 11.03.2021 

 
 
 
Punkt 5 Bund Naturschutz e.V.; Stellungnahmen vom 10.04.2017 und  

   07.10.2017 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) vom 10.04.2017 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes: 

- Stellplätze ohne jedes Trenngrün grenzen an die Stellplätze der Sportschule. 

Forderung: 
- Einzeichnung des Baumbestandes, 

- an der Nordgrenze des MK2 den Erhalt des Baumbestandes und einen mind. 

5 m breiten Grünstreifen als Trenngrün nach Norden zur Sportschule,  

- entlang der Industriestraße an der Westseite von MK2 ebenfalls Erhaltung des 

Baumbestandes. 

 
2. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 

- Verkehrsbelastung Otl-Aicher-Straße 

- Anlieferung Entsorgung und das Rangieren auf der privaten Fläche 

- Erhebliche Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit aufgrund fehlender 

separater Geh- und Radwege  

 
3. Geh- und Radweg Industriestraße 
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- bestehender Gehweg sei mit nur 2 m Breite zu schmal 

 
Forderung: 

- Mindestbreite von 3,0 m 

 
4. Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere 

- Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere fehlt unter E 6.6 der textlichen 

Festsetzungen; Anregung: bei Zäunen und Stützmauern Durchlassmöglich-

keiten zu schaffen 

 
5. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

- Unter E 9.1 sollte die Größe und die Mindestanzahl je 100 qm festgesetzt 

werden.  

- Aus dem BBP gehe nicht hervor, welcher (Größen-) Ordnung die geplanten 

Gehölze angehören 

 
6. Fehlendes Kinderhaus 

- Anregung, die dringend benötigten Plätze in fußläufiger Entfernung mit zu er-

richten. 

 
Anmerkung der Verwaltung gebilligt: 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes: 
Der Baumbestand wurde in der Planzeichnung ergänzt. 
Entgegen der Planung der ersten Auslegung in 2017 (damals war eine Rodung für 
den Bereich von insgesamt 44 Bäumen der 1. und 2. Ordnung vorgesehen) werden 
in der aktuellen Planung von 2020 insgesamt 33 Bäume der 1. und 2. Ordnung ge-
fällt. In der Planung 2017 war eine Neuplanung von 58 Bäumen (18 1. Ordnung und 
40 2. Ordnung) vorgesehen. Die Planung von 2020 sieht 40 Bäume (29 1. Ordnung 
incl. 11 Bestandsbäume und 11 2. Ordnung) vor.  
Entsprechende Ersatzplanzungen sind auf der gleichen Flurnummer geplant.  
Entgegen der Stellungnahme ist nach Norden hin ein Grünstreifen geplant, der Be-
standsbäume und Stellplätze enthält. Die Stellplätze verteilen sich zu gleichen Teilen 
nördlich und südlich der Straße. So verbleibt eine Trennung zu den nördlich angren-
zenden Grundstücken mit Grün erhalten, bestehend aus Fläche und Bäumen sowie 
mit einigen Stellplätzen. 
 
2. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen in der ersten Auslegung beilag, 
zeigt die Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Ver-
kehrssicherheit keine grundsätzlichen Bedenken zu erwarten sind. Die Tiefgaragen-
zufahrt wurde von Norden nach Süden verlegt. So wurde der Verkehr nördlich der 
Bebauung des B-Planes 50/13-2 verringert. Aufgrund der neuen Planungen von 
2020 wurde der Verkehr nochmals überprüft. Diese Überprüfung erbrachten keinerlei 
Verschlechterung hinsichtlich des vorherigen Standes des Gutachtens. 
 
3. Geh- und Radweg Industriestraße 
Die Breite wurde auf 2,50 m geändert. 
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4. Durchlässigkeit von Einfriedungen für Kleintiere 
Unter E 6.7 Höhe der Einfriedung wurde folgendes ergänzt: „max. 1,30 m ab fertigem 
Gelände, die Einzäunung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine Barriere 
darstellt (mind. 10 cm Bodenabstand); 
 
5. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
In der Planzeichnung des Bebauungsplans sowie im Außenanlagenplan zum Vorha-
benplan ist die Zahl der zu pflanzenden Bäume hinreichend festgelegt und wird als 
ausreichend erachtet. Eine Ergänzung zur Mindestanzahl pro Fläche wird daher für 
nicht erforderlich erachtet.  
Das grünplanerische Konzept sieht Bäume 1. Ordnung entlang der Otl-Aicher-Straße 
sowie der Industriestraße vor. Rückwärtig sind aufgrund der Höhenentwicklung keine 
Bäume 1. Ordnung geplant. In den grünordnerischen Festsetzungen Nr. 9,10 und der 
Artenliste unter Nr. 12 ist die geforderte Größe der zu pflanzenden Bäume hinrei-
chend festgelegt. Daher besteht diesbezüglich kein Ergänzungsbedarf.  
 
6. Fehlendes Kinderhaus 
Eine Kinderbetreuungseinrichtung ist in räumlicher Nähe zum Planungsgebiet beab-
sichtigt. An der bisherigen Planung wird festgehalten. 
 
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 07.10.2017 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes 
Von Seiten des Bund Naturschutzes wird das Ausmaß angemahnt. 35 große und 35 
kleine Bäume fallen der Bebauung zum Opfer. Diese Fällung wird als unverantwortlich 
angesehen. Die vorhandene städtebauliche Gliederung durch die Bäume mit den klein-
klimatischen Funktionen gehen verloren. Es wird deshalb nochmals der Erhalt des 
Baumbestandes gefordert. 

Ferner wird gefordert die Bäume nicht vorzeitig abzuholzen, sondern das Vorliegen ei-
nes rechtskräftigen Bebauungsplanes abzuwarten. Der Bebauungsplan in seiner Nord-
hälfte (2. BA) wird abgelehnt.  

 
2. unzureichender Ausgleich durch Neupflanzungen 
Es sei kein adäquater Ersatz für die Bäume angedacht. Im Südteil sind entlang der 
Straße nur 11 Bäume 1. Ordnung geplant, im Nordteil kein einziger. Der Großteil der 
Neuanpflanzungen sind kleine Bäume und Sträucher, überwiegend mit begrenzten 
Entwicklungsmöglichkeiten durch das geringe Erdreich über der Tiefgarage im MU 
und MK. 
 
3. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 
Es werden Bedenken in Bezug auf die Rangiervorgänge (Rückwärtsfahrten!) erneut 
vorgebracht.  

 
4. Verkehrsprobleme Industriestraße 
Problematisch wird der Anlieferverkehr des Drogeriemarktes gesehen, da dies rück-
wärts von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite erfolgen muss und so der Verkehr 
unterbrochen wird. Es wird nach angedachten Lichtsignalanlagen oder sonstigen 
verkehrsrechtlichen Maßnahmen gefragt. 
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5. Geh- und Radweg Industriestraße 
Es wird auf die in der vorherigen Stellungnahme geforderten 3 m Breite hingewiesen. 
Es wird daher davon ausgegangen, dass der Radverkehr deshalb im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn geführt wird, der Gehweg aber gleichzeitig für Radfahrer frei gege-
ben ist.  
 
Anmerkung der Verwaltung: 
 
1. Fällung wertvollen Baumbestandes 
2. unzureichender Ausgleich durch Neupflanzungen 
Auf die Bestandsbeschreibung (siehe Anmerkungen zur Stellungnahme vom 
10.04.2017) wird verwiesen. Eine Ergänzung der Anzahl der Bestandsgehölze wurde 
redaktionell ergänzt. Den aktuellen Planungen ging ein umfangreicher Planungsprozess 
voraus. Die Dachbegrünung im südlichen Bereich führt im Ergebnis zu einer Mehrbe-
grünung und einer Entsiegelung im Gebiet. Die Rodung dafür fand in den vorgesehe-
nen Wintermonaten statt. 
Im Vergleich der Planung von 2017 zur jetzigen Planung im Nordteil ist auszuführen, 
dass in der jetzigen Planung insgesamt weniger Bäume gepflanzt werden sollen als 
noch in 2017. Allerdings handelt es sich bei den Bäumen in der Planung von 2020 
um den Erhalt vieler Bestandsbäume 1. Ordnung (11) im Gegensatz zur Planung von 
2017 (Rodung aller 44 Bestandsbäume). Die Planung von 2017 wurde unter dem 
Aspekt des Erhalts der Bestandsgehölze im Norden des Grundstückes umgeplant. 
Dabei sind die Bestandsgehölze, gerade weil diese eine gewachsene Gehölzstruktur 
bilden, von deutlich höherer Qualität als Neupflanzungen oder Gehölze 2. Ordnung 
und sind ein Trittstein für die Fauna in diesem Bereich. Das Pflanzkonzept 2020 ist 
durch dem Erhalt des nördlichen Gehölzbestandes deutlich dem Konzept von 2017 
vorzuziehen. 
 
3. Verkehrsprobleme Otl-Aicher-Straße 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen in der zweiten Auslegung beilag, 
zeigt die Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Ver-
kehrssicherheit keine erheblichen Bedenken zu erwarten sind. An der bisherigen 
Planung wird festgehalten. 
 
4. Verkehrsprobleme Industriestraße 
Ein Verkehrsgutachten, welches den Unterlagen (2. Auslegung) beilag, zeigt die 
Machbarkeit des Vorhabens auf. Dieses zeigt auch, dass bzgl. der Verkehrssicher-
heit keine erheblichen Bedenken zu erwarten sind. Das Rückwärtseinfahren erfordert 
ggf. eine zweite Person zum Einweisen. An der bisherigen Planung sollte festgehal-
ten werden.  
 
5. Geh- und Radweg Industriestraße 
Die Änderung des Geh- und Radweges auf 2,5 m nach dem Billigungsbeschluss am 
21.06.2017 wird als ausreichend angesehen. Ob eine Zuordnung stattfindet, kann über 
den Bebauungsplan nicht geregelt werden. Dies ist eine verkehrsrechtliche Regelung 
die seitens der Stadt Fürstenfeldbruck zu einem späteren Zeitpunkt getroffen wird. 
 
 
Stellungnahme (im Rahmen der 3. Auslegung) vom 11.07.2021 
 
1. Bebauungsdichte und sommerlicher Hitzeschutz: 
Anregung: 

- den Baumbestand weitesgehend zu erhalten 
- viele befestigte Flächen mit versickerungsfähigen Belägen 
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- alle Flachdächer zu begrünen 
- Begrünung der Dachterrassen üppig, auch unter und zwischen den PV Ele-

menten 
- Fassadenfläche begrünen 
- Fassadenmaterialien wie Holz zu wählen 

 
2. Klimaneutrale Bauweise 
Anregung der Festsetzung  „klimaneutrales Bauen“, CO2 neutrale Holzbauweise 

 
3. Photovoltaik und Solarthermie 
Anregung: alle geeigneten Flachdächer, Dach- und eventuell auch Fassadenflächen 
mit Photovoltaik– oder Solarthermie Anlagen zu bestücken. 

 
4. Fassaden- und Dachbegrünung 

- Als Wärmedämmung, Schutz gegen Witterung, Schutz vor UV Strahlung, Ver-
langsamung des Wasserkreislaufes, Kühlung, vielfältiger Lebensraum, Blühen 

 
Anregung: Dach und Fassadenflächen nach der aktuellen Gestaltungssatzung der 
Stadt FFB mit hochwüchsigen, andauernden Kletterpflanzen zu begrünen, vor allem 
an den Nordfassaden. 
 
5. Grünordnung – Blühwiesen 
Anregung: Mind. 25 % der Wiesen als Blühwiesen anzulegen und dauerhaft zu pfle-
gen. Pflegekonzept 
 
6. Baumschutz 
Anregung: Neupflanzungen entlang der Industrie- und der Otl-Aicher Straße mit 
„gleichwertigen“ Bäumen ausschließlich 1. Ordnung zu bestücken.  

 
7. Geh- und Radweg Industriestraße 

Anregung: Verbreiterung des Gehweges auf 3,0 m 
 

8. Fahrradstellplätze 
Anregung: Hauseingänge mit ausreichend Fahrradabstellplätzen zu versehen, über-
dacht und beleuchtet, Anschlüsse für E Bikes, geräumige Aufzüge  

 
9. Verkehrsberuhigung Otl-Aicher-Straße 
Anregung: Die Stichstraße als verkehrsberuhigten Bereich festzusetzen, mit Sper-
rung (Anlieger und Lieferverkehr frei). Einmündungsbereich an der Industriestraße 
baulich so, dass der Gehweg einschließlich seines Pflasterbelages entlang der In-
dustriestraße eben durchläuft. Erneut wird angeregt, aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit den nordseitigen Gehweg zumindest farblich über den Wendehammer zu 
markieren und so mit dem auf der Ostseite anschließenden Geh- und Radweg zu 
verbinden. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
 
1. Bebauungsdichte und sommerlicher Hitzeschutz: 
Die Hinweise werden redaktionell in die Begründung unter Punkt 7 Klimaschutz aufge-
nommen. 
 

29

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

06
.04

.20
22



Seite 14 

Der bestehende Baumbestand wurde, soweit möglich erhalten und die Beläge der 
Stellplätze als versickerungsfähig festgesetzt. Es wird wie in der Freiflächenplanung 
festgelegt, der gesamte Innenhof begrünt. Entlang der Industriestraße und der Otl-
Aicher-Str. werden Großbäume neu gepflanzt. 
Die Begrünung von Fahrradstellplätzen, der Fassaden und der Gebäudedächer (nur 
Haus 3 und 4) war zuerst von Seiten des Vorhabenträgers nicht vorgesehen und nicht 
gewünscht.  
Die Fassadenbegrünung wird als zulässige Nutzung in den Festsetzungen unter Ziffer 9 
Pflanz- / Saatmaßnahmen. sowie in die Begründung unter Ziffer 8.2.5 Örtliche Bauvor-
schriften aufgenommen, mit dem Ziel der Umsetzung, wo dies möglich ist. Die Nordfas-
sade westlich der TG-Einfahrt wird mit einer Fassadenbegrünung ausgeführt. 

Die Gestaltungssatzung ist erst kürzlich in Kraft getreten, es wird deshalb auf die Anre-
gung insofern eingegangen, dass an der Nordfassade westlich der TG-Einfahrt eine 
Fassadenbegrünung vorgenommen wird. 

Bezüglich der Dachbegrünung ist diese bereits als zulässige Nutzung in den Festset-
zungen aufgeführt und wird in der Grünordnung unter Ziffer 9 Pflanz- / Saatmaß-
nahmen, sowie in die Begründung unter Ziffer 8.2.5 Örtliche Bauvorschriften aufge-
nommen, mit dem Ziel überall wo keine regenerative Dachnutzung erfolgt, eine 
Dachbegrünung umzusetzen. Die Häuser 1 und 2 sind tiefer und erhalten eine Dach-
begrünung. Außerdem ist im Obergeschoss ein Rücksprung des Baukörpers vorge-
sehen, um diesen städtebaulich zu optimieren. Dieser Rücksprung erhält ebenfalls 
eine Dachbegrünung. Entsprechend der o.g. Ausführung wird dies für Haus 1,2,3 
festgesetzt. 
Die Begrünung der Stützen des Fahrrad-Unterstandes ist möglich.   

Das Fassadenmaterial wird nicht festgesetzt, da es von Seiten des Vorhabenträgers 
nicht sinnvoll und ökologisch erscheint, auf die Putzfassade noch eine Holzfassade 
drauf zu setzen. 
 

2. Klimaneutrale Bauweise 
Die Hinweise werden redaktionell in die Begründung unter Punkt 7 Klimaschutz aufge-
nommen. Die Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie ist in den Festsetzungen auf-
geführt. Eine Holzbauweise des Gebäudes ist nicht vorgesehen. Der Architekt sieht 
eine Massivbauweise vor, da es sich um eine städtisch ausgerichtete Entwicklung han-
delt, die nicht zwingend eine Oberflächengestaltung der Fassade aus Holz erfordert. 
Dies wäre bei einer ländlichen Bebauung nachvollziehbar, jedoch hier lt. Vorhabenträ-
ger nicht zielführend und auch nicht notwendig. Außerdem sind die vorgesehenen farb-
lich gliedernden Elemente bei den Hauptkörpern nur als Farbauftrag auf Putzfassade 
denkbar. 

Wir befinden uns in einem Gewerbegebiet mit der Nutzungskategorie MU. Von Seiten 
des Vorhabenträgers wird es als nicht sinnvoll und ökologisch erachtet auf die Putzfas-
sade noch eine Holzfassade drauf zu setzen. 

 
3. Photovoltaik und Solarthermie 
Die Hinweise werden redaktionell in die Begründung unter Punkt 7 Klimaschutz aufge-
nommen. In der vorliegenden Planung zu getroffenen Aussagen und Festsetzungen 
werden bereits Aussagen zur Photovoltaik getroffen.  
Bei E) Textliche Festsetzungen unter 6 Örtliche Bauvorschriften werden die Nutzung 
von Solar- und Photovoltaikmodulen bei Haupt- und Zubehöranlagen festgesetzt.  
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Auf Haus 3 entlang der Zufahrt wird Photovoltaik geplant. Abhängig von der erforderli-
chen Solarthermie auf Haus 4 wird die Restfläche eine Dachbegrünung erhalten. Die 
Häuser 1 und  2 sind tiefer und erhalten eine Dachbegrünung. 

 

4. Fassaden- und Dachbegrünung 
Die Hinweise werden redaktionell in die Begründung unter Punkt 7 Klimaschutz aufge-
nommen. In der vorliegenden Planung bereits getroffene Aussagen und Festsetzungen 
werden bereits Aussagen zur Dachbegrünung auf der Tiefgarage getroffen. Außerdem 
erhält Haus 1 + 2 komplett eine Dachbegrünung. Die restlichen Häuser 3 und 4 erhal-
ten Photovoltaik.  
Bei der Arbeitskreissitzung am 19.02.2021 wurde der Wunsch zur Fassadengestaltung 
geäußert, besonders bei den Laubengängen, „bewegliche Paneele“ anzubringen. Eine 
Fassadenbegrünung wurde hier nicht vorgeschlagen. Außerdem ist im Obergeschoss 
ein Rücksprung des Baukörpers vorgesehen, um diesen städtebaulich zu optimieren. 
Dieser Rücksprung erhält ebenfalls eine Dachbegrünung. 

Die Fassadenbegrünung wird als zulässige Nutzung in den Festsetzungen unter Ziffer 9 
Pflanz- / Saatmaßnahmen, sowie in die Begründung unter Ziffer 8.2.5 Örtliche Bauvor-
schriften aufgenommen. Die Nordfassade westlich der TG-Einfahrt wird begrünt. Die 
Gestaltungssatzung ist erst kürzlich in Kraft getreten, es wird deshalb auf die Anregung 
insofern eingegangen, dass an der Nordfassade westlich der TG Einfahrt eine Fassa-
denbegrünung vorgenommen wird. 

 

Bezüglich der Dachbegrünung ist diese bereits als zulässige Nutzung in den Festset-
zungen aufgeführt und wird in der Grünordnung unter Ziffer 9 Pflanz- / Saatmaßnah-
men, sowie in die Begründung unter Ziffer 8.2.5 Örtliche Bauvorschriften aufgenom-
men, mit dem Ziel überall wo keine regenerative Dachnutzung erfolgt, eine Dachbegrü-
nung umzusetzen. Die Häuser 1 und 2 sind tiefer und erhalten eine Dachbegrünung. 
Außerdem ist im Obergeschoss ein Rücksprung des Baukörpers vorgesehen, um die-
sen städtebaulich zu optimieren. Dieser Rücksprung erhält ebenfalls eine Dachbegrü-
nung. Im Haus 4 wird die von der Solarthermie nicht genutzte Fläche ebenfalls begrünt. 
Eine Begrünung der Stützen des Fahrradunterstandes ist zulässig.    

 

5. Grünordnung – Blühwiesen 
Unter Punkt 10.1 Pflanz- und Saatarbeiten bei den Festsetzungen im Grünordnungs-
plan wird folgendes ergänzt: „Es wird empfohlen mindestens 25 % der Wiesenflächen 
als Blühwiesen anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Die Mahd soll als Streifenmahd 1x 
pro Jahr nach der Blüte und Aussamung Anfang Oktober auf 70 % der Blühflächen er-
folgen, wo dies aus verkehrstechnischen Gründen möglich ist. 30 % der Blühflächen 
bleiben stehen und werden erst im darauffolgenden Frühjahr gemäht werden. Das 
Mähgut soll nach Möglichkeit 2-3 Tage liegen bleiben und muss dann zwingend abge-
fahren werden.“  
 
6. Baumschutz 
Da gerade entlang der Industriestraße durch die geplante Bebauung nur für kleinkroni-
ge Bäume ausreichend Wurzelraum zur Verfügung steht, können nur entlang der Otl-
Aicher-Straße Bäume 1. Ordnung gepflanzt werden, wenn ein entsprechendes 
Baumsubstrat verwendet wird. Unter Punkt 9.1 wird folgendes ergänzt: „Entlang der 
Otl–Aicher-Straße sind Bäume 1. Ordnung mit ausreichendem Baumsubstrat gem. 
ZTV-Vegtra-Mü zu pflanzen.“ 
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7. Geh- und Radweg Industriestraße 
In der vorliegenden Planung werden bereits Aussagen und Festsetzungen zum Geh-
weg getroffen. Darüber hinaus geforderte Vorgaben festzusetzen oder Änderungen 
vorzunehmen, werden als nicht erforderlich erachtet. 
Die Forderung aus der Arbeitskreissitzung am 19.02.2021, den Gehweg von 1,90 m auf 
2,50 m zu verbreitern, wurde umgesetzt. Eine Verbreiterung auf 3,0 m wurde hier nicht 
gefordert.  

 
8. Fahrradstellplätze 
Es sind ausreichend oberirdische Fahrradstellplätze eingeplant. Diese wurden im Vor-
feld entsprechend abgestimmt und erarbeitet. Weitere Veranlassungen bezüglich E-
Bike-Ladestationen und Aufzuggrößen werden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
auf dieser Planungsebene als nicht notwendig erachtet. 
Aus der Arbeitskreissitzung am 19.02.2021 wurden die Wünsche, die Fahrradstellplätze 
im Innenhof an die nordwestliche Ecke aus Rücksicht der Großbaumwurzel zu verle-
gen, Fahrradstellplätze außerhalb des Innenhofes an der Industriestraße für Anhänger 
und Lastenräder vorzusehen, aufgenommen. Die Möglichkeit von Kombinationen von 
abschließbaren Fahrradboxen (begrünt) und Fahrradständern sollte überlegt werden, 
immer im Hinblick auf einen offenen Eindruck des Hofes mit möglichst wenigen Einbau-
ten, da die Hoffläche begrenzt ist.  

 
9. Verkehrsberuhigung Otl-Aicher-Straße 
Es werden weitere Festsetzungen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens auf dieser 
Planungsebene als nicht notwendig erachtet. Die Gestaltung der Gehwege wird im Zu-
ge der Bauantragsstellung und der Ausführungsplanung festgelegt.  
Im Verkehrsgutachten wurde aufgezeigt, dass keine erheblichen Bedenken bezüglich 
der Verkehrsbelastung zu erwarten sind. Es wurden zur Beruhigung 5 Stellplätze aus 
der Planung beim V+E 50/13-1 herausgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Ergänzungen 
werden vorgenommen. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 20 Handwerkskammer für Oberbayern, Stellungnahmen vom 10.04.2017, 

10.10.2017 und 13.07.2021 
 
In den Stellungnahmen vom 10.04.2017 und  10.10.2017 gab es keine Einwände. In 
der Stellungnahme vom 13.07.2021 wird auf die Gebietskategorie und die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten für Gewerbegebiete hingewiesen, auf die unterschiedli-
chen schutzbedürftigen Nutzungen Wohnen und Gewerbe und die Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten für Handwerksbetriebe. Auf die Stellplatzproblematik für Fahr-
zeuge für Handwerksbetriebe wird hingewiesen. Es wird der Wunsch des gleichwer-
tigen Ersetzens für wegfallende Flächen für Gewerbe/ Handwerksbetriebe an ande-
rer Stelle in der Stadt vorgebracht. 
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Anmerkungen der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt sieht jedoch keinen Anlass zur 
Änderung der Festsetzung als MU (Urbanes Gebiet). Durch die Aufnahme der Nut-
zungskategorie d. MU hat d. Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, an geeigneten 
Standorten das Nebeneinander von Wohnen und gewerblicher Nutzung zu ermögli-
chen, ohne dass dies vom Grundsatz eine Einschränkung der bestehenden, gewerb-
lichen Nutzung im Umfeld bedeutet. Immissionsrechtlich ist auf Grund der festgesetz-
ten Nutzungskategorie des MU, unter Berücksichtigung der vorliegenden schalltech-
nischen Untersuchung, mit keiner Einschränkung der umliegenden gewerblichen 
Nutzung zu rechnen. Diese Zielsetzung ist in der vorliegenden Planung vollständig 
berücksichtigt und bedarf keiner Änderung. 
Es besteht keine Veranlassung die Stellplatzanzahl zu erhöhen, da ja auch ausrei-
chend Tiefgaragenstellplätze geplant sind. Das vorliegende Stellplatzkonzept wurde im 
Vorfeld der Planung ausführlich erarbeitet und mit allen Beteiligten abgestimmt.  
Neben den oberirdischen Stellplätzen werden auch TG-Stellplätze für die gewerbliche 
Nutzung vorgesehen. Eine konkrete Zuordnung steht noch nicht fest, da dies in diesem 
Planstadium nicht möglich ist, da noch nicht feststeht, wo sich welches Gewerbe befin-
den wird.  
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. Durch die vorliegende Planung 
werden, da dringend Wohnraum benötigt wird, explizit aus diesem Grund Wohnflä-
chen geschaffen, die jedoch auch die Integration von nicht störender Gewerbenut-
zung beinhaltet. Die Zielsetzungen der Stadt sind dahingehend bereits ausführlich er- 
örtert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Ergänzungen 
werden vorgenommen. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 22 Industrie- und Handelskammer; Stellungnahmen vom 07.04.2017,  
06.10.2017 und 12.07.2021 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) vom 07.04.2017 
Keinerlei Bedenken. Entwicklung in dem Bereich wird begrüßt.  
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 06.10.2017 

Die Verwendung der neuen Gebietstypologie wird begrüßt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass das Gebiet eher einem reinen Wohngebiet (WR) entspricht aufgrund der 
getroffenen Festsetzungen, Verhinderungsplanung, Konflikt mit zukünftigen und der-
zeitigen Anwohnern hinsichtlich der Lärm-Richtwerte, aufgrund der jetzigen Festset-
zungen  

Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Zusammensetzung des MU Gebietes hat sich durch Weiterentwicklung der Planung 
2020 geändert. So sind gem. § 6a BauNVO im MU neben Wohnen auch die gewerbli-
che und soziale Nutzung vorgesehen.  
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Stellungnahme (3. Auslegung) vom 12.07.2021 
 
Kritisch wird hier die Umwidmung von Gewerbegebieten hin zu Mischgebieten (hier 
MU) gesehen. Hinweis auf die damit verbundenen Veränderungen hinsichtlich der 
zulässigen Immissionswerte und die späteren Abwehransprüche der Wohnnutzung 
gegen die angrenzenden gewerblichen Nutzungen. 
 
In den Planunterlagen sollte auf Geruchs- und Immissionsbelastungen hingewiesen 
und entsprechende Abwehransprüche ausgeschlossen werden. Die Festsetzungen 
aus dem Lärmgutachten sind entsprechend umzusetzen. Anregung die Formulierung 
dahingehend zu ändern, dass "Es zu möglichen Geruchsimmissionen aus den an-
grenzenden Gewerbe- und Industrienutzungen kommen kann und diese zu dulden 
sind.". 
 
Das Urbane Gebiet (MU) erlaubt, im Erdgeschoss jeweils an der Straßenseite eine 
Wohnnutzung auszuschließen (§6a Abs. 4 S.1 Nr. 1 BauNVO). Es wird angeregt von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und dies entsprechend in der Begründung 
oder Satzung festzusetzen. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Der Hinweis zur Gebietskategorie wird zur Kenntnis genommen. Durch die Aufnahme 
der Nutzungskategorie d. MU hat d. Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, an ge-
eigneten Standorten das Nebeneinander von Wohnen und gewerblicher Nutzung zu 
ermöglichen, ohne dass dies vom Grundsatz eine Einschränkung der bestehenden, 
gewerblichen Nutzung im Umfeld bedeutet. Diese Zielsetzung ist in der vorliegenden 
Planung vollständig berücksichtigt und bedarf keiner Änderung. 
Folgende Formulierung wird in die Begründung unter Punkt 8.4.4 aufgenommen: 
„Aus den angrenzenden Gewerbe- und Industrienutzungen kann es jedoch zu mögli-
chen Geruchsimmissionen kommen, die zu dulden sind.“ 
 
Es wird keine Veranlassung zum Ausschluss der Wohnnutzung der straßenseitigen 
Erdgeschosse gesehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Ergänzungen 
werden vorgenommen. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 26 Kreisbrandrat Hubert Stefan Stellungnahme vom 15.09.2017 und In-
spektor Cornell  vom 24.06.2021 
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 15.09.2017 
 
Abwehrender Brandschutz und Technischer Hilfsdienst 
Der abwehrende Brandschutz und der Technische Hilfsdienst sind Pflichtaufgaben 
der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich (Art. 1 Abs. 1 BayFwG). 
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Einhaltung der Hilfsfrist: Es wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet auf Grund-
lage des aktuell vorliegenden Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Fürstenfeldbruck 
(Stand 2016) von den Feuerwehren der Stadt Fürstenfeldbruck innerhalb der 
Hilfsfrist nicht erreicht werden kann.  
Eine wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahme bei Einhaltung der 
Hilfsfrist sei daher nicht möglich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass demzufolge der zweite Rettungsweg bei den zu 
errichtenden Gebäuden dann jeweils baulich sichergestellt werden muss und Abklä-
rung, inwieweit innerhalb der Hilfsfrist von der Feuerwehr wirksame Brandbekämp-
fungsmaßnahmen durchgeführt werden können.  
 
Löschwasserversorgung: Hinweis auf Art.1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG sowie auf die 
„Technischen Regeln des DVGW“ Arbeitsblätter W331 und 405. Maximale Entfer-
nung von Hydrant zum jeweiligen Hauptzugang 80 m.  
 
Erreichbarkeit: Hinweis auf den Abstand der Gebäude von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen von max. 50 m und entsprechende Zufahrten und Durchfahrten bei 
mehr als 50 m. 
 
Verkehrsberuhigung: Hinweis, dass verkehrsberuhigende Einbauten nicht zur Be-
hinderung der Einsatzfahrzeuge führen. 
 
Rettungswege: Hinweis, dass Aufenthaltsräume von nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen über zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen gewährleistet 
sein müssen. 
 
Kraftfahrzeugstellplätze: Hinweis, dass diese auch dem Brandschutz genügen 
müssen. 
 
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sind zu fertigen. 
 

Stellungnahme (3. Auslegung) vom 24.06.2021 

Bezugnehmend auf die o.g. Aufstellung des Bebauungsplanes gehen wir davon aus, 
dass die für die Feuerwehr maßgeblichen Belange, insbesondere Erschließung, Zu-
gänglichkeit, Anleitermöglichkeiten, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung, 
ggf. Brandmeldeanlage etc. im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

Die in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Punkt 8.5 Brand-
schutz) erwähnte unzureichende Hilfsfrist kann durch bauliche Maßnahmen nur teilwei-
se kompensiert werden. 

Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Übrigen werden die Anmerkun-
gen/Hinweise zur Kenntnis genommen und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Die maßgeblichen Belange für die Feuerwehr wurden berücksichtigt.  

Die oben genannten Einschätzungen hinsichtlich der geringfügigen Überschreitung der 
Hilfsfrist erscheinen grundsätzlich als nachvollziehbar. Es wird jedoch empfohlen, die-
ses Thema erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abschließend zu klären und 
im Bebauungsplan lediglich einen Hinweis zur geringfügigen Überschreitung der 
Hilfsfrist aufzunehmen. Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wird eine Freigabe 
durch einen Prüfsachverständigen erforderlich sein.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden Ergän-
zungen sollen vorgenommen werden. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 31 Landratsamt Fürstenfeldbruck; Stellungnahmen vom 03.04.2017, 
10.04.2017, 01.08.2017, 10.10.2017 und 20.07.2021 
 
Stellungnahme Abteilung Umweltschutzreferat vom 03.04.2017 und 01.08.2017 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) vom 03.04.2017 
 
Bei der Erfassung der Altlasten im Landkreis Fürstenfeldbruck wurden im Bereich der 
Stadt Fürstenfeldbruck 38 ehemalige Gruben und Altlastenverdachtsflächen erfasst. 
Die betreffenden Gruben werden von o.g. Aufstellung des Bebauungsplanes teilwei-
se berührt.  
Im Gebiet des Bebauungsplans liegt die Flurnummer 1000/15 der Gemarkung Fürs-
tenfeldbruck. Am nördlichen Ende dieser Flurnummer befand sich eine ehemalige 
Tankstelle. Die Tankstelle war bereits bei der „Orientierenden Untersuchung im Jahre 
2003“ rückgebaut. Untersuchungen des Erdreichs im Jahre 2002 ergaben jedoch 
eine Kontamination des Untergrundes mit Schwermetallen (Zink, Cadmium, Chrom, 
BTEX und Kohlenwasserstoffen).  
Das Grundstück mit der Flurnummer 1000/15 ist im Bebauungsplan als Altlastenflä-
che zu kennzeichnen. Bei einer Bebauung sind folgende Auflagen zu beachten: 
 
1. Die Aushubarbeiten im Bereich des Fl.-Nr. 1000/15 sind permanent durch ein auf 

dem Altlastensektor fachkundiges Ingenieurbüro zu überwachen und zu doku-
mentieren. 

 
2. Beginn und Ende der Aushubarbeiten sind dem Umweltschutzreferat des Land-

ratsamtes Fürstenfeldbruck, staatl. Abfallrecht, rechtzeitig, mind. 3 Werktage vor-
her, schriftlich anzuzeigen.  
 

3. Organoleptisch auffällige Aushubbereiche sind vollständig auszukoffern, getrennt 
vom übrigen Aushubmaterial zwischenzulagern und durch geeignete Maßnahmen 
getrennt gegen Niederschlagswasser zu sichern. 
 

4. Verunreinigtes Aushubmaterial ist zur Feststellung des Entsorgungsweges reprä-
sentativ zu beproben. Der Untersuchungsumfang ist vorab mit dem Umwelt-
schutzreferat des Landratsamtes Fürstenfeldbruck, staatl. Abfallrecht, abzustim-
men. 
 

5. Nach Abschluss der Aushubarbeiten ist dem Landratsamt Fürstenfeldbruck, Um-
weltschutzreferat, staatl. Abfallrecht, innerhalb von vier Wochen ein Abschlussbe-
richt vorzulegen. 
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Nachdem sich in unmittelbarer Nähe in südlicher Richtung zur Flurnummer 1000/13 
und in östlicher Richtung zur Flurnummer 1000/12 und 1000/7 eine Altlastenver-
dachtsfläche befindet, bitten wir im Bebauungsplan folgenden Hinweis aufzunehmen: 
 
Sollten in diesen Bereichen bei Aushubarbeiten auffällige Verunreinigungen angetrof-
fen werden, so sind diese vollständig auszukoffern, getrennt vom übrigen Aushubma-
terial zwischenzulagern und durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswas-
ser zu sichern. Das weitere Vorgehen ist in diesem Fall umgehend mit dem Umwelt-
schutzreferat des Landratsamtes Fürstenfeldbruck, staatl. Abfallrecht, abzustimmen. 
 
 
Stellungnahme Abteilung Umweltschutzreferat vom 01.08.2017 
 
Das Grundstück mit der Flurnummer 1000/15 der Gemarkung Fürstenfeldbruck ist im 
Bebauungsplan als Altlastenverdachtsfläche zu kennzeichnen.  
Über die Höhe etwaiger Entsorgungskosten können wir keine Aussagen treffen. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen vom 03.04.2017 und 01.08.2017 haben ihre Gültigkeit verloren,  
da mit Stellungnahme des Landratsamtes vom 10.10.2017 mitgeteilt wurde, dass die  
(lt. Schreiben WWA München vom 04.09.2017) Flur Nr. 1000/15 nutzungsorientiert  
aus dem Altlastenkataster entlassen wurde.  
Die Kennzeichnung der Fl.Nr. als Altlastenverdachtsfläche ist nicht mehr notwendig.  
Dies ändert nichts an dem Hinweis zu den abfallrechtlichen Auflagen oder einer Be-
teiligung bei einer Nutzungsänderung. 
 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) Abteilung Planung und Entwicklung vom 
10.04.2017 
 
Ableitung aus dem Flächennutzungsplan, rechtskräftige Bebauungspläne: 

- Die Darstellung derzeit von Mischgebiet und Gewerbegebiet, soll im Wege der 

Berichtigung, entsprechend angepasst werden.  

 
Festsetzungen durch Planzeichnung: 

- „Öffentlicher Geh-/ Radweg–Bestand“ und „Öffentlicher Randstreifen Feuer-

wehraufstellfläche“ sind kaum zu unterscheiden. Bessere Darstellung. 

Begründung: 
- Verfahrenshinweise sind in der Begründung nicht notwendig. 

Naturschutz und Landschaftspflege: 
- Für die Heckenpflanzungen fehlt eine Gehölzauswahl bzw. der Ausschluss 

bestimmter Gehölze. 

- Für Baumpflanzungen muss ein ausreichend großer Wurzelraum gewährleis-

tet sein. Es soll eine Festsetzung für die Mindestgröße von Baumgruben und 

die Anforderungen an das zu verwendende Substrat ergänzt werden. 

 
 
 

37

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

06
.04

.20
22



Seite 22 

Immissionsschutz: 
- Zur besseren Übersichtlichkeit und Klarheit sollten als Anlage zum Bebau-

ungsplan die Fassaden farblich markiert werden, an denen die zul. Immissi-

onswerte überschritten sind.  

- Streichung der Festsetzung Nr. 3 zu Nr. 12.2 Anlagenlärm, da eine entspre-

chende Rechtsgrundlage für eine zulässige Überschreitung von 1 dB (A) fehlt. 

- Streichung der Festsetzung Nr. 6 zu Nr. 12.2 wenn die Anregungen hinsicht-

lich der farblichen Markierung der Fassaden umgesetzt werden. 

 
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 10.10.2017 
 
Festsetzungen durch Text:  
 
Auf dem Grundstück mit der Fl. Nr. 1000/12 ist ein MU mit der allein zulässigen Nut-
zung Wohnen festgesetzt. Gem. § 6a BauNVO muss jedoch grundsätzlich eine Nut-
zungsmischung vorliegen. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht gibt es keine Bedenken mehr. 
 
Immissionsschutz:  
Bedenken, da keine Nutzungsmischung vorliegt. Vorschlag, die bisherigen Bauge-
bietsflächen „Urbanes Gebiet“ und „Kerngebiet“ zusammen als „Urbanes Gebiet“ o-
der zusammen als „Kerngebiet“ festzusetzen.  
Darüber hinaus sollte entweder in die Planzeichnung oder eine Planzeichnung als 
Anlage dem Bebauungsplan hinzugefügt werden, in der die Fassaden farblich mar-
kiert werden, an denen die zulässigen Immissionswerte überschritten sind und somit 
die als Festsetzung genannten passiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Abfallrecht:  
Aufgrund der Stellungnahme des WWA München vom 04.09.2017 wurde die Flur Nr. 
1000/15 nutzungsorientiert aus dem Altlastenkataster entlassen.  
Die Kennzeichnung der Fl.Nr. als Altlastenverdachtsfläche ist nicht mehr notwendig.  
Dies ändert nichts an dem Hinweis zu den abfallrechtlichen Auflagen oder einer Be-
teiligung bei einer Nutzungsänderung. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Änderungen/Ergänzungen gem. der Anmerkungen wurden zum Billigungsbe-
schluss  entsprechend im Bebauungsplan und in der Begründung vorgenommen. 
Die Planung aus dem Jahr 2017 wurde 2020 überarbeitet und so beinhaltet die Nut-
zung nun eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe (Praxen) und einer sozialen Nutzung 
(Schule für Pflegekräfte im EG).  
Auf das schalltechnische Gutachten wird verwiesen. Die restlichen Anmerkun-
gen/Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. in der Begründung redaktionell 
ergänzt.  
Nutzungsmischung in der neuen Planung von 2020 siehe vorherigen Punkt. 
Die Kennzeichnung der Altlastenverdachtsfläche wurde aus dem Bebauungsplan her-
ausgenommen. Die restlichen Anmerkungen/Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 
und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 
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Stellungnahme (3. Auslegung) vom 20.07.2021 
 
Allgemeines  
Das Landratsamt nimmt wie folgt Stellung: 
Die Stadt Fürstenfeldbruck beabsichtigt, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
städtebauliche Aufwertung im Siedlungsverbund der Buchenau durch Erweiterung 
der Einzelhandels- und Wohnnutzung zu schaffen. 
Im Unterschied zur bisherigen Planung wurde der Nordteil vom mittlerweile satzungs- 
mäßig beschlossenen Südteil abgetrennt. Auch wurden verschiedene Änderungen  
vorgenommen, insbesondere wurde für das urbane Gebiet eine Nutzungsmischung  
festgelegt und der Geltungsbereich auf den Nordteil reduziert. Aufgrund der Ände- 
rungen bzw. Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfs fand eine erneute Beteili- 
gung statt. 
 
Ortsplanung  
Wir empfehlen, den erheblichen Versiegelungsgrad des Baugrundstückes im Sinne  
der Anforderungen an den Klimaschutz in der Bauleitplanung durch geeignete Fest- 
setzungen zur Dach- sowie Fassadenbegrünung entsprechend abzumildern. 
 
Festsetzungen durch Planzeichnung und -zeichen  
 
Sonstiges 
Verfahrenshinweise (Nr. 4): Bei der erneuten Beteiligung sollte auf die Rechtsgrund-
lage des § 4a Abs. 3 BauGB verwiesen werden. 
 
Abfallrecht 
Den unter Ziffer 5 „Altlasten" der Begründung des Bebauungsplanentwurfs vom 
17.03.2021 gemachten Angaben kann aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht 
vollumfänglich zugestimmt werden. 
 
Immissionsschutz 
Überschreitung der Orientierungswerte, Darstellung 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Eingriffsvermeidung nach § 15 abs. 1 BNatSchG 
Überprüfung nach geschützten Vogelarten/Fledermäusen 
Hinweis auf Zeitraum in der keine Rodung erfolgen darf 
 
Wasserrecht 
Hinweis auf wasserrechtliche Erlaubnis zum Beseitigen von Niederschlagswasser 
Nachweis spätestens zur Baugenehmigung hinsichtlich Tiefgaragen, wie diese sich 
auf die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken 
 
Verkehrsplanung 
Empfehlung, die Sichtdreiecke der Zufahrten zum Grundstück freizuhalten 
 
ÖPNV 
Kein Handlungsbedarf 
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Anmerkungen der Verwaltung 
 
Allgemeines  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Auffassung der Fachbehörde 
wird in dieser Hinsicht nicht geteilt, da ein zu hoher Versiegelungsgrad im Hinblick 
der geplanten Nutzung nicht festgestellt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Stadt Fürstenfeldbruck im Vorfeld des Verfahrens zusammen mit dem Antragsteller 
durch ein qualifiziertes Landschaftsarchitekturbüro die Planung in der vorliegenden 
Form erarbeitet und ausführlich abgestimmt hat. Dies spiegelt im Ergebnis die Ziel-
setzungen der Stadt wieder und bedarf keiner grundlegenden Änderung. 
 

Ortsplanung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Hinblick der regenerativen Ener-
gienutzung wird ist eine Gebäudedachbegrünung sowie Fassadenbegrünung zulässig.  
Bei der Arbeitskreissitzung am 19.02.2021 wurde der Wunsch zur Fassadengestaltung 
geäußert, besonders bei den Laubengängen, „bewegliche Paneele“ anzubringen. 

Da das Bauvorhaben, durch die lockeren Fensterverteilungen, kaum durchgehende 
große Wandabschnitte aufweist, wo sich eine Fassadenbegrünung durchführen ließe, 
ist die Umsetzung einer im Sinne des Klimaschutzes effektiven Fassadenbegrünung 
nach Auffassung des Vorhabenträgers nicht möglich. Auch an den Außenseiten der 
Laubengänge werden die Flächen am Wandfuß für Gehwege oder Stellplatzflächen 
benötigt. Es wären nur vereinzelte, punktuelle Wandbegrünungen möglich. Die Fassa-
denbegrünung wird als zulässige Nutzung in den Festsetzungen und in der Grundord-
nung aufgenommen, mit Ziel der Umsetzung wo es möglich ist.  

 
Festsetzungen durch Planzeichnung und -zeichen  
Die Bauräume werden im BBP ein- und vermaßt. Die Vermaßung des geplanten 
Baukörpers erfolgt mit den Außenabmessungen, bezogen auf die Grundstücksgren-
ze. Der BBP ist maßstabsgetreu mit M 1:500 in die BBP-Unterlagen eingefügt. Für 
eine Änderung der Baugrenzen sieht die Stadt keine Veranlassung, eine Änderung 
ist nicht notwendig. Das Planzeichen für „Flächen zur Nutzung von Photovolta-
ik/Solarthermie“ wird angepasst. Die fehlenden Planzeichen „hellblaue Linie“ werden 
als Kennzeichnung der Gebäudefassade mit Schallschutzauflagen und das „blaue 
Planzeichen“ wird farblich geändert und als Entwässerungseinrichtung in Rigolensys-
tem in den sonstigen Planzeichen unter den planlichen Festsetzungen ergänzt. 
 
Sonstiges 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In den Verfahrenshinweisen (Nr. 4) 
wird auf den § 4a Abs. 3 BauGB verwiesen. 
 

Abfallrecht 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da Zustimmung vorliegt, sind kei-
ne Änderungen notwendig. 
 

Immissionsschutz 
Die Orientierungswerte der Überschreitungen werden in den Bebauungsplanentwurf 
nicht übernommen. Das Schalltechnische Gutachten ist Bestandteil der Verfahrens-
unterlagen und somit verbindliche Auflage und Maßnahme, die für alle ersichtlich 
sind. Festsetzungen über den in der Planung getroffenen Umfang hinausgehend, 
werden daher nicht als erforderlich erachtet. Die aufgeführten Anforderungen aus 
dem Gutachten werden redaktionell in die Begründung unter 8.4.1 Verkehrslärm auf-
genommen. 
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Naturschutz und Landschaftspflege 
-1: Die Stadt sieht keine Veranlassung zur Änderung der 2 Parkplatzgruppen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Fürstenfeldbruck im Vorfeld des Verfah-
rens zusammen mit dem Antragsteller durch ein qualifiziertes Landschaftsarchitektur-
büro die Planung in der vorliegenden Form erarbeitet und ausführlich abgestimmt hat. 
Dies spiegelt im Ergebnis die Zielsetzungen der Stadt wieder und bedarf keiner grund-
legenden Änderung. 
- 2: Der Hinweis wird redaktionell in die Begründung unter Punkt 9.2.1 Arten und Le-
bensräume aufgenommen und unter Punkt 11 Artenschutz bei den Textlichen Hinwei-
sen im BBP aufgenommen.  
-3.: Der Hinweis wird redaktionell in die Begründung unter Punkt 9.2.1 Arten und 
Lebensräume aufgenommen und unter Punkt 11 Artenschutz bei den Textlichen 
Hinweisen im BBP aufgenommen. 
 
Wasserrecht 
Die Stellungnahme wird redaktionell in die Begründung unter Punkt 8.3.2 Wasser-
wirtschaft, Abwasserbeseitigung unter Niederschlagswasserbeseitigung und beim 
Punkt Grundwasser übernommen. 
 
Verkehrsplanung 
Die Sichtdreiecke werden bei den Grundstückszufahrten in der Planung berücksich-
tigt und in den Bebauungsplan eingezeichnet. Der Einbau einer überdachten Fahr-
radabstellanlage ist zulässig.  
Im Hinblick der Geh- und Radwegnutzung ist auszusagen, dass im Wesentlichen 
gegenüber dem Bestand keine Änderung vorgenommen wird. Dieser bleibt weiter-
hin uneingeschränkt Bestandteil des landkreisübergreifenden Wegenetzes. Eine 
ergänzende Aussage diesbezüglich wird noch in der Begründung vorgenommen. 
Im Ergebnis können die betreffenden Belange der Kreisstraßenverwaltung berück-
sichtigt werden. 
 
ÖPNV 
Die Aussagen zum ÖPNV ergehen zur Kenntnis. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Ergänzungen 
werden vorgenommen. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
Die Begründung wird entsprechend redaktionell ergänzt.  
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 35 Regierung von Oberbayern - SG 800 / 801 Höhere Landesplanung;  
Stellungnahmen vom 21.03.2017, 11.10.2017 und 02.07.2021 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) vom 21.03.2017 
 
Die Regierung von Oberbayern sieht die Gliederung des Kerngebiets in zwei Teilbe-
reiche MK-1 und MK-2 mit ausschließlich Wohnen als planungsrechtlich unzulässig. 
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Dafür seien die beiden Teilgebiete zu groß und zu unterschiedlich und widerspre-
chen der allgemeinen Zweckbestimmung eines Kerngebietes.  
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Stellungnahme bezog sich auf den gesamten Bereich. Eine Teilung in Nord-  
und Südteil erfolgte am 06.12.2017. Die Behandlung der Stellungnahme erfolgt  
demzufolge jetzt im Rahmen der Abwägung für den nördlichen Teilbereich.  
Nachdem sich die Planung des Vorhabenträgers in Teilen der Nutzung geändert  
Hat, wurde diese der Regierung von Oberbayern vorgestellt. Diese hat im  
September 2020 eine Stellungnahme abgegeben, in welcher sie sich  
positiv zu den jetzigen Planungen und zur Verteilung von Wohnen, Gewerbe 
(Praxen) und sozialer Nutzung (EG Schule für Pflegekräfte) äußert. 
 
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 11.10.2017  
 
Verweis auf die bereits abgegebene Stellungnahme vom 17.03.2017. 
Grundsätzlich keine Bedenken zur Planung. Allerdings zur vorgesehenen  
Baunutzungskategorie.   
 
 
Stellungnahme (3. Auslegung) vom 02.07.2021 
 
Keine Bedenken gegen die jetzt vorgelegte Planung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 51 Umweltbeirat Stellungnahme (3. Auslegung) vom 11.07.2021 
 
Hoher Grad an Versiegelung  
- durch extrem lange Tiefgaragenzufahrt über die gesamte Nordseite der Bebauung 
mit  
   Lärmbelastung der eigenen und östlich angrenzenden Wohnbebauung  
- durch Stellplätze entlang der Tiefgaragenzufahrt auf der Nordseite des Gebäude-
kom 
   plexes.  
- durch einen Anlieferungsbereich an der Süd-Ost-Ecke von der Otl-Aicher-Straße 
   aus. 
 
Baumentfernungen  
Durch Gebäudestellungen (vorhabenbezogen) ohne Rücksichtnahme und Beachtung  
des vorhandenen Baumbestandes und unter Missachtung des Wunsches des Stadt- 
rates, die Bäume an der Industriestraße zu erhalten. Die bestehende Baumkulisse  
hat für den Straßenraum (Industriestraße) und klimatisch im verdichteten Innenraum  
eine große Bedeutung, die nicht berücksichtigt wurde. 
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Der Freiraum außerhalb der Gebäude dient fast ausschließlich verkehrlichen Belan- 
gen und der bestmöglichen Erschließung der Gebäude, weist aber kaum eigenstän- 
dige Freiraumqualitäten auf. Es werden die einzigen Potentiale unversiegelten offe- 
nen Bodens, die außerhalb der Bebauung liegen, Tiefgaragenzufahrten, Stellplätzen  
und Anlieferungsbereichen geopfert. 
 

Altlasten (Ergänzung zum Text der Begründung vom 17.03.2021)  
Die Auflagen unter Punkt 5, 1. - 5. für die Arbeiten im Bereich der Flurnummer  
1000/15 sollten auch für die "in unmittelbarer Nähe in südlicher Richtung zur Flur- 
nummer 1000/13 und in östlicher Richtung zur Flurnummer 1000/12 und  
1000/7_" liegende Altlastenverdachtsfläche gelten (hier ist die Gefahrenbewertung  
anscheinend noch nicht abgeschlossen). 
 
Klimaschutz (Ergänzung zum Text der Begründung vom 17.03.2021)  
Der Aussage unter Pkt. 7, auf fossile Energieträger mit geringerem CO2-Faktor  
umzusteigen (z. B. von Heizöl auf Erdgas) ist unbedingt die nicht fossile Energieer- 
zeugung mit Grundwasserwärmepumpen voranzustellen und zu fordern, da die Vo- 
raussetzungen in Fürstenfeldbruck sehr gut sind, diese sehr umweltfreundliche nicht  
fossile Technologie einzusetzen (s. a. Beitrag des Umweltbeirates zu Grundwasser- 
wärmepumpen im Rathaus-Report Juni 2021) 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
 
Hoher Grad an Versiegelung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird kein Bedarf zur  
Änderung der Tiefgaragen- und Anlieferungszufahrten sowie der Anordnung der  
Stellplätze gesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Vorfeld des Verfahrens die  
Planung in der vorliegenden Form erarbeitet und mehrmalige Abstimmungen erfolgt  
sind. 
 
Baumentfernungen  
Da die Bäume entlang der Industriestraße nicht zu erhalten sind, werden neue  
Bäume angepflanzt. Es wird keine Veranlassung gesehen die Gebäudestellung zu  
ändern.  
 

Altlasten  
Es erfolgen keine Änderungen oder Anpassungen. Die Aussagen zur Altlastenthe-
matik ergehen zur Kenntnis.  
Es wird auf die Stellungnahmen des LRA vom 03.04.2027, 11.08.2017, 10.10.2017 
und abschließend 20.07.2021 unter Punkt 31 verwiesen. Den unter Ziffer 5 „Altlas-
ten" der Begründung des Bebauungsplanentwurfs vom 17.03.2021 gemachten An-
gaben kann aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht vollumfänglich zugestimmt 
werden.“ 
 
Klimaschutz  
Es wird der Punkt:  

- nicht fossile Energieerzeugung mit Grundwasserwärmepumpe  
         bei 7. Klimaschutz an dritter Stelle der Aufzählung eingefügt. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Redaktionelle Ergänzungen 
werden vorgenommen. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
Punkt 53 Wasserwirtschaftsamt vom 23.03.2017 und 11.09.2017, 09.06.2021 
 
Stellungnahme (1. Auslegung) vom 23.03.2017 
 
Hinweis auf die Altlastenverdachtsfläche 517.900.531 mit der Bitte um Darstellung im 
B-Plan und weiterer Berücksichtigung in den weiteren Planungen. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Eine entsprechende Darstellung und Ergänzung ist nicht mehr notwendig, da diese 
(siehe auch Punkt 31 Stellungnahme Landratsamt Abfallrecht) aus dem Kataster 
herausgenommen wurde. 
 
 
Stellungnahme (2. Auslegung) vom 11.09.2017 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
In den Textlichen Festsetzungen wird unter Nr. E, 5 die Niederschlagswasserbeseiti-
gung von unverschmutztem Niederschlagswasser geregelt. Es wird darum gebeten, die 
Flächen für die NSW-Beseitigungsanlagen in der Planzeichnung zu kennzeichnen, da-
mit für diesen Zweck ausreichend Fläche zur Verfügung steht. 
Aus fachlicher Sicht wird wesentlich zwischen Rückhaltung und Versickerung unter-
schieden. Mulden und Rigolen dienen der Versickerung des NSW und weniger der 
Rückhaltung. Bitte passen Sie diesen Abschnitt dementsprechend an. 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Die Flächen für die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen werden in der Planzeich-
nung gekennzeichnet. 
Die Anmerkungen/Hinweise zur Rückhaltung und Versickerung werden in eingearbeitet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die textlichen Festsetzungen 
und die Begründung werden entsprechend redaktionell ergänzt. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
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Stellungnahme (3. Auslegung) vom 09.06.2021 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Die Niederschlagswasserbeseitigung wird in der textlichen Festsetzung in E-5 und in 
der Begründung in 8.3.2 angesprochen. Das Niederschlagswasser soll versickert 
werden. Außerdem liegt ein gesondertes Gutachten zur Machbarkeit der Nieder-
schlagswasserbeseitigung vom 15.06.2020 vor. Hier wird die Umsetzung konkreti-
siert. Demnach soll das Niederschlagswasser im Innenbereich des BV über Rigolen 
beseitigt werden. 
Wir empfehlen die Inhalte in die textliche Festsetzung und Planzeichnung zu über- 
nehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass grundsätzlich für eine gezielte Versickerung von ge-
sammeltem Niederschlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer 
(Gewässerbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwal-
tungsbehörde erforderlich ist. 
Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die 
Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 
Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer) und bei Einlei-
tung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien 
Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit 
TRENGW (Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind. Eine detaillierte Prüfung der 
Unterlagen für die Niederschlagswasserbeseitigung findet im entsprechenden was-
serrechtlichen Verfahren statt. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
Eine Übernahme der Anmerkung: „Das Niederschlagswasser im Innenbereich des BV 
soll über Rigolen beseitigt werden“ in die textliche Festsetzung unter Punkt 5. Nieder-
schlagswasserbeseitigung wird vorgenommen. Weitere Übernahmen in die Planzeich-
nung werden als nicht notwendig erachtet, da der detaillierte Nachweis der Entwässe-
rungsplanung im Zuge der nachgeordneten Verfahren auf Ebene der Bauantragsstel-
lung vorgenommen wird. Im vorliegenden BBP-Verfahren sind die wesentlichen Aussa-
gen der Entwässerung beinhaltet.  
Die Hinweise werden redaktionell in die Begründung unter Punkt 8.3.2 Wasserwirt-
schaft aufgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die textlichen Festsetzungen 
und die Begründung werden entsprechend redaktionell ergänzt. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
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Sonstige Ergänzungen: 
 
Feuerwehraufstellfläche: 
Die Feuerwehraufstellfläche ist im V+E 50/13-1 unter planlichen Festsetzungen als 
sonstiges Planzeichen festgesetzt. Der V+E 50/13-2 überschneidet in dem Bereich den 
V+E 50/13-1, durch die Anordnung der Stellplätze. Dies muss im V+E 50/13-2 entspre-
chend dargestellt werden.  

Wir empfehlen die verschobene Feuerwehraufstellfläche entsprechend nach Süden zu 
verschieben und diese nachrichtlich gestrichelt im Plan darzustellen, auch wenn diese 
außerhalb des Umgriffs des V+E 50/13-2 liegt. In der Begründung ist dies entsprechend 
aufzunehmen und zu begründen, dass die Feuerwehraufstellfläche aufgrund der aus-
reichenden Straßenbreite nach Süden verschiebbar ist.  

Die Feuerwehraufstellfläche wird nachrichtlich gestrichelt im Plan dargestellt sowie in 
der Begründung aufgenommen. Der Satz in der Begründung unter Punkt 8.5 Brand-
schutz: „Eine Abstimmung findet noch statt. Es sind z. B. auf der nördlichen Straßensei-
te der Otl-Aicher-Straße die Bäume nicht zu erhalten und keine Neupflanzungen mög-
lich, da diese Flächen feuerwehrtechnisch zu sichern sind“ wird gestrichen. Anstelle 
wird folgender Satz in die Begründung aufgenommen: „Die nun auf Grund der ausrei-
chenden Straßenbreite weiter südlich, außerhalb des Geltungsbereiches liegende Feu-
erwehraufstellfläche in der Otl-Aicher-Straße ermöglicht nun eine Baumpflanzung auf 
der nördlichen Straßenseite zwischen den Stellplätzen. 

Die Feuerwehrzufahrt und Aufstellfläche für die Baukörper auf der Otl-Aicher-Straße 
erfolgen über die Öffentliche Verkehrsfläche. Die konkrete Anleitersituation richtet sich 
nach den (geometrischen) Vorgaben der Richtlinie Flächen für die Feuerwehr. Hierbei 
sind zwei Aspekte wesentlich: 

1. Abstand von der anzuleiernden Fassade mind. 3 m aber maximal 9 m 

2. Breite der Aufstellfläche für das Hubrettungsgerät (Drehleiter) mind. 5,50 m. 

 

Beide Aspekte werden durch die öffentliche Verkehrsfläche Otl-Aicher-Straße nach 
derzeitiger Planung/Ausführung eingehalten. Ergänzt werden die Aufstellflächen durch 
bauliche Rettungswege (Erschließung über Laubengänge, Außentreppen). Bis 7 m 
Fußbodenhöhe über Erdgleiche kann die Feuerwehr nach Art. 31 BayBO tragbare Ret-
tungsgeräte einsetzen, sofern dies einsatztaktisch sinnvoll erscheint.“. Diese Verschie-
bung wurde durch den Brandschutzgutachter überprüft, auch hinsichtlich der bestehen-
den Bebauung im Süden und der An- und Abfahrt der Rettungskräfte. Abschließend 
formuliert der Brandschutzgutachter: „Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass im Hinblick auf die geplante und ausgeführte Situation aus brandschutztechni-
scher und rettungsdienstlicher Sicht bezogen auf die Anfahr- und Aufstellsituation keine 
Nachteile für einen Einsatz anzunehmen sind.“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Entsprechende Änderungen und Ergänzungen werden redaktionell vorgenommen. 

Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
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Pkt. 56 Herr Haisch Verkehrsforum FFB, Schreiben vom 11.03.2021 
 

Herr Haisch verweist auf sein Konzept „Autofreie Wege FFB 2025“, das er im Rah-
men der VEP Diskussion Anfang 2021 erarbeitet und der Stadt zur Verfügung ge-
stellt hatte.  

Er weist auf die fehlende autofreie Anbindung des Gebietes in Richtung EKZ und des 
Bahnhofes hin. Die neue Variante C (Tiefgaragenzufahrt) und die bis dato endende 
Wegeverbindung am südlichen Ende des Baukörpers sollte am östlichen Rand für 
Radfahrer und Fußgänger weitergeführt werden und so eine Anbindung die Wege-
verbindung Geschwister Scholl Platz erhalten.   

 

Anmerkungen der Verwaltung: 
Eine Anbindung in diesem Bereich entlang der Tiefgaragenzufahrt erscheint, auf-
grund der geringen Abstände der Tiefgaragenzufahrt zum östlich angrenzenden 
Grundstück, zu gering und daher fraglich. Hinsichtlich der Sicherheit der Fußgänger 
und Radfahrer kann angemerkt werden, dass im Durchführungsvertrag folgendes 
geregelt ist: Es wird eine Rotmarkierung außerhalb des Bebauungsplanes am Wen-
dehammer geben. Der genauere Verlauf wird zu gegebener Zeit mit dem SG 41 und 
SG 44 besprochen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Änderung des Bebauungs-
planes. 
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
 
 
 
III.  Beschlussvorschlag für die abschließende Abwägung 
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist eine Stellungnah-
me eingegangen.  

Herr Haaf regt an den Punkt 8.4.3 Sport- und Freizeitlärm zu überprüfen da hier fol-
gendes steht:  „Es bestehen im weiteren Umfeld keine entsprechenden Anlagen, ei-
ne Beurteilungsrelevanz ist somit nicht gegeben.“ 

Darüber hinaus bittet er im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahren zu prü-
fen, inwieweit berücksichtigt wurde, dass durch die unmittelbar angrenzende Sport-
schule FFB sehr wohl Sport- und Freizeitlärm entstehen kann (z.B. durch Musik bei 
geöffneten Fenstern im Sommer). Herr Westner (Pächter von Herrn Haaf) möchte 
vermeiden, dass durch die vorgesehene Wohnbebauung der Ärger mit künftigen 
Nachbarn vorprogrammiert ist.   
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Der Einwand wurde bereits 2017 von Seiten des Vorhabenträgers überprüft. Damals 
wurde festgestellt, dass in dem Gutachten die nördliche Bebauung bereits berück-
sichtigt wurde und es zu keinerlei negativen Auswirkungen kommt. 2020 erfolgte  
aufgrund der konkreteren Gebäude- und Grundrissüberarbeitung nochmals eine Ab-
frage, ob sich aufgrund der Planänderungen Änderungen ergeben haben. Der Ein-
wand wurde bereits in dem letzten Gutachten (Stand 16.06.2020) berücksichtigt.  

Die beabsichtigte Planung verursacht keine negativen Auswirkungen auf die nördlich 
gelegene Sportschule Puch. 

Der Punkt 8.4.3 wurde zum Billigungsbeschluss bereits entsprechend geändert. 

Zu den von den Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Einwendungen ist im 
Ergebnis Folgendes festzustellen: 
 
Verkehr   
Im Rahmen der 3. Auslegung wurden zum Punkt Verkehr die Verkehrsprobleme in 
der Otl-Aicher-Str./Industriestraße, Geh- und Radweg Industriestraße sowie die Prob-
lematik der Fahrradstellplätze (Anzahl, überdachte, geschlossene Fahrradabstellan-
lagen) thematisiert. Auf alle Punkte wurde auch mit Hilfe des Arbeitskreises und an-
hand von Gutachten eingegangen. Der Geh- und Radweg wurde auf 2,5 m geändert. 
Eine entsprechend notwendige Anzahl von Fahrradstellplätzen wird errichtet sowie 
Fahrradabstellanlagen werden je nach Möglichkeit offen oder auch geschlossen be-
grünt oder nicht begrünt vorgesehen werden. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung  
Dem Hinweis die Flächen für die NSW–Beseitigungsanlagen in der Planzeichnung 
zu kennzeichnen, wurde nach dem erneuten Billigungsbeschluss nachgekommen. 
Der Abschnitt zu Rückhaltung und Versickerung wurde überarbeitet. In der 3. Ausle-
gung erging abermals die Empfehlung, die Inhalte zur Rigolenentwässerung in die 
textlichen Festsetzungen und Planzeichnung zu übernehmen. Außerdem wird auf 
a) die wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde hingewiesen, 
die bei Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser oder Einleitung in ober-
irdische Gewässer erforderlich ist, sowie b) die Aufführung der Voraussetzungen für 
erlaubnisfreie Einleitung in oberirdische Gewässer und ins Grundwasser, sowie auf 
c) die mit der Baugenehmigung fälligen Nachweise, ob und inwieweit die baulichen 
Anlagen, im Besonderen die geplante Tiefgarage sowie ein temporäres oder dauer-
haftes Einbringen von Spundwänden, auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaf-
fenheit des Grundwassers auswirkt (§ 47 WHG i.V.m. Art. 30 BayWG). 
Entsprechende redaktionelle Ergänzungen der Festsetzungen/Begründung zum Nie-
derschlagswasser werden vorgenommen. 
 
Telekommunikation 
Im Rahmen der 3. Auslegungen wurden Hinweise zum Telekommunikationsnetz 
(Abstände etc.) von Seiten der Deutschen Telekom und Vodafone vorgebracht. Die-
se Hinweise wurden berücksichtigt und entsprechend redaktionell ergänzt.   
 
Klimaschutz / Freiraum 
Der Bund Naturschutz führt allgemeine Anregungen zum sommerlichen Hitzeschutz 
und die Festsetzung von „klimaneutrales Bauen“ und CO2 neutrale Holzbauweise 
an. Der Umweltbeirat weist auf den hohen Versiegelungsgrad durch die extrem lange 
Tiefgaragenzufahrt an der Nordseite und der angegliederten Stellplätze sowie den 
Anlieferungsbereich an der Süd-Ost-Ecke von der Otl-Aicher-Straße hin. Dies wird 
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auch vom Landratsamt Fürstenfeldbruck festgestellt. Außerdem weise der Freiraum 
kaum eigenständige Freiraumqualitäten auf.  
Der Aussage unter Pkt. 7 der Begründung, auf fossile Energieträger mit geringerem 
CO2-Faktor umzusteigen (z. B. von Heizöl auf Erdgas), sei unbedingt die nicht fossi-
le Energieerzeugung mit Grundwasserwärmepumpen voranzustellen und diese sei 
zu fordern. 
Auf die Anregungen wurde eingegangen die Begründung wurde um die Hinweise 
redaktionell ergänzt. 
Photovoltaik 
Es wird vom Bund Naturschutz angeregt, alle geeigneten Flachdächer, Dach- und 
eventuell auch Fassadenflächen an den Ost-, Süd- und Westseiten mit Photovoltaik– 
oder Solarthermie-Anlagen zu bestücken, inkl. Einspeisung der Überschussenergie 
ins Stromnetz.  
Auf die Anregungen wurde durch Ergänzung der Festsetzungen eingegangen. Bei 
den textlichen Festsetzungen unter 6 Örtliche Bauvorschriften werden die Nutzung 
von Solar- und Photovoltaikmodulen bei Haupt- und Zubehöranlagen festgesetzt. Auf 
Haus 3 entlang der Zufahrt wird Photovoltaik geplant und wird auf Haus 4 erweitert. 
Abhängig von der erforderlichen Solarthermie auf Haus 4 wird die Restfläche eine 
Dachbegrünung erhalten. 
Die Häuser 1 und 2 sind tiefer und erhalten eine Dachbegrünung. 
 
Fassaden-/ Dachbegrünung 
Der Bund Naturschutz führt die Begrünung der Fassaden- und Dachflächen als 
Wärmedämmung, Schutz gegen Witterung, Schutz vor UV Strahlung, Verlangsa-
mung des Wasserkreislaufes, Kühlung und vielfältigen Lebensraum für Insekten, Vö-
gel und Fledermäuse auf. Es ergeht außerdem die Anregung, die Dach- und Fassa-
denflächen nach der aktuellen Gestaltungssatzung der Stadt FFB mit hochwüchsi-
gen, andauernden Kletterpflanzen o.a. Vertikalbepflanzungen zu begrünen, vor allem 
an den Nordfassaden. Das Landratsamt FFB empfiehlt, die Festsetzung von Dach- 
und Fassadenbegrünung.  
Die Fassadenbegrünung wird in den Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt. : 
Die Gestaltungssatzung ist erst kürzlich in Kraft getreten, es wird deshalb auf die Anre-
gung insofern eingegangen, dass an der Nordfassade westlich der TG-Einfahrt eine 
Fassadenbegrünung vorgenommen wird. Hinsichtlich der Dachbegrünung wird eben-
falls eine Ergänzung der Festsetzung und der Begründung vorgenommen. Eine Begrü-
nung der Stützen des Fahrradunterstandes wird ebenfalls ermöglicht. 

 

Grünordnung – Blühwiesen  
Der Bund Naturschutz regt an, 25 % der Wiesen als Blühwiesen anzulegen und dau-
erhaft zu pflegen mit bereichsweiser Mahdt mit einer Mahdt pro Jahr mit Mähzeit-
punkt nach der Blüte und Aussamung frühestens Ende September/Oktober in der 
Mittagszeit.  
Dieser Anregung wird insofern durch eine Ergänzung der Festsetzung unter Pflanz- 
und Saatarbeiten ergänzt. 
 
Baumschutz/unzureichender Ausgleich durch Neuanpflanzungen 
In Stellungnahmen des Bund Naturschutzes wird der Erhalt der Bäume ange-
regt/gefordert. Neben der Einzeichnung des bisherigen Baumbestandes wurde klar 
dargestellt, um wieviele Bäume es sich handelt, die gefällt werden. Entgegen zur 
Planung der ersten Auslegung in 2017 (damals war eine Rodung für den Bereich von 
insgesamt 44 Bäumen der 1. und 2. Ordnung vorgesehen) werden in der aktuellen 
Planung von 2020 insgesamt 33 Bäume der 1. und 2. Ordnung gefällt. In der Pla-
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nung 2017 war eine Neuplanung von 58 Bäumen (18 1. Ordnung und 40 2. Ordnung) 
vorgesehen. Die Planung von 2020 sieht 40 Bäume (29 1. Ordnung incl. 11 Be-
standsbäume und 11 2. Ordnung) vor.  
 
 
 
 
 
Der Bund Naturschutz regt an, Neupflanzungen entlang der Industrie- u. Otl-Aicher-
Straße mit Bäumen 1. Ordnung (Ersatz für gefällte Bäume der Industriestraße) 
durchzuführen. Kleinkronige Bäume sind als Ausgleich völlig ungeeignet und auf die 
großzügige Ausbildung der Baumgruben soll Wert gelegt werden. Der Umweltbeirat 
kritisiert die Baumentfernung an der Industriestraße aufgrund der Gebäudestellung 
und die Nichtberücksichtigung der klimatischen und straßenräumlichen Wirkung.  
Da gerade entlang der Industriestraße durch die geplante Bebauung nur kleinkronigen 
Bäumen ausreichend Wurzelraum zur Verfügung steht, können nur entlang der Otl-
Aicher-Straße Bäume 1. Ordnung gepflanzt werden, wenn ein entsprechendes 
Baumsubstrat verwendet wird. Unter Punkt 9.1 wird folgendes ergänzt: „Entlang der 
Otl–Aicher-Straße sind Bäume 1. Ordnung mit ausreichendem Baumsubstrat gem. 
ZTV-Vegtra-Mü zu pflanzen.“ 
 
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
Von Seiten des Bund Naturschutz wurde angeregt pro 100 qm eine Mindestanzahl 
und Größe festzusetzen auch gehe nicht hervor, welcher (Größen-) Ordnung die ge-
planten Gehölze angehören. In den grünordnerischen Festsetzungen Nr. 9,10 und 
der Artenliste unter Nr. 12 ist die geforderte Größe der zu pflanzenden Bäume hinrei-
chend festgelegt. Daher besteht diesbezüglich kein Ergänzungsbedarf. 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Das Landratsamt hat in seinen Stellungnahmen auf fehlende Gehölzauswahl bzw. 
den Ausschluss bestimmter Gehölze sowie auf den ausreichend großen Wurzelraum 
bei Baumpflanzungen hingewiesen. Diese Bedenken/Anregungen sind im Rahmen 
des Billigungsbeschlusses entsprechend ergänzt worden.  
Im Rahmen der 3. Auslegung sollte aus naturschutzfachlicher Sicht von Seiten des 
Landratsamtes FFB folgende Aspekte mit aufgenommen werden: 
1. Die bestehende Eingrünung im Norden des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes ist nicht mit 2 Parkflächen (insgesamt 6 Stellplätze) zu unterbrechen. Abgrabun-
gen würden negative Auswirkungen auf die direkt umgebenden Wurzeln der Bäume 
sowie durch Auffüllungen und starke Verdichtung für die fachgerechte Herstellung 
der Stellplätze beschädigen und somit langfristig zum Absterben der Bäume führen.  
2. Vor dem Abriss des Gebäudes ist aus artenschutzrechtlichen Gründen zu überprü-
fen, ob sich geschützte Vogelarten, wie Hausspatzen und andere Halbhöhlenbrüter, 
in den Dachnischen oder unter der Holzverkleidung befinden.  
3. Bei der Rodung der Gehölze ist zu beachten, dass diese aus artenschutz-
rechtlichen Gründen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungsverbot, Schutz der Le-
bensstätten), nicht in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September (allgemeiner 
Schutz von wildlebenden Tieren, § 29 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG), durchgeführt werden 
darf. 
 
Diese Anregungen sind in Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Landschaftsar-
chitekturbüro bearbeitet worden und werden in den Hinweisen und in der Begrün-
dung mit aufgenommen. 
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Gewerbliche Nutzung 
Die Handwerkskammer für Oberbayern und die Industrie- und Handelskammer für 
München und Oberbayer haben in ihren Stellungnahmen befürchtet, dass durch die 
Festsetzung eines Mischgebietes (MU) immissionsschutzrechtliche Abwehransprü-
che gegen das angrenzende Gewerbe entstehen könnten und die Sicherung der 
vorhandenen Handwerks- und Gewerbebetriebe am Standort und deren Entwick-
lungsmöglichkeiten in Gefahr ist. Außerdem wird angezweifelt, dass ausreichend 
Stellplatzkapazitäten für die Nutzung durch die Handwerksbetriebe zur Verfügung 
stehen. Durch die Umwidmung und dadurch entfallende Flächen für Gewerbe sollte 
gleichwertiger Ersatz im Stadtgebiet geschafften werden. Eine straßenseitige Wohn-
nutzung im Erdgeschoss soll ausgeschlossen werden.  
Die Befürchtungen der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer 
konnten durch die vorliegende schalltechnische Untersuchung widerlegt werden, da 
diese besagt, dass mit keiner Einschränkung der umliegenden gewerblichen Nutzung 
zu rechnen ist. Durch die Aufnahme der Nutzungskategorie d. MU hat d. Gesetzge-
ber die Möglichkeit geschaffen, an geeigneten Standorten das Nebeneinander von 
Wohnen und gewerblicher Nutzung zu ermöglichen, ohne dass dies vom Grundsatz 
eine Einschränkung der bestehenden, gewerblichen Nutzung im Umfeld bedeutet.  
Eine Veranlassung zum Ausschluss der Wohnnutzung der straßenseitigen Erdge-
schosse besteht nicht. 
 
Hilfsfrist/Feuerwehrbelange/Feuerwehraufstellfläche 
Die Stadt Fürstenfeldbruck und der Kreisbrandrat Inspektor Cornell weisen auf die 
Überschreitung der Hilfsfrist hin, die nur teilweise durch bauliche Maßnahmen kom-
pensiert werden kann. Es liegt eine geringfügige Überschreitung der 10-minütigen 
Hilfsfrist vor. Diese liegt hier durchschnittlich bei 10 Minuten und 48 Sekunden. Es 
sind insbesondere die Erschließung, Zugänglichkeit, Anleitermöglichkeiten, Lösch-
wasserversorgung, Löschwasserrückhaltung, ggf. Brandmeldeanlage etc. im Verfah-
ren zu berücksichtigen.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Übrigen werden die Anmerkun-
gen/Hinweise zur Kenntnis genommen und ggf. in der Begründung redaktionell ergänzt. 

Die maßgeblichen Belange für die Feuerwehr wurden berücksichtigt.  
Die oben genannten Einschätzungen hinsichtlich der geringfügigen Überschreitung der 
Hilfsfrist erscheinen grundsätzlich als nachvollziehbar. Es wird jedoch empfohlen, die-
ses Thema erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abschließend zu klären und 
im Bebauungsplan lediglich einen Hinweis zur geringfügigen Überschreitung der 
Hilfsfrist aufzunehmen. Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wird eine Freigabe 
durch einen Prüfsachverständigen erforderlich sein. 

Die Feuerwehraufstellfläche ist im V+E 50/13-1 unter planlichen Festsetzungen als 
sonstiges Planzeichen festgesetzt. Der V+E 50/13-2 überschneidet in dem Bereich den 
V+E 50/13-1 durch die Anordnung der Stellplätze. Dies muss im V+E 50/13-2 entspre-
chend dargestellt werden.  
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Die Feuerwehraufstellfläche wurde entsprechend nach Süden verschoben und wurde 
nachrichtlich gestrichelt im Plan dargestellt, auch wenn diese außerhalb des Umgriffs 
des V+E 50/13-2 liegt. In der Begründung wurde dies entsprechend aufgenommen und 
begründet, dass die Feuerwehraufstellfläche aufgrund der ausreichenden Straßenbreite 
nach Süden verschiebbar ist.  Diese Verschiebung wurde durch den Brandschutzgut-
achter überprüft, auch hinsichtlich der bestehenden Bebauung im Süden und der An- 
und Abfahrt der Rettungskräfte. Abschließend formuliert der Brandschutzgutachter: 

 

„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Hinblick auf die geplante und 
ausgeführte Situation aus brandschutztechnischer und rettungsdienstlicher Sicht bezo-
gen auf die Anfahr- und Aufstellsituation keine Nachteile für einen Einsatz anzunehmen 
sind.“ 

 
Altlasten 
Der Umweltbeirat regt in seiner Stellungnahme zur 3. Auslegung die Ergänzung zum 
Text der Begründung vom 17.03.2021 an.  
Das Landratsamt ist in seinen Stellungnahmen vom 03.04.2027, 11.08.2017, 
10.10.2017 und abschließend 20.07.2021 auf das Thema eingegangen. Dabei hat es 
in der letzten Stellungnahme am 20.07.2021 der unter  5 „Altlasten der Begründung 
des Bebauungsplanentwurfs vom 17.03.2021 gemachten Angaben aus abfall- und 
bodenschutzrechtlicher Sicht vollumfänglich zugestimmt. Ergänzungen Änderungen 
werden demzufolge nicht mehr notwendig. 
 
Planzeichen und Verfahrenshinweise 
Das Landratsamt FFB stellt fest, dass die Planzeichnung bis auf eine Maßkette zwi-
schen Straßenbegrenzungslinie und lndustriestraße keinerlei Ein- und Vermaßung. 
enthält. Entsprechende Anpassungen wurden vorgenommen. 
 
Von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange wird die grundlegende Pla-
nungskonzeption nicht angezweifelt. 
 
Es werden Anregungen vorgebracht, die der festsetzungstechnischen Verbesserung 
dienen, die Empfehlungen aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich enthalten oder 
Hinweise zum Inhalt haben. Diese Anregungen und Einwände wurden weitestgehend 
berücksichtigt.  
 
 
Fazit 
Der Stadtrat hat die vorgebrachten Einwände unter Beachtung übergeordneter pla-
nerischer Vorgaben, der gemeindlichen Planungsziele und der privaten Belange bei 
seinen planerischen Erwägungen berücksichtigt und abgewogen. Während diverser 
Gesprächstermine und Abstimmungen war die Verwaltung bemüht, die vorgebrach-
ten Bedenken angemessen zu berücksichtigen und in die Planung einfließen zu las-
sen. Damit sind eine Abwägung und fundierte Beschlussfassung gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der abschließenden Abwägung wird zugestimmt.  
 
Ja-Stimmen:      Nein-Stimmen: 
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Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag.  
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Von: Steuerkanzlei Haaf, Herr Haaf [mailto:Haaf@steuerkanzlei-haaf.de]  
Gesendet: Donnerstag, 14. September 2017 14:55 
An: Reize, Markus <markus.reize@fuerstenfeldbruck.de> 
Cc: 'Lorenz Westner' <SportschuleFFBLenz@t-online.de> 
Betreff: Bebauungsplan Industriestr. / Am Fuchsbogen 
 
Sehr geehrter Herr Reize, 
 
wie soeben tel. besprochen, bin ich mit meiner Haaf Immobilien GmbH Eigentümer der Grundstücke 
994/12 Am Fuchsbogen 9 und 1016/8 Nähe Industriestr. und somit unmittelbarer Nachbar des neuen 
Bebauungsplanes Industriestraße. Mein Pächter und Betreiber der Sportschule FFB, Herr Westner hat 
mich informiert, dass derzeit der Bebauungsplan Industriestr. FFB zur Anhörung ausliegt. Dabei ist 
Ihm aufgefallen, dass unter Punkt 8.4.3 Sport- und Freizeitlärm steht:  „Es bestehen im weiteren 
Umfeld keine entsprechenden Anlagen, eine Beurteilungsrelevanz ist somit nicht gegeben.“ 
 
Ich bitte Sie im Rahmen des weiteren Genehmigungsverfahren zu prüfen, inwieweit berücksichtigt 
wurde, dass durch die unmittelbar angrenzende Sportschule FFB sehr wohl Sport- und Freizeitlärm 
entstehen kann (z.B. durch Musik bei geöffneten Fenstern im Sommer). Herr Westner möchte 
vermeiden, dass durch die vorgesehene Wohnbebauung der Ärger mit künftigen Nachbarn 
vorprogrammiert ist.   
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dipl.Bw (FH) Alfons Haaf 
      - Steuerberater – 

  
------------------------------------ 
  
Steuerkanzlei Haaf 
Bezirksstr.36 
85716 Unterschleißheim 
  
Tel. 089/370 535 - 0 
Fax 089/370 535-25 
 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2643/2022 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

B-Plan 1.4 "Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt" 
Satzungsbeschluss 

TOP - Nr. Ö 5 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 02.02.2022 

Verfasser Erber, Elvira 
Schott, Carina 

Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 06.04.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 02.05.2022 Ö 

Anlagen: 1. Anlage 1 Beschlussbuchauszüge :  
- PBA BBP-Nr. 1.4 Aufstellungsbeschluss vom 24.06.2019 
- STR BBP-Nr. 1.4 Aufstellungsbeschluss vom 25.06.2019 
- PBA BBP-Nr. 1.4 Billigungsbeschluss vom 24.11.2021 

2. BBP-Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“ Entwurf 
Plan, Festsetzungen, Begründung Stand 24.11.2021 

3. B 1 Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung/ Hinweise  
4. B 2 Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung/ Anregungen 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
1. Unter Bezugnahme auf die vorberatenden Einzelbeschlüsse und dem abschlie-

ßenden Empfehlungsbeschluss des Planungs- und Bauausschusses, wird der  
Bebauungsplan-Nr. 1.4 "Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt", 
nach abschließender Abwägung der öffentlichen Belange als Satzung beschlos-
sen. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, erforderliche redaktionelle und formale Änderun-
gen im Rahmen der Beschlusslage vorzunehmen. Der Bebauungsplan-Nr. 1.4 
"Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt" Billigungsbeschluss trägt das 
Datum des Stadtrats, den 02.05.2022. 

 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
I. Sachstand 
 
In der Stadtratssitzung vom 25.06.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten im Bereich Innenstadt“ gefasst. Außer-
dem erfolgte zur Sicherung der Planungsziele ebenfalls in der Sitzung am 
25.06.2019 der Erlass einer Veränderungssperre nach § 14 BauGB. Die Verände-
rungssperre trat am 17.07.2019 in Kraft. In der Sitzung des Stadtrates am 
18.05.2021 erfolgte ein Beschluss über eine einjährige Verlängerung der Verände-
rungssperre.  
 
Die Verwaltung wurde in der Sitzung am 25.06.2019 beauftragt, einen Vorentwurf 
auszuarbeiten und die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung des Bebauungsplans 
Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten im Bereich Innenstadt“ gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 
1 BauGB i.v.m § 3 Plansicherungsgesetz durchzuführen (s. Anlage 1).  
 
Dies erfolgte im Zeitraum vom 02.09.21 – bis einschließlich 05.10.2021. 
 
Der Billigungsbeschluss wurde in der Planungs- und Bauausschuss-Sitzung am 
24.11.2021 beschlossen.  
 
Die zweite Auslegung erfolgte vom 23.12.21 – 08.02.2022. 
 
 
II. Behandlung der Stellungnahmen 

A ANREGUNGEN AUS DER ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellung-
nahmen eingegangen.  

 
B STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 
 
 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

      

1.  Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeld-
bruck 

    

2. Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Fürsten-
feldbruck (AELF)  

09.09.2021 
03.02.2022 
 

 x 
x 

 

3 Amt für ländliche Entwick-
lung, München 

    

4 Bayerischer Bauernverband, 
München 

    

5 Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, München 

    

6 Bund Naturschutz e.V.     

7 Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 

    

8 DB Services Immobilien 
GmbH, Niederlassung Mün-
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

chen 

9 Deutsche Post Immobilien-
service GmbH, Niederlassung 
München 

    

10 Deutsche Telekom AG, PTI 23  01.03.2022   x 

11 Energie Südbayern GmbH 27.12.2021   x 

12 Evang.-Luth. Pfarramt Erlö-
serkirche  

    

13 Evang.-Luth. Pfarramt Gna-
denkirche Fürstenfeldbruck 

    

14 Hochschule für den öffentli-
chen Dienst in Bayern Fach-
bereich Polizei 

    

15 Fernleitungs-
Betriebsgesellschaft mbH 
 

29.12.2021  x  

16 Gemeinde Alling 14.09.2021 
17.12.2021 
 

 x 
x 

 

17 Gemeinde Emmering 22.09.2021 
17.01.2022 
 

 x 
x 

 

18 Gemeinde Maisach     

19 Stadt Olching  13.09.2021 
03.02.2022 
 

 x 
x 

 

20 Gemeinde Schöngeising     

21 Handwerkskammer für 
Oberbayern 

05.10.2021 
08.02.2022 
 

 x 
x 

 

22 Immobilien Freistaat Bayern, 
Regionalvertretung Augsburg 

    

23 Industrie- und Handelskam-
mer für München und 
Oberbayern 

23.09.2021 
04.02.2022 
 

 x 
x 

 

24 Kabel Deutschland Vertrieb 
und Service GmbH & Co. KG, 
Vodafone GmbH Region: 
Bayern  

28.09.2021 
08.02.2022 
 

 x 
x 

x 
x 

25 Kath. Pfarramt -St.Bernhard-     

26 Kath. Pfarramt -
St.Magdalena- 

    

27 Kreisbrandrat Hubert Stefan     

28 Kreishandwerkerschaft     

29 Kreisheimatpflegerin 
Susanne Poller 

    

30 Kreisjugendring     

31 Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern e.V. (LBV) KG 
Fürstenfeldbruck 

    

32 Landratsamt Fürstenfeld-
bruck Referat 21 

05.10.2021 
07.02.2022 
 

 
x 

x x 
x 

33 LBV-Naturschutzinfozentrum 
Kreisgruppe FFB 

    

34 Münchener Verkehrs- und 
Tarifverbund GmbH 

    

35 Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München  
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 Träger öffentlicher Belange Datum  

Pkt.   Einwand/  
Ja  

Einwand/ 
nein 

Hinweise 

36 Regierung von Oberbayern - 
SG 800 / 801 Höhere Landes-
planung - 

22.09.2021 
20.12.2022 
 

 x 
x 

 

37 Regierung von Oberbayern 
Gewerbeaufsichtsamt 

20.12.2021  x  

38 Regierung von Oberbayern -
Luftamt Südbayern- 

07.09.2021  x x 

39 Regionaler Planungsverband 
München 

22.09.2021 
21.12.2021 
 

 x 
x 

 

40 Staatl. Schulamt Fürstenfeld-
bruck 

    

41 Staatliches Bauamt Freising  
- Servicestelle München - 

15.09.2021 
22.12.2021 
 

 x 
x 

 

42 Stadtbrandinspektor Michael 
Ott / Kreisbrandinspektor 
Cornell 

05.10.2021 
31.12.2021 
 

 x X 
x 

43 Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
- Strom- und Fernwärmever-
sorgung - 

    

44 Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
– Wasserversorgung- 

    

45 Umweltbeirat Georg Tscharke 05.10.2021 
12.01.2022 
 

 x 
x 

 

46 Verwaltungsgemeinschaft 
Mammendorf 

    

47 Wasserwirtschaftsamt Mün-
chen    

15.09.2021 
29.12.2021 
 

 x 
x 

 

48 Zweckverband zur Wasser-
versorgung 

29.12.2021  X  

      

49 telefonica 27.09.2021 
25.01.2022 
 

 x 
x 

x 
x 

51 Stadt Fürstenfeldbruck AL3 
(Rechtswesen/ Ordnung/ So-
ziales) SG32 

17.09.2021   x 

52 Stadt Fürstenfeldbruck Amt 1 
(Allgemeine Verwaltung) 

    

53 Stadt Fürstenfeldbruck Amt 2 
(Finanzverwaltung) 

    

54 Stadt Fürstenfeldbruck SG 41 
(Stadtplanung) 

    

55 Stadt Fürstenfeldbruck SG 42 
(Bauverwaltung) 

14.09.2021  x  

56 Stadt Fürstenfeldbruck SG 45 
(Hochbau) 

    

57 Stadt Fürstenfeldbruck SG 44 
(Tiefbau) 

    

58 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

03.01.2022  x  
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B 1  Von folgenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange sind Äuße-
rungen oder Anregungen eingegangen, jedoch sind keine erkennbaren oder 
schutzwürdigen Belange betroffen bzw. wurden die Belange ausreichend ge-
würdigt (Anlage 4) 
 
- Deutsche Telekom, Schreiben vom 01.03.2022 
- Energie Südbayern GmbH, Schreiben vom 27.12.2021 
- Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, Vodafone GmbH Regi-

on: Bayern, Schreiben vom 28.09.2021 und 08.02.2022 
-    Landratsamt Fürstenfeldbruck Referat 21, Schreiben vom 05.10.2021 
-    Regierung von Oberbayern -Luftamt Südbayern, Schreiben vom 07.09.2021 
-    Kreisbrandinspektor Cornell, Schreiben vom 05.10.2021 und 31.12.2021 
-    telefonica, Schreiben vom 27.09.2021 und 25.01.2022 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
 
Es handelt sich überwiegend um Hinweise zu Leitungstrassen und Berichtigungen 
zum neuen Glücksspielrecht. Es erfolgen entsprechende Ergänzungen. 
 
 

 
B 2  Behörden und Träger öffentlicher Belange, von denen Äußerungen oder 
Anregungen eingegangen sind, die im Rahmen der Abwägung zu berücksichti-
gen sind  
 
Pkt. 32 Landratsamt Stellungnahme vom 07.02.2022 
 
Verfahren: 
Die Verfahrensvermerke sind zu ergänzen, um die ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan (gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB), 
die Bereithaltung des Bebauungsplanes und der Begründung zur Einsichtnahme und 
Auskunftserteilung an jedermann, die Feststellung des Inkrafttretens des Bebau-
ungsplanes sowie die Hinweise auf die Rechtsfolgen (vergleiche hierzu Muster der 
Planungshilfen für die Bauleitplanung p 20/21). 
 
Immissionsschutz: 
Bei nochmaligem, detaillierteren Vergleich der zulässigen Nutzungen im bestehen-
den Bebauungsplan zu den geplanten Nutzungen fiel auf, dass hier aus immissions-
schutzfachlicher Sicht eine genauere Prüfung erforderlich wäre. 
Dies gilt vor allem für die Baugebietstypen „Besonderes Wohnen“ und „Allgemeines 
Wohnen“. In den bestehenden Bebauungsplänen sind bisher die aus immissions-
schutzfachlicher Sicht kritischen Nutzungen „Diskotheken und Tanzlokale“ ausge-
schlossen. Mit der zukünftigen Planung sind diese nun zulässig. 
In geringerem Umfang gilt dies auch für die Kerngebiete. 
Dort waren bisher als immissionsschutzfachlich kritische Nutzungen „Schank- und 
Speisewirtschaften“ zulässig. In der jetzigen Planung sind dort auch Diskotheken und 
Tanzlokale zulässig. Diskotheken und Tanzlokale sind aus immissionsschutzfachli-
cher Sicht besonders aufgrund der Parkplatzsituation und dem Verhalten der Gäste 
nach dem Verlassen der Lokale als kritisch anzusehen. 
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Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird empfohlen, durch eine schalltechnische 
Verträglichkeitsuntersuchung zu klären, ob eine zukünftige Zulässigkeit von Disko-
theken und Tanzlokalen mit den vorhandenen Wohnnutzungen, vor allem in Bezug 
auf die Allgemeinen Wohngebietsflächen und Besonderen Wohngebietsflächen ver-
träglich ist. 
Eine Verschiebung der Konfliktbeurteilung auf das Baugenehmigungsverfahren kann 
nur dann erfolgen, wenn grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, dass ein Ne-
beneinander unverträglich ist. 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
 
Nach Rücksprache zwischen einem Immissionsgutachter und dem Landratsamt, ist 
folgendes Vorgehen möglich: 

 Eine schalltechnische Untersuchung hinsichtlich der Verträglichkeit von Disko-

theken und Tanzlokalen im Umgriff des Bebauungsplangebietes ist nicht mög-

lich bzw. sinnvoll, da dies nur basierend auf konkreten Angaben zu Standort, 

Art und Größe der Lokalität und der konkreten Umgebung möglich ist. Auch 

allgemeine Maßnahmen (z.B. pauschale Mindestabstände zu Diskotheken) 

können nicht genannt werden. Die Verträglichkeit ist immer für den konkreten 

Fall zu prüfen.  

 Für das Landratsamt ist es wichtig, dass der Bebauungsplan der bekannten 

Problematik von Diskotheken und Tanzlokalen gerecht wird und dies in der 

Begründung entsprechend beschrieben wird und Maßnahmen festgelegt wer-

den. So sollte klargestellt werden, dass in den Gebieten ohne Zulässigkeit 

derartiger Lokalitäten, dies weiterhin so bleibt. Für die Bereiche, in denen die 

Diskotheken und Tanzlokale (allgemein) zulässig sind, sollte dies einge-

schränkt werden, z.B. durch Festlegungen wie „nur ausnahmsweise zuläs-

sig“ oder „nur nach immissionsschutztechnischer Prüfung zulässig“.  

Schon im Bebauungsplan sollte klar erkenntlich und festgelegt sein, dass die-

se Nutzungen nur zulässig sind, wenn der Nachweis der Verträglichkeit mit 

der umgebenden Bebauung  erbracht werden kann. 

 
Eine nur ausnahmsweise Zulässigkeit bei den Diskotheken und Tanzlokalen würde 
dazu führen, dass diese nur noch im Eignungsgebiet Hasenheide, Buchenau und 
Hubertusstraße allgemein zulässig wären. Momentan gibt es im Bereich des Bebau-
ungsplanes Innenstadt 1 Diskothek. Diese Nutzung wurde im Rahmen des Vergnü-
gungsstättenkonzeptes für das Eignungsgebiet auch priorisiert.  
 
Der Punkt 1.1 wird wie folgt ergänzt (fett) 
Die Gebietskategorie und die dazugehörige BauNVO der rechtskräftigen Bebau-
ungspläne gelten unverändert weiter und die damit verbundenen Zulässigkeiten.  
 
 
Der Punkt 1.2 sowie der Punkt 1.3 werden ergänzt (fett) durch  
 
1.2 Allgemein und nur nach immissionsschutztechnischer Prüfung zulässig sind 
folgende Unterarten von Vergnügungsstätten:  
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1.3 Ausnahmsweise und nur nach immissionsschutztechnischer Prüfung können 
Spielhallen sowie vergleichbare Nutzungen (Spielcasinos, Spielbanken etc.) zuge-
lassen werden, sofern (…) 
 
Aus Sicht der Verwaltung können die vorgeschlagenen Änderungen redaktionell vor-
genommen werden, weil sie lediglich klarstellenden Charakter haben. Die Einschrän-
kung der Zulässigkeit unter Punkt 1.1 waren bereits über die Präambel der Fall, die 
immissionsschutztechnischer Prüfungen gemäß der Punkte 1.2 und 1.3 wären auch 
ohne eine entsprechende Festsetzung erforderlich.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die vorgeschlagenen Ergänzungen werden redaktionell vorgenommen. Eine ent-
sprechende Ergänzung erfolgt auch in der Begründung. 
 
 
B 2.1  Änderungsvorschläge 
 
keine 
 
 
B.2.2 Anregungen, die im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden 
 
keine 
 
 
C. Änderungsvorschläge / Sonstige Änderungen  
 
keine 
 
 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschlussvor-
schlag. 
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 Verfahrensvermerke  
  

  

 1. Der Stadtrat hat am 25.06.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ beschlossen. 

Der Beschluss wurde am 10.07.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Es 

wurde das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB angewendet. 

 

2. Von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde nicht abgesehen. Der Entwurf in der Fassung vom 04.08.2021 

und die dazugehörige Begründung wurden in der Zeit vom 02.09.2021 

bis einschließlich 05.10.2021 öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 1 BauGB). 

Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange beteiligt (§ 4 Abs. 1 

BauGB). 

 

3. Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 

den Billigungsbeschluss gefasst.  

 

4. Der Entwurf in der Fassung vom …………. und die dazugehörige 

Begründung wurden in der Zeit vom …………. bis einschließlich 

……………… öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB). Gleichzeitig 

wurden die Träger öffentlicher Belange beteiligt (§ 4 Abs. 2 BauGB).  

 

5. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. Nr. 1.4 

„Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ wurde vom Stadtrat 

am ………….. gefasst.  

 

Fürstenfeldbruck, den  

Erich Raff 

Oberbürgermeister                                                    Siegel 

 

6. Die ortsübliche Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss des 

Bebauungsplans Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet 

Innenstadt“ erfolgte am ______________ 

 

Fürstenfeldbruck, den  

 

Erich Raff 

Oberbürgermeister                                                    Siegel 
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 Seite 5 von 39  Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“  
  ENTWURFENTWUR Fassung vom 24.11.2021 

  
  
  

  I  Festsetzungen durch Text  
  

Präambel: 
Die Stadt Fürstenfeldbruck erlässt gemäß 
§ 2 Abs.1 und §§ 9, 10, 12, 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.S. 796), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74) Art. 81 der Bayer. Bauordnung (BayBO) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.05.2021 (GVBl. S. 286) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.6.2021 (BGBl. I S. 1802), diesen 
Bebauungsplan, bestehend aus Textteil und Planzeichnung, als Satzung. 
 

 Der Bebauungsplan Nr. 1.4. „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ umfasst 

folgende Bebauungspläne in Aufstellung:  

 Nr. 2 „Innenstadt Ost“; Nr. 32 „Bullachstraße“;  

 

sowie Teile oder ganze Geltungsbereiche folgender rechtskräftiger Bebauungspläne:  

Nr. 1/1a -1 „Innenstadt West“; Nr. 1/ 2a-1 „Uhlgrundstück“; Nr. 1/ 2b,  Nr. 1.3 „Nördlich 
Viehmarktplatz“;  Nr. 5 Augsburger-, Adolf-Kolping-, Feuerhaus-, Kapellenstraße,  Nr. 5.1 
Augsburger-, Adolf-Kolping-, Feuerhaus- und Dachauer Straße“;  Nr. 5.2 „Maisacher-, 
Feuerhaus- und Stadelbergerstraße“; Nr. 34.1 „Nördlich der Münchner Straße“  

 

und folgende Flurstücke: 

1629/10; 401/2; 1; 4; 6; 5; 8; 10; 14; 16; 19; 18; 20; 20/3; 20/4; 22/2; 368; 370; 371; 372; 374; 374/2; 

362; 1484/10, 1484/8, 1482/10, 134, 135/1, 136/1, 136, 137/1, 139, 141, 94/2; 94/0; 97/0; 92; 
92/1; 68; 68/2; 68/1; 75; 76; 78; 79; 81; 84; 86; 89; 92; 97/0; 97/3; 12; 97/2; 95; 96; 98; 98/2; 99; 104; 
105; 106; 107; 109; 110; 110/1; 110/2; 112; 113; 115; 116; 118; 119; 119/1; 119/2; 119/3; 121; 123; 
350; 1487/9; 1487/11; 1487/16; 1487/2; 1487/14; 1487/15; 1487/3; 1487/4; 1487/10; 1487/5; 1487/6; 
1487/7; 1487/8; 1487/12; 1488; 1488/2; 1488/3;164; 165; 168; 169/2; 168/1; 169; 169/1; 170; 1450/2; 
1449/3; 1449/4; 1449/2; 1449/5; 1449/3; 1449/9; 1449/6; 1448/2; 1448/3; 1447/4; 1447/19; 1447/3; 
1447/10; 1447/11; 1447/2; 14; 1447/12; 175;177; 178; 189; 189/2; 189/3; 5; 182; 182/1; 182/2; 182/3; 
178/1; 183/1; 183; 186; 189/4; 189/5; 189/6; 188/2; 190; 190/1; 190/2; 190/3; 191; 192; 192/2; 192/1; 
194/2; 194; 195; 196;197; 198; 200; 199; 201/1; 203/2; 277/3 
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 Seite 6 von 39  Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“  
  ENTWURFENTWUR Fassung vom 24.11.2021 

  
  
  

 

 

Vergnügungsstätten   

1.1 Für den Bereich des Bebauungsplans 1.4 "Vergnügungsstätten Eignungsgebiet 
Innenstadt“ sind Vergnügungsstätten grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen 
hierzu sind in 1.3 geregelt. Der Bebauungsplan ersetzt die Festsetzungen der 
rechtskräftigen Bebauungspläne in seinem Umgriff nur hinsichtlich der Zulässigkeit zu 
Vergnügungsstätten. Die Gebietskategorie und die dazugehörige BauNVO der 
rechtskräftigen Bebauungspläne gelten unverändert weiter. 
 

         Die Zulässigkeit einzelner Unterarten von Vergnügungsstätten bestimmen die 

         folgenden Festsetzungen.   

 

1.2     Allgemein zulässig sind folgende Unterarten von Vergnügungsstätten:  

 Billardcafés und Dart-Clubs  

 Diskotheken und Tanzlokale  

 Internetcafés  

 Kinos  

 

Die allgemeine Zulässigkeit bezieht sich auch auf kerngebietstypische Vergnügungs- 

stätten sowie auf nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten.  

 

1.3           Ausnahmsweise können Spielhallen sowie vergleichbare Nutzungen (Spielcasinos, 

Spielbanken etc.) zugelassen werden, sofern   

 Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken (auch MK-typische): vertikale Gliederung (ab 
1. OG), nicht in der ersten Gebäudereihe entlang der Hauptstraße und Münchner 
Straße, Dachauer Straße, Maisacher Straße, Augsburger Straße, Am 
Viehmarktplatz, Leonhardsplatz, Viehmarktstraße, Ludwigstraße, Kirchstraße, 
Bullachstraße, Fürstenfelder Straße, Schulweg, Adolf-Kolping- Straße, Stadelberger 
Straße, Schöngeisinger Straße und Pruggmayrstraße. 

 

 Wettbüros: nicht in der ersten Gebäudereihe entlang der Hauptstraße, Münchner 
Straße, Dachauer Straße, Maisacher Straße, Augsburger Straße, Am 
Viehmarktplatz, Leonhardsplatz, Viehmarktstraße, Ludwigstraße, Kirchstraße, 
Bullachstraße, Fürstenfelder Straße, Schulweg, Adolf-Kolping- Straße, Stadelberger 
Straße, Schöngeisinger Straße und Pruggmayrstraße. 

 

Die ausnahmsweise Zulässigkeit bezieht sich auch auf kerngebietstypische 

Vergnügungsstätten sowie auf nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten.   
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1.4       nicht zulässig sind demgegenüber folgende Arten von Vergnügungsstätten: 

 Fest- und Eventhallen  

 Nachtlokale mit Darstellungen sexuellen Charakters (Striptease-Bar, Peepshow, 

Sex-Kino, Swingerclub).   

 

1.5  nicht zulässig sind: 

 - Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Sexshops 

 

1.6  Auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 81 BayBO werden 
folgende Anforderungen an die äußere Gestaltung der Vergnügungsstätten 
formuliert:  

Werbeanlagen sind nur in dem entsprechenden Geschoss der Nutzung zulässig 
und dürfen nur maximal 20 % der entsprechenden Fassade bedecken.  

Schaufenster dürfen maximal zu 25 % verdeckt werden.  
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  II Begründung  

    

1.1 Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplans   

Anlass 

In den letzten Jahren gab es häufig Nachfragen zu Nutzungsänderungen von u.a. 
Ladenflächen in Vergnügungsstätten (Vergnügungsstätte siehe Definition unter Punkt 2.3). 
Diese konnten häufig durch eine Bauberatung mit Hilfe des Vergnügungsstättenkonzeptes 
(beschlossen Ende 2015) abgewendet werden.  

 
Desweiteren finden seit dem 01.07.2021 die Regelungen des neuen 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV) sowie des Bayerischen Ausführungsgesetzes 
zum Glücksspielstaatsvertrag vom 23.06.2021 (AGGlüStV) Anwendung. Diese neuen 
Regelungen ersetzen somit den bis dahin gültigen Glücksspielstaatsvertrag vom 15. 
Dezember 2011 sowie das Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland (AGGlüStV) vom 20. Dezember 2007. 
 
Bezüglich der Vermittlung von Sportwetten und der Spielhallenbetriebe gilt:  
 
1. Eine Wettvermittlung darf nicht stattfinden:  
 

- auf oder in unmittelbarer Nähe von Sportanlagen oder sonstigen Einrichtungen, die 
regelmäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt werden 

- in einem Gebäude / Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle befindet 
- in einer Gaststätte mit Geld- oder Warenspielgeräten 
- ohne einen Mindestabstand von 250 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu 

Eingangstür, zu bestehenden Schulen für Kinder und Jugendliche, Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, die sich an Kinder im Alter von mindestens sechs 
Jahren richten, sowie Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstellen, wobei die 
zuständige Erlaubnisbehörde unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Umfeld 
des jeweiligen Standorts und der Lage des Einzelfalls Ausnahmen von dem 
Mindestabstand zulassen kann.  

 
2. Die Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle ist 

ausgeschlossen, wenn:  
 

- sich die Spielhalle in einem baulichen Verbund mit einer weiteren Spielhalle 
befindet 

- ein Mindestabstand von 500 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu 
Eingangstür, zu einer anderen Spielhalle, bei bestehenden Spielhallen und 
solchen, für die der vollständige erstmalige Antrag auf Erlaubnis bis zum 
30.06.2017 gestellt wurde, 250 m Luftlinie, unterschritten wird.  

 
3. Weiterhin gilt, dass von der äußeren Gestaltung der Spielhalle keine Werbung für den 

Spielbetrieb oder die in der Spielhalle angebotenen Spiele ausgehen oder durch eine 
besonders auffällige Gestaltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb 
geschaffen werden darf.  
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Unverändert blieben allerdings die gleichrangigen Ziele des Staatsvertrages in § 1 GlüStV. 
Kernziele dieses Staatsvertrags sind weiterhin die Vermeidung und Bekämpfung von 
Glücksspielsucht, die Kanalisierung in ein begrenztes Glücksspielangebot sowie die 
Bekämpfung des Schwarzmarktes, die Gewährleistung von Jugend- und Spielerschutz, die 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebs und die Kriminalitätsbekämpfung 
sowie die Vorbeugung von den Gefahren für die Integrität des Sports.  
 
Um diese Ziele des Staatsvertrages künftig besser zu erreichen und das schützenswerte 
(Innen-)Stadtbild zu erhalten, wurde im Jahr 2015 das Vergnügungsstättenkonzept 
beschlossen.  
Da die Betreiber von Vergnügungsstätten häufig in der Lage sind, höhere Mieten zu 
akzeptieren, besteht die Gefahr einer Verzerrung des Bodenpreis- und Mietgefüges. In der 
Folge ist ein zunehmender Veränderungsdruck zu erwarten, der in Verbindung mit 
gestalterischen Beeinträchtigungen im Straßenbild (zunehmende optische Präsenz der 
Vergnügungsstätten durch die oft „laute“ Werbung und / oder das Abschotten durch 
verklebte Fensterflächen) einen sog. „Trading-Down-Effect“ (Image-Verlust) in Gang 
setzen und zu einer völligen Veränderung der vorhandenen städtebaulichen Struktur 
führen kann.  
 
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans soll insbesondere die Zahl der zulässigen 
Unterarten von Vergnügungsstätten deutlich reduziert und die Zulässigkeit weiterer 
Spielhallen begrenzt bzw. gestalterische Defizite künftig minimiert werden.  
 
 
 
Derzeit liegen zwei Anträge in der Innenstadt vor: 
 
a. der Antrag auf Nutzungsänderung Einzelhandelsgeschäft in Espresso-Bar mit 
Alkoholausschank und Automatenspielgeräten sowie einer Wettannahmestelle  
und  
 
b. der Antrag auf Nutzungsänderung einer Ladenfläche in ein Wettbüro  

 
Ziel und Zweck des Bebauungsplanes ist daher: 

- Eine Gefährdung des Stadtbildes und der Nutzungsstruktur abzuwenden 

- Einer Störung des Bodenpreis- und Mietgefüges mit anschließendem trading-down- 
Effekt vorzubeugen 

- Einer stadtgestalterischen Beeinträchtigung durch aufdringliche Werbeanlagen und 
verklebte Schaufenster, Verkehrsprobleme sowie Verdrängung von Wohnungen, 
Handwerksbetrieben und produzierendem Gewerbe vorzubeugen .  

- Die abgestimmten und beschlossenen Grundsätze des Vergnügungsstättenkonzeptes 
umzusetzen. 

 

 

1.2 Verfahren 

Mit Beschluss des Planungs- und Bauausschusses am 24.06.2019 und des Stadtrats am 

25.06.2019 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.4 „Vergnügungsstätten im 

Bereich des Eignungsgebietes Innenstadt“ beschlossen. Die Öffentlichkeits- und  
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Behördenbeteiligung erfolgte gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m § 3 

Plansicherungsgesetz im Zeitraum vom 02.09.2021 bis einschließlich 05.10.2021.  

Der Bebauungsplan wird nach § 13 BauGB durchgeführt. Ein Verfahren nach § 13 BauGB 
ist möglich, da nur Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 b BauGB getroffen werden und keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegt, keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
bestehen und keine Anhaltspunkte bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Beim Verfahren nach § 13 
BauGB wird  u.a. von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 und von dem Umweltbericht 
nach § 2a abgesehen.  
Da der Bebauungsplan nur die Lage/ Art der Vergnügungsstätten regelt und keinerlei 
bauliche Festsetzungen (GF, GR ) getroffen werden, sind keine Umweltauswirkungen bzw. 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich 

 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o. Maßstab 

              Umgriff B-Plan 1.4 

     rechtskräftiger B-Plan mit Nr.  

     B-Plan in Bearbeitung mit Nr.  
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst einen Umgriff mit 41.000 qm  

und folgende Grundstücke aus Bereichen ohne Bebauungsplan: 

1629/10; 401/2; 1; 4; 6; 5; 8; 10; 14; 16; 19; 18; 20; 20/3; 20/4; 22/2; 368; 370; 371; 372; 374; 374/2; 
362; 94/2; 94/0; 97/0; 92; 92/1; 68; 68/2; 68/1; 75; 76; 78; 79; 81; 84; 86; 89; 92; 97/0; 97/3; 12; 97/2; 
95; 96; 98; 98/2; 99; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 110/1; 110/2; 112; 113; 115; 116; 118; 119; 119/1; 
119/2; 119/3; 121; 123; 350; 1487/9; 1487/11; 1487/16; 1487/2; 1487/14; 1487/15; 1487/3; 1487/4; 
1487/10; 1487/5; 1487/6; 1487/7; 1487/8; 1487/12; 1488; 1488/2; 1488/3;164; 165; 168; 169/2; 
168/1; 169; 169/1; 170; 1483/4, 1483/3, 1483/2, 1480/2, 1480, 1482/2, 1482/3, 1482/7, 1482/6, 
1450/2; 1449/3; 1449/4; 1449/2; 1449/5; 1449/3; 1449/9; 1449/6; 1448/2; 1448/3; 1447/4; 1447/19; 
1447/3; 1447/10; 1447/11; 1447/2; 14; 1447/12; 175;177; 178; 189; 189/2; 189/3; 5; 182; 182/1; 
182/2; 182/3; 178/1; 183/1; 183; 186; 189/4; 189/5; 189/6; 188/2; 190; 190/1; 190/2; 190/3; 191; 192; 
192/2; 192/1; 194/2; 194; 195; 196;197; 198; 200; 199; 201/1; 203/2; 277/3 

Sowie folgende Grundstücke aus gesamten oder Teilbereichen von Bebauungsplänen: 

151/6, 151/4, 151/3, 1482/12, 1482/11, 144, 161, 143/1, 143, 143/2, 151/2, 150, 152, 155, 154, 164, 
149, 147, 1478/2, 1478/3, 1486/3, 124, 1484/9, 1483/9, 1482/14, 1483, 1483/8, 1483/5, 324/3, , 
324/2, 324, 323, 320, 318, 319, 317, 314, 312, 310, 308, 306, 303, 300, 299, 297, 292, 291/1, 291, 
286, 259/3, 259, 255, 248, 246/1, 245/4, 245/2, 245/6, 245/3, 243, 241/1, 234/3, 232/1, 235, 736/3, 
746, 280/5, 260/3, 260/4, 260/6, 260, 260/7, 261, 263, 264, 236/3, 236/1, 269, 264, 273 271, 278, 
277/3, 277/4, 381, 360/5, 26, 23, 380/2, 25, 29/2, 380/3, 377, 379, 382, 383/3, 384, 382/2, 382/1, 383, 
390, 393, 384/1, 395, 397/3, 397/1, 398, 398/4, 399/2, 399/19, 399/9, 1629/10, 397/3, 

 

1.4  Planungsrechtliche Situation  

 

- Flächennutzungsplan rechtsverbindlich  
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In dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan (vom 30.07.1983) sind die im Umgriff des 
Bebauungsplanes 1.4 befindlichen Grundstücke überwiegend als MK-
Flächengekennzeichnet. Diese MK Flächen konzentrieren sich um die Hauptstraße, Teile 
der Münchner Straße, um die Kirche St. Leonhard und in der Hauptstraße um den Bereich 
des Rathauses (Teil B 2 / Teil Dachauer Str.). Die daran angrenzenden Bereiche sind als 
WB (Besondere Wohngebiete) festgestellt. MI Bereiche sind keine vorhanden.  

 

2.    Vergnügungsstättenkonzept 

 

Aufgrund des zunehmenden Ansiedlungsdruckes von Vergnügungsstätten wurde die 
Ausarbeitung eines stadtweiten Konzeptes zur Steuerung der Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten erforderlich, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
sicherzustellen.  

Nach einer abgeschlossenen Analyse / Bestandsaufnahme und Bewertung, erfolgte eine 
Definition von Eignungsgebieten (2.4), welche verteilt über das Stadtgebiet eine 
unkontrollierte Ansiedlung weiterer Vergnügungsstätten verhindern soll.  

Diese Eignungsgebiete wurden nach ihrer „Eignung“ für bestimmte Vergnügungsstätten aus 
städtebaulichen Gründen ausgesucht und die Arten der Vergnügungsstätten festgelegt. 
Eine Definition der Zulässigkeit der Vergnügungsstätten erfolgte in allgemein zulässig, 
ausnahmsweise zulässig und nicht zulässig. 

 

2.1   Vergnügungsstätten - Definition 

 

Bei Vergnügungsstätten handelt es sich um eine wirtschafts- und gewerberechtlich 
besondere Art der Gewerbebetriebe. Eine allgemeingültige Definition von 
Vergnügungsstätten existiert jedoch nicht. Unter dem Begriff werden Gewerbebetriebe 
verstanden, bei denen die kommerzielle Unterhaltung der Besucher oder Kunden im 
Vordergrund steht, nicht aber die Geselligkeit oder kulturelle Aspekte. Sie sind durch 
gewinnbringende Freizeitgestaltung und Amüsierbetriebe gekennzeichnet, bei denen 
das Vergnügen im Zuschauen oder Zuhören sowie in vermittelter Tätigkeit bestehen kann 
(z.B. auf der Tanzfläche oder an Geldspielgeräten). Unerheblich ist die Bezeichnung des 
jeweiligen Betriebes (z.B. Billardcafé). Entscheidend ist vielmehr die tatsächliche Nutzung.  

 

Unter den Begriff der Vergnügungsstätte fallen 

 

 Diskotheken und Tanzlokale, 

 Fest- und Eventhallen,  

 Kinos (als Kinocenter i. V. mit anderen Einrichtungen), 

 Nachtlokale mit Darstellungen sexuellen Charakters (Striptease-Bar, Peepshow, 

Sex-Kino), 

 Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, 
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 Swingerclubs und 

 Wettbüros. 

 

Nicht eindeutig zuzuordnen sind  

 Billardcafés und Dart-Clubs sowie 

 Internetcafés, die auch Spiele anbieten (on-/offline). 

 

Nicht zu den Vergnügungsstätten zählen  

 Einrichtungen für kulturelle Zwecke,  

 Einrichtungen, die sportlichen Zwecken dienen sowie  

 Veranstaltungen ohne standortgebundene Betriebsstätte (z. B. Weihnachts- oder 

Jahrmärkte),  

 Sex- oder Erotik-Shops (Einzelhandel),  

 (kleine) Kinos (z.B. Programm-Kinos) und 

 Videotheken.  

Bordelle und bordellartige Betriebe sind nach einem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVerwG v. 25.11.1983, IV C 21/83) ebenfalls nicht als 

Vergnügungsstätten, sondern als Gewerbebetriebe einzustufen und können daher nicht im 

Rahmen des Vergnügungsstättenkonzeptes gesteuert werden. 

 

 

2.2 Definition kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische 

Vergnügungsstätten 

 

Gemäß der Rechtsprechung des BVerwG zeichnen sich kerngebietstypische Ver-
gnügungsstätten dadurch aus, dass sie als „zentrale Dienstleistungsbetriebe auf dem 
Unterhaltungssektor“ einen größeren Einzugsbereich haben und für ein „größeres und 
allgemeines Publikum erreichbar sein sollen“. Für diese Beurteilung wird in erster Linie die 
Größe des Betriebs (Spielhallen ein Schwellenwert von 100 m²)  maßgeblich sein. Als nicht  
kerngebietstypisch sind demnach solche Vergnügungsstätten anzusehen, die der üblichen 
Freizeitbetätigung in einem begrenzten Stadtteil dienen.  
 
 

2.3  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 
Bauplanungsrechtlich findet der Begriff der Vergnügungsstätte vor allem in der BauNVO von 
1990 und 2017 Verwendung. Darin werden Vergnügungsstätten jedoch nicht dahingehend 
definiert, welche Einrichtungen und Anlagen zu dieser Nutzungsform gehören. Eine 
genauere Zuordnung ist nur über die Rechtsprechung gegeben. Nach den älteren BauNVO 
(1962, 1968 und 1977) sind Vergnügungsstätten begrifflich lediglich in § 7 Kerngebiete 
aufgeführt. Daraus ergibt sich, dass nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten als 
Gewerbebetriebe behandelt werden.  
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Die Baunutzungsverordnungen regeln die allgemeine und ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Vergnügungsstätten in Abhängigkeit von den Baugebietstypen: 

 
Gebietsart nicht 

MK-

typisch 

MK-

typisch 

nicht 
MK-

typisch 

MK-

typisch 

nicht 
MK-

typisch 

MK-

typisch 

 BauNVO 1962 -

1977 

BauNVO 1990 BauNVO 2017 

Kleinsiedlungsgebiete 

(WS) 

      

Reines Wohngebiet 

(WR) 

      

Allgemeines 

Wohngebiet (WA) 

      

Besonderes 

Wohngebiet (WB) 

      

Dorfgebiet (MD) Als 

sonstige 

Gewerbe 

     

Mischgebiet (MI): 
überwieg. durch 

Wohnen geprägt 

Als 

sonstige 

Gewerbe 

     

Mischgebiet (MI): 
überwieg. durch 
Gewerbe geprägt 

      

Urbane Gebiete (MU)       

Kerngebiet (MK)       

Gewerbegebiet (GE)       

Industriegebiet (GI)       

Sondergebiet (SO) 

Erholung 

      

Sondergebiet (SO) abhängig von Zweckbestimmung 

allgemein zulässig ausnahmsweise zulässig unzulässig 

 
 

Zulässigkeit der Vergnügungsstätten aufgrund der BauNVO 

 
Aufgrund der Regelungen in der BauNVO (Stand 2017) sind im Allgemeinen Wohngebiet 
(WA), Kleinsiedlungsgebiet (WS) sowie im reinen Wohngebiet (WR) keine 
Vergnügungsstätten zulässig, auch nicht als Ausnahme. Dies gilt ebenso für 
Industriegebiete (GI). Ausnahmsweise sind im Besonderen Wohngebiet (WB), Dorfgebiet 
(MD), Mischgebiet (MI) mit Schwerpunkt Wohnen, nicht mk-typische Vergnügungsstätten 
zulässig.  
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Eine allgemeine Zulässigkeit von nicht mk typischen Vergnügungsstätten ist nur in den 
Gebieten Mischgebiet (MI) mit Schwerpunkt Gewerbe- und Kerngebiet (MK) gegeben.  

Im Kerngebiet (MK) ist als einziges Gebiet eine allgemeine Zulässigkeit von mk typischen 
und nicht mk typischen Vergnügungsstätten gegeben. 

 

2.4   Vergnügungsstättenkonzept Regelung im Stadtgebiet  - Eignungsgebiete 

Im Rahmen der Analyse zum Vergnügungsstättenkonzept hat man die Möglichkeit der 
Ansiedlung der verschiedensten Unterarten von Vergnügungsstätten untersucht. Dabei sind 
aufgrund der vorherrschenden Konzentration der Nutzungen 5 Gebiete gefunden worden, 
welche sich auch aufgrund ihrer Lage für eine zusätzliche Ansiedlung und somit 
Konzentration der Vergnügungsstätten im Stadtgebiet eignen. Diese „Eignungsgebiete“ 
sind in ihrer Art sehr unterschiedlich, um möglichst alle Unterarten von Vergnügungsstätten 
aufnehmen zu können.  

 

Für das Stadtgebiet haben sich 5 Eignungsgebiete herauskristallisiert, welche für die 

Ansiedlung von bestimmten Vergnügungsstätten besonders geeignet sind: 

 

- Eignungsgebiet Gewerbegebiet Hasenheide 

- Eignungsgebiet Innenstadt 

- Eignungsgebiet Buchenau 

- Eignungsgebiet Hubertusstraße 

- Eignungsgebiet nördliche Maisacher Straße 

 

 

2.5 Zulässigkeit der Vergnügungsstätten nach ihrer Unterart im gesamten 

Stadtgebiet / Eignungsgebiet 

 

Im Vergnügungsstättenkonzept sind die verschiedensten Unterarten der 
Vergnügungsstätten auf die 5 Eignungsgebieten aufgeteilt worden. Dabei sind diese wie 
folgt, in allgemein oder ausnahmsweise zulässig, festgelegt. Es handelt sich hierbei um eine 
konzeptionelle Festlegung, welche im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 99 
„Vergnügungsstätten Gesamtstadt“, weitergehend betrachtet und dann durch 
Festsetzungen genauer bestimmt werden soll. Dieser Bebauungsplan befindet sich gerade 
parallel in Bearbeitung. 
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Die Unterarten der Vergnügungsstätten sollen nach Vergnügungsstättenkonzept dann 
jeweils in den folgenden Eignungsgebieten zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig sein:  
 

 Kinos allgemein zulässig im   
Eignungsgebiet Innenstadt,  
Eignungsgebiet Buchenau  

 
 Billardcafés und Dart-Clubs allgemein zulässig im  

Eignungsgebiet Innenstadt,  
Eignungsgebiet Buchenau  

 
 Internetcafés allgemein zulässig im  

Eignungsgebiet Innenstadt,  
Eignungsgebiet Buchenau,  

 
 Diskotheken und Tanzlokale allgemein zulässig im  

Eignungsgebiet Hasenheide,  
Eignungsgebiet Innenstadt,  
Eignungsgebiet Buchenau  
Eignungsgebiet Hubertusstraße  

 
 Fest- und Eventhallen allgemein zulässig im  

Eignungsgebiet Hasenheide,  
Eignungsgebiet Hubertusstraße,  
Eignungsgebiet Maisacher Straße  

 
 Wettbüros ausnahmsweise zulässig im 

Eignungsgebiet Innenstadt,  
Eignungsgebiet Buchenau  

 
 Swingerclubs: in keinem Eignungsgebiet zulässig, verbleibt am momentanen 

Standort  
 

182

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

06
.04

.20
22



 

 Seite 17 von 39  Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“  
  ENTWURFENTWUR Fassung vom 24.11.2021 

  
  
  

 
 
 
 

 Nachtlokale mit Darstellungen sexuellen Charakters (Striptease-Bar, Peep-show, 
Sex-Kino) allgemein zulässig im:  
 
Eignungsgebiet Maisacher Straße  

 
 Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken ausnahmsweise zulässig im  

Eignungsgebiet Hasenheide,  
Eignungsgebiet Innenstadt, 
Eignungsgebiet Buchenau  

 
Zusätzlich ist im Rahmen der Ausarbeitung des B-Plan 1.4 untersucht worden, im 
Eignungsgebiet Hubertusstraße zusätzlich als allgemein zulässig die Spielhallen, 
Spielcasinos, Spielbanken und Wettbüros zu ermöglichen.  
 
 

3. B-Pan 1.4 „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ - 

Eignungsgebiet Innenstadt 

 

3.1 Vergnügungsstättenkonzept -> Eignungsgebiet Innenstadt 

 

In der Untersuchung zum Vergnügungsstättenkonzept aus dem Jahr 2014 / 2015 wurde 
zum Bereich Innenstadt folgendes herausgefunden: 

Die Innenstadt zeichnet sich durch eine typische innerstädtische Nutzungsmischung aus: 
Dienstleistungen, (großflächiger) Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen. Sie ist 
vergleichsweise großflächig mit verschiedenen Schwerpunktlagen (Hauptstraße, 
Schöngeisinger Straße, Dachauer und Pucher Straße sowie Teile der Münchner und 
Augsburger Straße) und bildet dabei hinsichtlich einer kundenorientierten Nutzungsstruktur 
eine weitestgehend räumliche Einheit. Trotz einer unterdurchschnittlichen Leerstandsquote 
steht einer überdurchschnittlichen Kaufkraft der Bevölkerung eine unterdurchschnittliche 
Kaufkraftbindung gegenüber.  

 

In der Innenstadt befinden sich insgesamt 3 Vergnügungsstätten (Stand 2021). Hierbei 
handelt es sich um die drei Spielhallen in der Ledererstraße 14, in der Hauptstraße 28 und 
in der Dachauer Straße 5-7. In der gesamten Stadt Fürstenfeldbruck sind aktuell 17 
Spielhallen mit 196 Geldspielgeräten, 2 Diskotheken, 3 Wettvermittlungsstellen (befinden 
sich alle im Moment im Genehmigungsverfahren nach dem neuen GlüStV) und 1 
Swingerclub.  

 

In den drei Spielhallen in der Innenstadt sind insgesamt 36 Geldspielgeräte aufgestellt. 
Somit befinden sich knapp 20 % (18,3 %) der in den Spielhallen aufgestellten 
Geldspielgeräte in der Innenstadt. Dies verdeutlicht, dass trotz der relativ großen Anzahl an 
Spielhallen diese lediglich eine relativ geringe Größe aufweisen, auch  wenn es sich bei 
allen Spielhallen um kerngebietstypische Vergnügungsstätten handelt. Die  

 

Vergnügungsstätten sind nur bedingt von den größeren Straßenzügen aus wahrnehmbar, 
da sie sich entweder in Nebengassen (Casino Player’s Paradise, Ledererstraße 14) oder in 
der zweiten Baureihe (K1 Spielothek, Hauptstraße 28) angesiedelt haben bzw. lediglich über  
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eine schmale Fassade zum öffentlichen Raum verfügen (Casino Spieloase, Dachauer 
Straße 5-7).  

Die sonst sehr öffentlichkeitswirksame zentral im Verbindungsweg von der Innenstadt zum 
Bahnhof Fürstenfeldbruck liegende Spielhalle in der Münchner Straße 3 („City Play“) wird 
mittlerweile nicht mehr betrieben. Trotz der relativ großen Anzahl an Vergnügungsstätten 
haben diese eine vergleichsweise geringe städtebauliche Auswirkungen zur Folge.  

 

Aufgrund der Größe des Gebietes und der relativ kleinen Spielhallen, haben eine Verzerrung 
des Boden- und Mietpreisgefüges und eine Beeinträchtigung des Straßenbildes noch nicht 
stattgefunden. 

 

Konflikte mit sensiblen Nutzungen bestehen derzeit nicht, könnten jedoch bei der 
Ansiedlung einer Vergnügungsstätte in der Kirchstraße, insbesondere in unmittelbarer Nähe 
zur Kirche St. Magdalena, entstehen.  

Eine Unterbrechung von Lauflagen ist nur bedingt gegeben (Casino Spieloase, Dachauer 
Straße 5-7), da die Breite der betroffenen Fassade kaum ins Gewicht fällt.  

 

Eine fehlende Einbindung der Vergnügungsstätten in das Nutzungsgefüge ist zwar 
grundsätzlich gegeben, da sich im Umfeld neben dem Einzelhandel und Dienstleistungen 
jedoch auch zahlreiche Gastronomie-Angebote befinden, wird dieser Aspekt als nur wenig 
gewichtig bewertet.  

 

Ergebnis der Strukturanalyse im Vergnügungsstättenkonzept ist daher, dass sich der 
Bestand an Vergnügungsstätten als sehr verträglich darstellt. Unter Berücksichtigung 
gewisser Rahmenbedingungen kann sich daher auch eine zusätzliche Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten in dem Betrachtungsraum Innenstadt als verträglich darstellen.  

Zu Bedenken ist, dass die Betreiber von Vergnügungsstätten häufig in der Lage sind, 
höhere Mieten zu akzeptieren. So besteht auch hier in der Innenstadt die Gefahr einer 
Verzerrung des Bodenpreis- und Mietgefüges. In der Folge ist ein zunehmender 
Verdrängungsdruck zu erwarten, der in Verbindung mit gestalterischen Beeinträchtigungen 
im Straßenbild (zunehmende optische Präsenz der Vergnügungsstätten durch die oft „laute“ 
Werbung und / oder das Abschotten durch verklebte Fensterflächen) einen sog. Trading-
Down-Effekt (Image-Verlust) in Gang setzen und zu einer völligen Veränderung der 
vorhandenen städtebaulichen Struktur führen kann.   
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 o. Maßstab 
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3.2 Eignungsgebiet Innenstadt -> Bebauungsplan 1.4 

 

Aufgrund der Untersuchung des Vergnügungsstättenkonzeptes und der möglichen 
Entwicklung der Vergnügungsstätten in dem Bereich der Innenstadt, erfolgte eine 
Empfehlung für die Zulässigkeit der Vergnügungsstätten in diesem Bereich. Im 
Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“ sind die 
Vergnügungsstätten nun wie folgt zulässig: 

allgemein zulässig: 

 Kinos  
 Billardcafés und Dart-Clubs  
 Internetcafés  
 Diskotheken und Tanzlokale  

 
ausnahmsweise zulässig: 

 Wettbüros  
 Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken 

 
Dass in dem Eignungsgebiet diese Vergnügungsstätten allgemein oder auch 
ausnahmsweise zulässig sein sollen, begründet sich aus den schon vorhandenen 
Vergnügungsstätten sowie der vorhandenen innerstädtischen Nutzungsmischung 
Dienstleistung, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen. 
 
 
Ausgeschlossen sind: 
- Fest- und Eventhallen 
- Nachtlokale mit Darstellung sexuellen Charakters (zum Beispiel Striptease Bar, 

Peepshow, Sexkino, Swingerclub) 
 
 
Der Grund für den Ausschluss der Vergnügungsstätten, Fest- und Eventhallen, ergibt sich 
aus der hierfür benötigten Größe, die im Umgriff des BBP 1.4 nicht gegeben ist. Fest – und 
Eventhallen sind demzufolge in den Eignungsgebieten Hubertusstraße, Eignungsgebiet 
Maisacherstr. sowie im Eignungsgebiet Hasenheide, aufgrund der dort zur Verfügung 
stehenden Flächen möglich. 
 
 
Nachtlokale mit Darstellung sexuellen Charakters (Striptease Bar, Peepshow, Sexkino) sind 
in größeren Städten / Metropolen häufig im Bereich des Bahnhofes angesiedelt und haben 
daher ein negatives Image. Sie eignen sich daher nicht für den Bereich der Innenstadt und 
werden deshalb in dem Eignungsgebiet Maisacherstraße vorgesehen werden. Der 
Swingerclub ist im Bereich des Sommerkellerweges momentan vorhanden. Ein anderer 
Standort im Stadtgebiet ist nicht vorgesehen.  
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3.3 Regelungen im Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet 
Innenstadt“ 

 

Im Bebauungsplan 1.4 sind Wettbüros, Spielhallen Spielbanken und Spielcasinos als nur 
ausnahmsweise zulässig festgesetzt worden. Das Vergnügungsstättenkonzept als 
Grundlage des Bebauungsplanes hatte dies nach einer Bestandsaufnahme und Bewertung 
so zugeordnet. Die ausnahmsweise Zulässigkeit begründet sich nicht zuletzt aus der 
städtebaulichen zentralen Lage des Bebauungsplanes im „Herzstück der Stadt 
Fürstenfeldbruck“. Hier findet als Schwerpunkt der Stadt neben den öffentlichen Gebäuden 
des Rathauses und des Standesamtes das öffentliche Leben mit Cafes, Treffpunkten, 
Banken und Geschäften oder auch Veranstaltungen, wie das Altstadtfest etc., statt. Deshalb 
sollen bestimmte Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise und dann auch nur im OG und 
nur in zweiter Reihe zulässig sein. Durch diese Zulässigkeit wird eine Mischung aus den 
verschiedensten Nutzungen ermöglicht, um auch die verschiedensten Interessen zu 
bedienen. Im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 99 „Vergnügungsstätten 
Gesamtstadt“, welcher die Zulässigkeit aller Vergnügungsstätten im Stadtgebiet regelt und 
die Eignungsgebiete festsetzt, erfolgte eine erneute Betrachtung der Gebiete und eine 
Zuordnung der Wettbüros, Spielhallen, Spielcasinos und Spielbanken. Momentan sind diese 
im Stadtgebiet nur ausnahmsweise, im Eignungsgebiet Hasenheide und im Eignungsgebiet 
Buchenau zulässig, nicht allgemein zulässig. 

 

Eine allgemeine Zulässigkeit würde sich nur für das Eignungsgebiet Hubertusstraße 
ergeben. In diesem Bereich sind bisher Fest- und Eventhallen und Diskos-/ Tanzlokale 
vorgesehen. Das Vergnügungsstättenkonzept wird zurzeit entsprechend überarbeitet / 
angepasst. 

 

Die ausgeschlossenen Fest- und Eventhallen sind im Eignungsgebiet Hasenheide, 
Eignungsgebiet Hubertusstraße und im Eignungsgebiet Maisacher Straße allgemein 
zulässig. Nachtlokale mit Darstellung sexuellen Charakters (Striptease Bar, Peepshow, Sex 
Kino) sollen allgemein sowie ausnahmsweise im Eignungsgebiet Maisacher Straße möglich 
werden, wenn es sich um nicht mk typische Vergnügungsstätten handelt. Mk typische 
Vergnügungsstätten sollen ausgeschlossen werden.  
 

Es wurden prinzipiell alle im Umgriff des 1.4 befindlichen Straßen als Straßen festgesetzt, 
an denen die Regelung 1. und 2. Reihe mit vertikaler Gliederung gilt. 

 

Festgesetzt ist eine Zulässigkeit mit einer vertikalen Gliederung nur in der zweiten 
Gebäudereihe, nicht in der ersten Gebäudereihe. Hierbei wurde genau festgelegt / definiert, 
was erste und zweite Gebäudereihe bedeutet.  

 

Die schwarz dargestellten Gebäude definieren die erste Gebäudereihe. Die anderen 
liegen dementsprechend in der rückwärtigen, also zweiten Gebäudereihe. 
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o. Maßstab 

 

4. Staatsvertrag zum Glücksspielwesen  

Im neuen GlüStV 2021 (Glücksspielstaatsvertrag 2021), welcher zum 01.07.2021 in 
Deutschland Anwendung findet,  sind zahlreiche Regelungen bezüglich unterschiedlicher 
Arten von Vergnügungsstätten enthalten.  

 

Diese sind, wie bereits oben erwähnt:  

 

Bezüglich der Vermittlung von Sportwetten und des der Spielhallenbetriebe gilt:  
 

1. Eine Wettvermittlung darf nicht stattfinden:  
 

- auf oder in unmittelbarer Nähe von Sportanlagen oder sonstigen Einrichtungen, 
die regelmäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt werden 

- in einem Gebäude / Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle befindet 
- in einer Gaststätte mit Geld- oder Warenspielgeräten  
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- ohne einen Mindestabstand von 250 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu 
Eingangstür, zu bestehenden Schulen für Kinder und Jugendliche, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich an Kinder im Alter von 
mindestens sechs Jahren richten, sowie Suchtberatungs- und 
Suchtbehandlungsstellen, wobei die zuständige Erlaubnisbehörde unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Umfeld des jeweiligen Standorts und der 
Lage des Einzelfalls Ausnahmen von dem Mindestabstand zulassen kann.  

 
2. Die Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle ist 

ausgeschlossen, wenn:  
 

- sich die Spielhalle in einem baulichen Verbund mit einer weiteren Spielhalle 
befindet 

- ein Mindestabstand von 500 m Luftlinie, gemessen von Eingangstür zu 
Eingangstür, zu einer anderen Spielhalle, bei bestehenden Spielhallen und 
solchen, für die der vollständige erstmalige Antrag auf Erlaubnis bis zum 
30.06.2017 gestellt wurde, 250 m Luftlinie unterschritten wird.  

 
3. Weiterhin gilt, dass von der äußeren Gestaltung der Spielhalle keine Werbung für 

den Spielbetrieb oder die in der Spielhalle angebotenen Spiele ausgehen oder 
durch eine besonders auffällige Gestaltung ein zusätzlicher Anreiz für den 
Spielbetrieb geschaffen werden darf.  

 

Mit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages wurde auch das Gesetz zur 
Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (AGGlüStV) vom 
20. Dezember 2007 (GVBl. S. 922, BayRS 2187-3-I), zuletzt durch das Gesetz vom 9. Juni 
2021 (GVBl. S. 287) geändert. Hierbei handelt es sich um ein Ausführungsgesetz des 
Freistaates Bayern. Dieses Gesetz enthält genauere zur Ausführung des Staatsvertrages 
notwendige Bestimmungen. Auch können die Länder mit diesem 
Ausführungsgesetz  weitergehende Anforderungen insbesondere zu den Voraussetzungen 
des Veranstaltens und Vermittelns von Glücksspielen festlegen. Außerdem kann geregelt 
werden, dass Verstöße gegen die Bestimmungen des Staatsvertrages mit Geldbuße oder 
Strafe geahndet werden.  
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5. Änderung bestehender rechtskräftiger Bebauungspläne 

 
Im Folgenden sind die bestehenden, ruhenden und rechtskräftigen Bebauungspläne 

aufgeführt, welche sich im Geltungsbereich des B-Planes 1.4 befinden und durch die 

Festsetzung hinsichtlich der Regelung der Vergnügungsstätten betroffen sind. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 1.4  „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ ersetzt 

folgende rechtskräftige Bebauungspläne hinsichtlich der Zulässigkeit von 

Vergnügungsstätten:  

 

Bebauungsplan Nr. 1/1a -1 „Innenstadt West“ aus dem Jahr 2012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentan nach rechtskräftigen B-Plan 

1/1a-1 gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie Kerngebiet (MK) 

Nicht zulässig sind Vergnügungsstätten (§ 7 

Abs. 2 Ziff. 2 BauNVO)….., Sex- oder Erotik-

Shops sowie Bordelle und ähnliche Betriebe (§ 

1 Abs. 5 und §7 Abs. 2 BauNVO) 

allgemein zulässig 

- Billardcafes und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

ausnahmsweise zulässig 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 
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Anmerkung/ Fazit 

Es wird zukünftig mehr zugelassen mit Einschränkung zur Lage.  Das was damals ausgeschlossen wurde, wird 

zukünftig erlaubt. Diese Möglichkeit ist im Rahmen der Untersuchung zum Vergnügungsstättenkonzept 

betrachtet worden.  

 

Bebauungsplan Nr. 1/ 2a-1 „Uhlgrundstück“ aus dem Jahr 2004 

 

Momentan nach rechtskräftigen B-Plan 1/ 2a-2 

1. Änderung 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie MK Kerngebiet, WB, WA 

Vergnügungsstätten sind nicht zulässig MK 

allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 

Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 

Anmerkung/ Fazit 

Es wird zukünftig mehr zugelassen mit Einschränkung zur Lage.  Diese Möglichkeit ist im Rahmen der 

Untersuchung zum Vergnügungsstättenkonzept betrachtet worden. 
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Bebauungsplan Nr. 1.2b „Innenstadt West“ aus dem Jahr 2001  

 

Momentan nach rechtskräftigen B-Plan 1.2b 

„Innenstadt West“ 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie WB und SO 

WB nicht mk typisch ausnahmsweise 

WB mk typisch unzulässig 

MK 

allgemein zulässig 

- Billardcafes und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 

Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros  

 

Anmerkung/ Fazit 

Keinerlei Festsetzungen zu Vergnügungsstätten. WB laut BauNVO. Im WB nichtkerngebietstypische VS 

ausnahmsweise zulässig. Kerngebietstypische unzulässig Zukünftig kann nur ein Teil der neuen 

Festsetzungen aufgrund der gültigen Gebietskategorie umgesetzt werden.   

 

Bebauungsplan Nr. 1.3 „Nördlich Viehmarktplatz“ aus dem Jahr 2010 

 

192

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

06
.04

.20
22



 

 Seite 27 von 39  Bebauungsplan 1.4 „Vergnügungsstätten im Eignungsgebiet Innenstadt“  
  ENTWURFENTWUR Fassung vom 24.11.2021 

  
  
  

 

 

 

Momentan nach 

rechtskräftigen B-Plan 1/3 gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie MK Kerngebiet 

und WB Besonderes 

Wohngebiet 

MK und WB  Festsetzung: VS 

sind nicht zulässig auch keine 

Ausnahmen 

 allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 

 

Anmerkung 

Es wird zukünftig mehr zugelassen mit Einschränkung zur Lage.  Das was damals ausgeschlossen wurde, wird 

zukünftig erlaubt. Diese Möglichkeit ist im Rahmen der Untersuchung zum Vergnügungsstättenkonzept betrachtet 

worden. 

 

Bebauungsplan 2 „Innenstadt Ost“   ruht aus dem Jahr 1979: 

 

Momentan nach rechtskräftigen B-Plan 2 ruht 

MK, WB 
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Bebauungsplan Nr. 5 Augsburger-, Adolf-Kolping-, Feuerhaus-, Kapellenstraße aus 

dem Jahr 1980 

 

 

 

Anmerkung 

Kein Ausschluss von Vergnügungsstätten im alten B-Plan.  
Die neuen Festsetzungen beziehen sich nur auf den  Bereich an der Maisacher Straße sowie an der Augsburger 
Straße. 
Zukünftig kann nur ein Teil der neuen Festsetzungen aufgrund der gültigen Gebietskategorie umgesetzt werden.   

 

 

 

 

 

 

Momentan nach rechtskräftigen B-

Plan 5 gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

-WA MI ohne Einschränkungen zu VS 
-laut BAUNVO: WA nicht kerngebietstypische 
ausnahmsweise zul. Kerngebietstypische 
unzulässig 
- MI durch Wohnen geprägt   
sind nicht kerngebietstypische VS allgemein 
zulässig und kerngebietstypische VS 
unzulässig  
-MI durch Gewerbe geprägt sind nicht 
kerngebietstypische VS allgemein zulässig 
und kerngebietstypische VS unzulässig  

 

 allgemein zulässig 

- Billardcafes und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 
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Bebauungsplan Nr. 5. 1 „Augsburger-, Adolf-Kolping-, Feuerhaus- und Dachauer 

Straße“ aus dem Jahr 1984 

 

 

 

Momentan nach 

rechtskräftigen B-Plan 5/1 

gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

-WA MK ohne  

Einschränkungen VS 
-WA nicht kerngebietstypische 
ausnahmsweise zul. 
Kerngebietstypische unzulässig 

 
- MK allgemein zulässig 

 allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 

 

Anmerkung 

Kein Ausschluss von Vergnügungsstätten im alten B-Plan.  

Die neuen Festsetzungen beziehen sich nur auf den  Bereich an der Dachauer Straße sowie an der Augsburger 

Straße. Zukünftig kann nur ein Teil der neuen Festsetzungen aufgrund der gültigen Gebietskategorie umgesetzt 

werden.   
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Bebauungsplan 5. 2 „Maisacher-, Feuerhaus- u. Stadelbergerstraße“ aus dem Jahr 

1994 

 

 

Momentan nach 

rechtskräftigen B-Plan 5/2 

gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie Mischgebiet 

MI, Allgemeines Wohngebiet 

WA 

Ausschluss von VS 

 

 allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 

 

 

Anmerkung 

Die neuen Festsetzungen beziehen sich nur auf den  Bereich an der Maisacher Straße. 

Vergnügungsstätten sind momentan ausgeschlossen. Zukünftig ist so mehr als zum jetzigen Zeitpunkt zulässig. 
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Bebauungsplan Nr. 32 „Bullachstr.“ ruht 

 

 

Momentan nach rechtskräftigen B-Plan 32 

gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

MI, WA keine VS zulässig auch Ausnahmen 

ausgeschlossen.  

 

 allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 
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Bebauungsplan Nr. 34. 1 “ Nördlich der Münchner Straße“  aus dem Jahr 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentan nach 

rechtskräftigen B-Plan 

34/1 gültig 

Zukünftig nach B-Plan 1.4 gültig 

Gebietskategorie Besonderes 

Wohngebiet WB, Kerngebiet MK 

ohne Einschränkungen zu VS 
 
-nach BauNVO WB nicht 

kerngebietstypische 
ausnahmsweise zulässig, 
kerngebietstypische unzulässig 
-- MK allgemein zulässig 

allgemein zulässig 

- Billard Cafés und Dart Clubs 
- Diskotheken und Tanzlokale 
- Internetcafes 
- Kinos 

Ausnahmsweise 
Spielhallen, Spielcasinos, Spielbanken, Wettbüros 

 

 

 

Anmerkung 

Kein Ausschluss von Vergnügungsstätten im alten B-Plan.  

Zukünftig kann nur ein Teil der neuen Festsetzungen aufgrund der gültigen Gebietskategorie umgesetzt werden.   
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Fazit: 
 

Momentan sind 9 Bebauungspläne im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1.4 
vorhanden. In einigen sind die Vergnügungsstätten ausgeschlossen, in manchen allerdings 
nicht und so sind diese gem. der Gebietskategorie zulässig.  
 
Die Bebauungspläne wurden zu unterschiedlichen Zeiten rechtskräftig und so sind auch 
unterschiedliche BauNVO maßgebend. Um die bisherigen Möglichkeiten nicht 
einzuschränken, wurde bei der Festsetzung 1.1 ergänzend hinzugenommen: „Die 
Gebietskategorie und die dazugehörige BauNVO der rechtskräftigen Bebauungspläne 
gelten unverändert weiter.“ 

 
 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass meistens die Vergnügungsstätten 
ausgeschlossen sind. Der BBP 1.4 schafft also die Möglichkeit für Vergnügungsstätten in 
seinem Geltungsbereich. Wichtig ist die Weiterführung des B-Planes 99. Gesamtstadt, damit 
die anderen Eignungsgebiete entsprechend gesichert werden und so eine Ansiedlung der 
Vergnügungsstätten gesteuert wird. 

 

 

 6         Bereiche nach § 34 BauGB  

3         Änderung bestehender rechtskräftiger 

 6.1            Analyse und Beurteilung: 

 

Im Umgriff des Bebauungsplanes 1.4 „Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ 
befinden sich insgesamt 5 Bereiche, welche keine Festsetzungen durch einen 
Bebauungsplan haben und so nach § 34 BauGB beurteilt werden müssen. Dabei ist es 
wichtig, die vorherrschende Nutzung zu erarbeiten, um so die Prägung und die 
Gebietskategorie gem. BauNVO ermitteln zu können.  
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Beurteilung der einzelnen Bereiche: 

 

Bereich 1:  

 

Der Bereich 1 umfasst folgende Grundstücke mit den 
Fl.Nrn. : 1629/10, 401/2, 1, 4, 6, 5, 8, 10, 14, 16, 19, 18, 20, 
20/3, 20/4, 22/2 

 

 

In diesem Bereich liegen Flächen südlich der Münchner Straße, Teile des Leonhardsplatzes 
und der Fürstenfelder Straße. Die Nutzung ist geprägt von Einzelhandel-, Gewerbe- und 
Wohnnutzung sowie Schank- und Speisewirtschaften. Hierbei ist die Verteilung 
unterschiedlich, verteilt teils geschossweise teils gebäudeweise. Die Wohnnutzung ist 
überwiegend ab dem 1. OG angesiedelt.  
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Beurteilung: 

 

Tendenz zum Mischgebiet (MI überwiegend durch Gewerbe geprägt) und am Ende in 
Richtung Innenstadt ab Stockmeierweg Kerngebiet MK.  
Nördlich hiervon ist im Bebauungsplan 34/1 im vorderen Bereich MK vorgesehen und im 
restlichen Bereich WB mit Wohnnutzung in zweiter Reihe und Ausschluss von Wohnnutzung 
an der Münchner Straße.  
 
 
Fazit: 
Momentan sind aufgrund der Beurteilung und Kategorisierung des Bereiches 1 in MI 
(überwiegend durch Gewerbe geprägt) und somit nicht MK typische Vergnügungsstätten 
allgemein zulässig und MK typische Vergnügungsstätten unzulässig. Im MK geprägten 
Bereich  sind nicht MK typische und MK typische Vergnügungsstätten möglich. 
Durch den B-Plan 1.4 werden diese in ihrer Unterart und in ihrer Lage eingeschränkt, um so 
eine Steuerung der Vergnügungsstätten zu erreichen.   
 

 

 

Bereich 2: 

 

Der Bereich 2 umfasst folgende Grundstücke mit den Fl.Nrn.: 368, 

370, 371, 372, 374, 374/2, 362 

 

Dieser Bereich umfasst den südöstlichen Teil der Hauptstraße, die 

Pruggmayrstraße und die südliche Kirchstraße.  

Die Nutzung ist geprägt von Einzelhandel, öffentlichen Gebäuden 

und Dienstleistungen (Sparkassengebäude) sowie Schank- und Speisewirtschaften und 

einem geringen Wohnanteil. Dieser ist ab dem 1. OG vorhanden.  

 

Beurteilung: 

Tendenz zum Kerngebiet, da auch nördlich angrenzend im B-Plan 2 MK festgesetzt ist. 

Aufgrund der vorherrschenden Nutzung, liegt hier eher der Gebietscharakter eines 

Kerngebietes vor. Die Nutzungen (Einzelhandelsnutzungen, Handelsbetriebe, 

Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung und Kultur) überörtlicher, größerer Einzugsbereich 

mit starkem Publikumsverkehr (Bank, Standesamt, öffentlicher Platz mit Brunnen). 

 

Fazit: 
Aufgrund der vorherrschenden Nutzung, Einschätzung als Kerngebiet MK. 
Momentan sind aufgrund der Beurteilung und Kategorisierung des Bereiches 2 in MK, die 
momentan ausnahmsweise und auch uneingeschränkt zulässigen kerngebietstypischen 
und nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten möglich. 
Durch den B-Plan 1.4 werden diese weiterhin möglich sein, allerdings mit Einschränkung in 
ihrer Unterart und in ihrer Lage, um dadurch eine Steuerung der Vergnügungsstätten zu 
erreichen.   
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Bereiche 3: 

 

Der Bereich 3 umfasst folgende Grundstücke mit den Fl.Nrn. : 

1484/10, 1484/8, 1482/10, 134, 135/1, 136/1, 136, 137/1, 139, 

141, 94/2, 94/0, 97/0, 92, 92/1, 5 , 68, 68/2, 68/1, 75, 76, 78, 79, 

81, 84, 86, 89, 92, 97/0, 97/3, 97/2, 95, 96, 98, 98/2, 99, 104, 

105, 106, 107, 109, 110, 110/1, 110/2, 112, 113, 115, 116, 118, 

119, 119/1, 119/2, 119/3, 121, 123, 350, 1487/9, 1487/11, 

1487/16, 1487/2, 1487/14, 1487/15, 1487/3, 1487/4, 1487/10, 1487/5, 1487/6, 1487/7, 

1487/8, 1487/12, 1488, 1488/2, 1488/3 

 

Dieser Bereich umfasst den süd-westlichen Bereich der Hauptstraße, Ledererstraße und 

einen Teil südlich der Schöngeisinger Straße. Die Nutzung ist im Bereich der Hauptstraße 

bis Ledererstraße stark geprägt von Einzelhandel, Gewerbe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Wohnen. In Richtung Westen nimmt die Wohnnutzung zu.  

 

 

Beurteilung: 

Im Bereich Hauptstraße / Lederer Straße zeigt sich aufgrund der vorhandenen Nutzung 

(Einzelhandel, wie Fuchsweber mit größerem Einzugsbereich, Geschäfte, Bank) eine eher 

MK Prägung. Im weiteren Verlauf des Bereiches nach Westen nimmt die Wohnnutzung und 

demzufolge MI Prägung (teilweise MI überwiegend durch Wohnen geprägt und Wohnen 

überwiegend durch Gewerbe geprägt). zu.  

 

Fazit: 
Momentan sind aufgrund der Beurteilung und Kategorisierung des Bereiches 3 in MI 
(überwiegend durch Gewerbe geprägt) nicht MK typische Vergnügungsstätten allgemein 
zulässig und MK typische Vergnügungsstätten unzulässig.  
Im MI (überwiegend durch Wohnen geprägt) sind somit nicht MK typische 
Vergnügungsstätten unzulässig und MK typische Vergnügungsstätten  unzulässig. 
Im MK geprägten Bereich sind nicht MK typische und MK typische Vergnügungsstätten 
zulässig. 
 
Durch den B-Plan 1.4 wird die Zulässigkeit der MK typischen Vergnügungsstätten in ihrer 
Unterart und in ihrer Lage eingeschränkt, um dadurch eine Steuerung der 
Vergnügungsstätten zu erreichen.   
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Bereich 4: 

 

Der Bereich 4 umfasst folgende Grundstücke mit den Fl.Nrn. 164, 

165, 168, 169/2, 168/1, 169, 169/1, 170 

 

Dieser Bereich umfasst die Gebäude, welche sich am nord- 

westlichen Rand der Hauptstraße / Ecke Pucher Straße befinden. 

Die Nutzung ist geprägt durch Einzelhandel, Gewerbe und  

 

 

 

 

 

Schank- und Speisewirtschaften mit einem geringen Wohnanteil ab dem 1. OG.  

 

Beurteilung: 

Durch die umgebende Bebauung mit Nutzung (Einzelhandel, Gewerbe, ...) ist der Bereich 

MK geprägt aufgrund der Lage in der Innenstadt, im Zentrum, im Mittelpunkt. 

Die Anzahl der Einwohner ist hier höher, allerdings die Anzahl der Gewerbeeinrichtungen 

ist dem Bereich 5 im Verhältnis gleich. Der Bereich ist dem Kerngebiet zuzuordnen. 

 

Fazit: 
Momentan sind aufgrund der Beurteilung und Kategorisierung des Bereiches 4 in MK die 
momentan ausnahmsweise und auch uneingeschränkt zulässigen kerngebietstypischen 
und nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten möglich. 
Durch den B-Plan 1.4 werden diese in ihrer Unterart und in ihrer Lage eingeschränkt um 
dadurch eine Steuerung der Vergnügungsstätten zu erreichen.   
 

 

 

Bereich 5: 

 

Der Bereich 5 umfasst folgende Grundstücke mit den Fl.Nrn. : 
1483/4, 1483/3, 1483/2, 1480/2, 1480, 1482/2, 1482/3, 1482/7, 
1482/6, 1450/2, 1449/3, 1449/4, 1449/2, 1449/5, 1449/3, 1449/9, 
1449/6, 1448/2, 1448/3, 1447/4, 1447/19, 1447/3, 1447/10, 1447/11, 
1447/2, 1447/12, 175, 177, 178, 5, 182, 182/1, 182/2, 182/3, 178/1, 
183/1, 183, 186, 189, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 188/2, 190, 
190/1, 190/2, 190/3, 191, 192, 192/2, 192/1, 194/2, 194, 195, 196, 
197, 198, 200, 199, 201/1, 203/2, 277/3 
 

Der zweitgrößte Bereich umfasst die nördliche Pucher Str., Ecke 

Hauptstraße – Augsburgerstraße und einen Teil der Dachauer Str. 

Die Nutzung ist geprägt von Einzelhandel, Gewerbe, Schank- und 

Speisewirtschaften, öffentlichen Gebäuden sowie von Wohnen überwiegend ab dem 1. OG. 
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Beurteilung: 

Durch die umgebende Bebauung mit Nutzung ist der Bereich MK geprägt. Nutzungen wie 

Einzelhandelsbetriebe, Optiker, öffentliche Einrichtung, wie das Rathaus mit Oberbürger- 

meister. Die Anzahl der Einwohner ist hier geringer. Das Gewerbe überwiegt hier deutlich. 

Der Bereich ist somit eindeutig dem Kerngebiet zuzuordnen. 

 

Fazit: 
Momentan sind aufgrund der Beurteilung und Kategorisierung des Bereiches 5 in MK die 
momentan ausnahmsweise und auch uneingeschränkt zulässigen kerngebietstypischen 
und nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten möglich. 
Durch den B-Plan 1.4 werden diese in ihrer Unterart und in ihrer Lage eingeschränkt, um 
so, eine Steuerung der Vergnügungsstätten zu erreichen.   
 

 

6.2. Einschätzung und Fazit: 
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Bei den 5 Bereichen handelt es sich überwiegend um MI und MK geprägte Gebiete. In 

manchen Teilbereichen ist die Wohnnutzung größer in manchen geringer, was sich gesehen 

an der Gesamtfläche, ausgleicht.  

 

 

 

 

Im Bereich des zukünftigen B-Planes 1.4 ist momentan eine Regelung der 

Vergnügungsstätten durch Ausschluss in B-Plänen vorhanden. Zukünftig würden hier die 

neuen Festsetzungen des 1.4 gelten. Der totale Ausschluss der VS, ob mk typisch oder nicht 

mk typisch, würde dann wegfallen. Die Gebietskategorie MK, die hier festgesetzt wurde, 

ermöglicht in allen bisherigen und in der aktuellen BauNVO VS als mk typisch, wie auch 

nicht mk typisch, mit einer allgemeinen Zulässigkeit. 

In den übrigen Bereichen mit B-Plänen sind VS nicht ausgeschlossen. Demzufolge greift die 

damals entsprechend gültige BauNVO. Dies führt bei einigen B-Plänen zu Konflikten, da 

nach BauNVO in den jetzt festgesetzten Gebietskategorien diese Festsetzungen des 

zukünftigen BBP 1.4 (allgemeine und ausnahmsweise Zulässigkeit) nicht festsetzbar sind. 

Die zukünftigen Festsetzungen sind hier also nicht vollständig und nur da wo die bisherige 

BauNVO dies zulässt, umsetzbar. 

 

MK typische Nutzungen, lt. B-Plan 1.4 allgemein und ausnahmsweise zulässig, sind 

zukünftig nur in den Bereichen der bestehenden B-Pläne mit einer Gebietskategorie MK 

möglich. Das betrifft 5 von 9 B-Plänen. Bereiche ohne B-Plan sind MK und / oder MI geprägt. 

Hier trifft ebenfalls eine Zulässigkeit nur im Bereich der MK Prägung zu. 
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8.00 bis 12.00 Uhr 

oder 
nach Vereinbarung 

Vermittlung 
08141 519-0 
 
Telefax 
08141 519-450 

E-Mail 
poststelle@lra-ffb.de 
 
Internet 
www.lra-ffb.de 

 IBAN Swift BIC: 

Sparkasse FFB: DE89 7005 3070 0008 0017 11 BYLADEM1FFB 

Volksbank FFB: DE05 7016 3370 0000 0320 00 GENODEF1FFB 

Postbank München: DE03 7001 0080 0072 7868 04 PBNKDEFFXXX 

Gläubiger-ID: DE22ZZZ00000006072 
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Räumliche Planung und 
Entwicklung 
 
Auskunft erteilt: Frau Winter 

Zimmer:  A 307 
Telefon: 08141 519-5702 
Telefax: 08141 519-2195702 
E-Mail: EvaMaria.Winter@lra-ffb.bayern.de 

Aktenzeichen: 21- 6102.0/0 - 1351  
Fürstenfeldbruck 
(Bitte bei Antwort angeben) 

Ihre Nachricht vom: 08.12.2021 
Ihre Zeichen: BBP 1.4 
 
07.02.2022 

 

hier Doppelklick für Eingabemaske Anschrift  

 
Stadt Fürstenfeldbruck 
Bauverwaltung 
Hauptstraße 31 
82256 Fürstenfeldbruck 

Vollzug des § 4 Abs. 2 BauGB; 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Nr. 1.4 Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innen-
stadt“,  
Stadt Fürstenfeldbruck 
 
Planfassung mit Begründung vom 24.11.2021 
 
Anlagen: überzählige Planunterlagen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Landratsamt nimmt wie folgt Stellung: 

Die große Kreisstadt Fürstenfeldbruck beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „1.4 
Vergnügungsstätten Eignungsgebiet Innenstadt“ die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine städtebauliche Ordnung hinsichtlich der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Stadtzent-
rum zu schaffen. 

Im Unterschied zur bisherigen Planung wurde die Begründung um Erläuterungen zum Bayerischen 
Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag vom 36.06.2021 (AGGlüStV) ergänzt sowie das 
Kapitel zum Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Fürstenfeldbruck angepasst.  

Ortsplanung 

Es bestehen weiterhin keine Bedenken zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes.  

Sonstiges 

Verfahren: 

Die Verfahrensvermerke sind zu ergänzen um die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan (gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB), die Bereithaltung des Be-
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Hausanschrift 

Münchner Str. 32 
82256 Fürstenfeldbruck 
Mit ÖPNV erreichbar 

Sprechzeiten 

Montag bis Freitag 
8.00 bis 12.00 Uhr 

oder 
nach Vereinbarung 

Vermittlung 
08141 519-0 
 
Telefax 
08141 519-450 

E-Mail 
poststelle@lra-ffb.de 
 
Internet 
www.lra-ffb.de 

 IBAN Swift BIC: 

Sparkasse FFB: DE89 7005 3070 0008 0017 11 BYLADEM1FFB 

Volksbank FFB: DE05 7016 3370 0000 0320 00 GENODEF1FFB 

Postbank München: DE03 7001 0080 0072 7868 04 PBNKDEFFXXX 

Gläubiger-ID: DE22ZZZ00000006072 
 
 

bauungsplanes und der Begründung zur Einsichtnahme und Auskunftserteilung an jedermann, die 
Feststellung des Inkrafttretens des Bebauungsplanes sowie die Hinweise auf die Rechtsfolgen 
(vergleiche hierzu Muster der Planungshilfen für die Bauleitplanung p 20/21). 

Abfallrecht 

Die im Landkreis Fürstenfeldbruck erfassten Altlasten /-verdachtsflächen werden von o. g. Bauleit-
planung nicht berührt. Von Seiten des Referates 24 – Umwelt- und Klimaschutz, staatl. Abfall-
recht/Altlasten, werden deshalb keine Bedenken vorgebracht. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Erfassung der Altstandorte im Landkreis Fürstenfeld-
bruck noch nicht abgeschlossen ist. 

Immissionsschutz 

Bei nochmaligem, detaillierteren Vergleich der zulässigen Nutzungen im bestehenden Bebau-
ungsplan zu den geplanten Nutzungen fiel auf, dass hier aus immissionsschutzfachlicher Sicht 
eine genauere Prüfung erforderlich wäre. 

Dies gilt vor allem für die Baugebietstypen „Besonderes Wohnen“ und „Allgemeines Wohnen“. In 
den bestehenden Bebauungsplänen sind bisher die aus immissionsschutzfachlicher Sicht kriti-
schen Nutzungen „Diskotheken und Tanzlokale“ ausgeschlossen. Mit der zukünftigen Planung sind 
diese nun zulässig. 

In geringerem Umfang gilt dies auch für die Kerngebiete. 

Dort waren bisher als immissionsschutzfachlich kritische Nutzungen „Schank- und Speisewirt-
schaften“ zulässig. In der jetzigen Planung sind dort auch Diskotheken und Tanzlokale zulässig. 

Diskotheken und Tanzlokale sind aus immissionsschutzfachlicher Sicht besonders aufgrund der 
Parkplatzsituation und dem Verhalten der Gäste nach dem Verlassen der Lokale als kritisch an zu 
sehen. 

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird empfohlen, durch eine schalltechnische Verträglich-
keitsuntersuchung zu klären, ob eine zukünftige Zulässigkeit von Diskotheken und Tanzlokalen mit 
den vorhandenen Wohnnutzungen, vor allem in Bezug auf die Allgemeinen Wohngebietsflächen 
und Besonderen Wohngebietsflächen verträglich ist. 

Eine Verschiebung der Konfliktbeurteilung auf das Baugenehmigungsverfahren kann nur dann 
erfolgen, wenn grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, dass ein Nebeneinander unverträglich 
ist. 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Naturschutzfachliche Belange werden nicht berührt. 
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Hausanschrift 

Münchner Str. 32 
82256 Fürstenfeldbruck 
Mit ÖPNV erreichbar 

Sprechzeiten 

Montag bis Freitag 
8.00 bis 12.00 Uhr 

oder 
nach Vereinbarung 

Vermittlung 
08141 519-0 
 
Telefax 
08141 519-450 

E-Mail 
poststelle@lra-ffb.de 
 
Internet 
www.lra-ffb.de 

 IBAN Swift BIC: 

Sparkasse FFB: DE89 7005 3070 0008 0017 11 BYLADEM1FFB 

Volksbank FFB: DE05 7016 3370 0000 0320 00 GENODEF1FFB 

Postbank München: DE03 7001 0080 0072 7868 04 PBNKDEFFXXX 

Gläubiger-ID: DE22ZZZ00000006072 
 
 

Wasserrecht 

Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen gegenüber dem Bebauungsplan „Nr. 1.4. Vergnügungsstät-
ten im Bereich des Eignungsgebietes Innenstadt“ der Stadt Fürstenfeldbruck keine Einwände.  

Verkehrswegeplanung 

Es bestehen keine Einwände gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes „Nr. 1.4 Vergnügungs-
stätten im Bereich des Eignungsgebietes Innenstadt“ in der Stadt Fürstenfeldbruck. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Aus Sicht des ÖPNV gibt es keine Bedenken.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

V ö s t  
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2547/2021 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

71. Änderung des Flächennutzungsplans "GE Neurißfeld";  
Aufstellungsbeschluss 

TOP - Nr. Ö 6 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 41-Zw Erstelldatum 22.09.2021 

Verfasser Zweckl, Florian Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 06.04.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 02.05.2022 Ö 

 

Anlagen: 1 Geltungsbereich Aufstellungsbeschluss 71. FNPä 
2 Luftbild 
3 FNP Ausschnitt Rechtswirksam 
4 FNP Ausschnitt Neuaufstellung 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 

1. Für das in beiliegendem Lageplan (siehe Anlage 1) bezeichnete Gebiet wird 
die 71. Änderung des Flächennutzungsplans „GE Neurißfeld“ aufgestellt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die nächsten erforderlichen Planungsschritte 
vorzubereiten und dem Ausschuss zu gegebener Zeit zusammen mit einem 
entsprechenden Konzept zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   hoch 

Umweltauswirkungen  mittel 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
I. Sachstand 
 

Seit längerem existieren Entwicklungsbestrebungen für ein noch unbeplantes Gebiet 
zwischen der Bundesstraße B 471 und der Bundesstraße B 2, in östlichem An-
schluss an einen dort ansässigen KFZ-Händler. Es sollen hier weitere dringend be-
nötigte Gewerbegebietsflächen im nordwestlichen Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck 
ausgewiesen werden (siehe Anlage 2).  
 

Im vorliegenden Fall hat der o.g. KFZ-Händler in Gesprächen mit der Stadt auch sig-
nalisiert eine bauliche Optimierung/ Erweiterung des eigenen Gewerbebetriebes an-
zustreben. 
In Vorgesprächen wurde mit den Grundstückseigentümern des noch unbebauten 
Bereichs und verschiedenen potenziellen Interessenten hierfür bereits Planungsüber-
legungen zur Ansiedelung von Gewerbebetrieben unternommen. Es wurde jedoch 
auf Grund divergenter Anforderungskriterien bisher keine Konkretisierung auf einzel-
ne Betriebe für eine vorhabenbezogene Bauleitplanung erreicht. 
 

Es wird von Teilen der privaten Grundstückseigentümern Gesprächsbereitschaft und 
eine Kooperationsbereitschaft zur Realisierung einer großräumigen Gewerbeentwick-
lung signalisiert. Mit den übrigen privaten Grundstückseigentümern wird in laufenden 
Verhandlungen versucht eine Einigung zu erzielen. Um eine Ungleichbehandlung 
zum Nachteil der Planungswilligen zu vermeiden, werden die Planungskosten der 
Bauleitplanung durch die Stadt Fürstenfeldbruck übernommen. 
Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck möchte nun für diesen Bereich eine Bauleit-
planung mit gleitzeitiger Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 
(„Parallelverfahren“) aufstellen um der Nachfrage nach dringendst benötigten Ge-
werbegebietsflächen im Stadtgebiet gerecht zu werden (siehe Anlage 1). 
 
 
II. Planungsrechtliche Situation 
 

Die rechtswirksame Flächennutzungsplan Änderung Nr. 33 vom 02.09.2002 (siehe 
Anlage 3) zeigt für den vorliegenden Geltungsbereich für das westliche Drittel ein 
Gewerbegebiet und die östlichen Teil ein Sondergebiet „Gewerblicher Gemeinbedarf“ 
als Vorhaltungsfläche für eine damals geplante Erweiterung/ Verlagerung des städti-
schen Bauhofs bzw. der Stadtwerke mit einer räumlichen Konzentration an dieser 
Stelle. Diese Darstellung ist mittlerweile obsolet, da ein Neubau der Stadtwerke Fürs-
tenfeldbruck an der Cerveteriestraße umgesetzt wurde und der städtische Bauhof an 
den Waldfriedhof ausgelagert wird. Eine städtebauliche Entwicklung des noch unbe-
bauten Areals auch hin zu einer gewerblichen Nutzung ist aber seit gut 20 Jahren 
vorgesehen und in der nichtwirksamen Flächennutzungsplan Neuaufstellung bereits 
so dargestellt (siehe Anlage 4). 
Grundsätzlich ist der unbebaute Bereich als Außenbereich nach § 35 BauGB zu be-
werten. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, eine ausreichende Erschließung gesichert ist oder wenn eine sog. 
„Privilegierung“ vorliegt. Weder liegt planungsrechtlich aktuell eine Privilegierung 
noch eine gesicherte Erschließung des Areals vor. Die Aufstellung einer Bauleitpla-
nung zur Schaffung von Baurecht ist somit in diesem Bereich Voraussetzung. 
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Seite 4 

III. Ziel und Zweck der 71. Änderung des Flächennutzungsplans 
 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck beabsichtigt mit der Aufstellung einer Bauleit-
planung und der Änderung des Flächennutzungsplanes zum einen der dringenden 
Nachfrage nach zusätzlichen Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck 
langfristig nachzukommen. Zum anderen sind die Sicherung der Entwicklungsmög-
lichkeiten ortsansässiger Betriebe und die Schaffung von weiteren wohnortnahen 
Arbeitsplätzen ein grundlegende Ziele der vorliegenden Änderung des Flächennut-
zungsplanes.  
Die Darstellung eines Sondergebietes (SO) „Gewerblicher Gemeinbedarf“ als Vorhal-
tungsfläche für eine ehemals geplante mittlerweile anderweitig umgesetzte Erweite-
rung/ Verlagerung des städtischen Bauhofs und der Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
soll, wie bereits in der nichtwirksamen Flächennutzungsplan Neuaufstellung von 
2008 so dargestellt in ein Gewerbegebiet (GE) geändert werden. 
 

Durch den o.g. Sachverhalt erwächst der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck gem. § 
1 Abs. 3 BauGB zur Regelung der Städtebaulichen Entwicklung die städtebauliche 
Erforderlichkeit zur Aufstellung einer Bauleitplanung.  

 

IV. Umgriff der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Planungsumgriff: 
Der Geltungsbereich (siehe Anlage 1) der nun zur Aufstellung vorliegenden 71. Än-
derung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans „GE Neurißfeld“ umfasst Teilflä-
chen der Fl. Nrn. 394/5, 399, 401 und 935/6, sowie die Fl. Nrn. 400, , 936, 936/1, 
937, 938, 939, 940/2 Gemarkung Puch und das Flurstück 774, Gemarkung Fürsten-
feldbruck vollständig. 
 

Der Geltungsbereich wird folgendermaßen umgrenzt: 
1. Im Norden von bebauten Mischgebietsflächen (Wohnen und Gewerbe jenseits 

der Bundesstraße B 2 
2. Im Osten von der Wilhelm-Busch-Straße 
3. Im Süden von der Bundesstraße B 471 
4. Im Westen von bebauten Gewerbegebietsflächen. 

 
Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine Fläche von ca. 2,51 ha. 
 

Eigentumsverhältnisse: 
 

Im Planungsgebiet befinden sich mehrere Flurstücke in privatem Eigentum. Die übri-
gen Flächen befinden sich im Besitz der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck, bzw. im 
Besitz der Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung. 
 
V. Verfahren 
 

Für das Bauleitplanverfahren wird ein Regelverfahren vorgeschlagen. Zeitgleich wird 
im Parallelverfahren die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28/9 „GE Neurißfeld“ 
durchgeführt (siehe separater Tagesordnungspunkt – Bebauungsplan Nr. 28/9 „GE 
Neurißfeld“ - Aufstellungsbeschluss). Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan. 
 

Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2533/2021 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bebauungsplan Nr. 28/9 "GE Neurißfeld";  
Aufstellungsbeschluss; Sachantrag Nr. 078 SPD-Fraktion 

TOP - Nr. Ö 7 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 41-Zw Erstelldatum 30.08.2021 

Verfasser Zweckl, Florian Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 06.04.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 02.05.2022 Ö 

Anlagen: 1. Geltungsbereich Aufstellungsbeschluss BBP 28-9 
2. Luftbild 
3. Ausschnitt rechtskräftiger BBP 28-6-1 
4. FNP Ausschnitt Rechtswirksam 
5. FNP Ausschnitt Neuaufstellung 
6. SA-Nr. 078 StR Heimerl Antrag auf Bericht zur Ansiedlung von Be-

trieben in Fürstenfeldbruck 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 

1. Für das in beiliegendem Lageplan (siehe Anlage 1) bezeichnete Gebiet wird 
der Bebauungsplan Nr. 28/9 „GE Neurißfeld“ aufgestellt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die nächsten erforderlichen Planungsschritte 
vorzubereiten und dem Ausschuss zu gegebener Zeit zusammen mit einem 
entsprechenden Konzept zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

Der Planungs- und Bauausschuss beschließt: 
 

1. Die Behandlung des Sachantrages Nr. 078 „Antrag auf Bericht zur Ansiedlung 
von Betrieben in Fürstenfeldbruck“ wird hinsichtlich der Flächen zwischen der 
Bundesstraße B 2 und der Bundesstraße B 471 (3. Beschlusspunkt des 
Sachantrages) als abgeschlossen betrachtet. 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Seite 2 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   hoch 

Umweltauswirkungen  mittel 

Finanzielle Auswirkungen  Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten unbekannt 

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
I. Sachstand 
 

Bauleitplanverfahren: 
Seit längerem existieren Entwicklungsbestrebungen für ein noch unbeplantes Gebiet 
zwischen der Bundesstraße B 471 und der Bundesstraße B 2, in östlichem An-
schluss an einen dort ansässigen KFZ-Händler. Es sollen hier weitere dringend be-
nötigte Gewerbegebietsflächen im nordwestlichen Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck 
ausgewiesen werden (siehe Anlage 2).  
 

Im vorliegenden Fall hat der o.g. KFZ-Händler in Gesprächen mit der Stadt auch sig-
nalisiert eine bauliche Optimierung/ Erweiterung des eigenen Gewerbebetriebes an-
zustreben. 
In Vorgesprächen wurde mit den Grundstückseigentümern des noch unbebauten 
Bereichs und verschiedenen potenziellen Interessenten hierfür bereits Planungsüber-
legungen zur Ansiedelung von Gewerbebetrieben unternommen. Es wurde jedoch 
auf Grund divergenter Anforderungskriterien bisher keine Konkretisierung auf einzel-
ne Betriebe für eine vorhabenbezogene Bauleitplanung erreicht. 
 

Es wird von Teilen der privaten Grundstückseigentümern Gesprächsbereitschaft und 
eine Kooperationsbereitschaft zur Realisierung einer großräumigen Gewerbeentwick-
lung signalisiert. Mit den übrigen privaten Grundstückseigentümern wird in laufenden 
Verhandlungen versucht eine Einigung zu erzielen. Um eine Ungleichbehandlung 
zum Nachteil der Planungswilligen zu vermeiden, werden die Planungskosten der 
Bauleitplanung durch die Stadt Fürstenfeldbruck übernommen. 
Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck möchte nun über einen herkömmlichen Be-
bauungsplan, sog. „Angebotsbebauungsplan“ trotzdem die Ausweisung neuer, drin-
gendst benötigter Gewerbegebietsflächen im Stadtgebiet einleiten (siehe Anlage 1). 
 

Grundsätzlicher Anlass der Bauleitplanung ist unter anderem der Umstand, dass die 
Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck kurz- bis mittelfristig fast keine freien Gewerbeflä-
chen mehr zur Verfügung stellen kann. Sowohl im Gewerbegebiet Hasenheide, als 
auch im Gewerbegebiet an der Industriestraße können weitere Flächen auf Grund 
von langwierigen Grundstückverhandlungen und Flächenbelastungen nicht bedarfs-
deckend entwickelt werden. Es müssen mittlerweile bereits eine Vielzahl von ge-
werblichen Anfragen zurückgewiesen werden, obwohl diese gemäß der städtischen 
Bewertungsmatrix für Ansiedelungswünsche für die Stadt interessant gewesen wä-
ren. 
Zu diesem Themenbereich wurde unabhängig von der vorliegenden Bauleitplanung 
ein Sachantrag eingereicht (siehe nachfolgend). 
 

Sachantrag Nr. 078: 
 

Der Sachantrag Nr. 078/2020-2026 der SPD-Fraktion ist am 24.01.2022 eingegan-
gen. Gegenstand ist der „Antrag auf Bericht zur Ansiedlung von Betrieben in 
Fürstenfeldbruck“ (siehe Anlage 6). 
 

Der Sachantrag beinhaltet folgende Beschlussvorschläge: 
 

1. In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses werden die der-
zeit zur Verfügung stehenden Flächen für die Ansiedlung und Erweiterung von Un-
ternehmen in Fürstenfeldbruck dargestellt.  

2. Im Rahmen dieser Präsentation erfolgt auch die Vorstellung der laufenden Anfra-
gen von erweiterungswilligen Gewerbebetrieben und potentieller Neuansiedlungen. 

243

Plan
ungs-

 u
nd

Bau
au

ss
ch

uss

06
.04

.20
22



Seite 4 

3. Insbesondere soll dabei auf die Flächen zwischen der B2, der B471 und der Wil-
helm-Busch-Straße eingegangen werden, die derzeit als gewerblicher Gemeinbe-
darf im FNP angegeben ist. 

 

Die Dringlichkeit des Sachantrags wird insbesondere damit begründet, dass neben 
den „externen“ Ansiedelungswünschen mittlerweile nun auch bereits in Fürstenfeld-
bruck ansässigen, erweiterungswilligen Betrieben kaum Flächen bereitgestellt wer-
den können. Durch die Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze soll neben der drin-
gend benötigten Steigerung des Gewerbesteueraufkommens so auch dem beste-
henden negativen Pendlersaldo in Fürstenfeldbruck entgegengewirkt werden.  
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

Zu 1.) Es wird auf den Bericht zum Sachantrag Nr. 078 im öffentlichen Teil der gest-
rigen Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 05.04.2022 verwiesen. Grund-
sätzlich ist zu erklären, dass nur wenige freie städtische und nichtstädtische 
Flächen für eine größere Gewerbeentwicklung im Stadtgebiet zur Verfügung 
stehen, hier am ehesten das Gelände der ehem. BayWa/ Hubertusstraße.  
Auf weiteren bekannten Flächen wie z.B. Cerveteriestraße-West, Kugelfang 
Ost und Nord, Fraunhoferstraße Süd sowie den im vorliegenden Aufstellungs-
beschluss genannten Flächen zwischen B2 und B471 gibt es bereits konkrete 
Belegungsinteressenten. 
 

Zu 2.) Hierzu wird auf den Nichtöffentlichen-Teil der gestrigen Haupt- und Finanz-
ausschusssitzung vom 05.04.2022 verwiesen. Hier wurde durch die städtische 
Wirtschaftsförderung über die derzeitigen Ansiedlungsfragen, die aus Sicht 
der Verwaltung interessant sind, jedoch mangels geeigneter Flächen nicht an-
gesiedelt werden können berichtet.  

 

Zu 3.) Die planungsrechtliche Situation zwischen der Bundesstraße B2 und der Bun-
desstraße B471 wird im nachstehenden Kapitel II des Sachvortrags erläutert. 
Mit Aufstellung der vorliegenden Bauleitplanung wird dieses Areal einer ge-
werblichen Entwicklung zugeführt. Der Beschlusspunkt des Sachantrages wird 
somit durch nachfolgendes konkludentes Handeln als abgeschlossen gese-
hen. 

 
 
II. Planungsrechtliche Situation zum Bauleitplanverfahren 
 

Für die im nachstehenden Kapitel IV genannten Grundstücke besteht für das west-
lich Drittel des Geltungsbereichs der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 28/6-1 „Areal 
zwischen B 471 und B 2“ (siehe Anlage 3). Für die direkt östlich daran anschließen-
den unbebauten Flächen besteht kein Bebauungsplan.  
 

Der nun zur Aufstellung vorgesehene Bebauungsplan Nr. 28/9 „GE Neurißfeld“ wird 
bei Inkrafttreten innerhalb seines Geltungsbereichs alle früher festgesetzten Bebau-
ungspläne und sonstigen planungsrechtlichen Festlegungen vollständig ersetzen. 
 

Die rechtswirksame Flächennutzungsplan Änderung Nr. 33 vom 02.09.2002 (siehe 
Anlage 4) zeigt für den vorliegenden Geltungsbereich für das westliche Drittel ein 
Gewerbegebiet und die östlichen Teil ein Sondergebiet „Gewerblicher Gemeinbedarf“ 
als Vorhaltungsfläche für eine damals geplante Erweiterung/ Verlagerung des städti-
schen Bauhofs bzw. der Stadtwerke mit einer räumlichen Konzentration an dieser 
Stelle. Diese Darstellung ist mittlerweile obsolet, da ein Neubau der Stadtwerke Fürs-
tenfeldbruck an der Cerveteriestraße umgesetzt wurde und der städtische Bauhof an 
den Waldfriedhof ausgelagert wird.  
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Seite 5 

Eine städtebauliche Entwicklung des noch unbebauten Areals auch hin zu einer ge-
werblichen Nutzung ist aber seit gut 20 Jahren vorgesehen und in der nichtwirksa-
men Flächennutzungsplan Neuaufstellung bereits so dargestellt (siehe Anlage 5). 
 

Grundsätzlich ist der unbebaute Bereich als Außenbereich nach § 35 BauGB zu be-
werten. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, eine ausreichende Erschließung gesichert ist oder wenn eine sog. 
„Privilegierung“ vorliegt. Weder liegt planungsrechtlich aktuell eine Privilegierung 
noch eine gesicherte Erschließung des Areals vor. Die Aufstellung einer Bauleitpla-
nung zur Schaffung von Baurecht ist somit in diesem Bereich Voraussetzung. 
 

Nach Vorabstimmung mit dem Staatlichen Bauamt ist eine Erschließung der unbe-
bauten Flächen im Bereich des Kreisverkehrs der Bundesstraße B 2 (Augsburger 
Straße) zum Überführungsbauwerk nach Süden hin über die B 471 (Wilhelm-Busch-
Straße) verkehrstechnisch nicht möglich. Eine gesicherte Erschließung der unbebau-
ten Flächen muss im Rahmen einer Bauleitplanung über eine rückwärtige interne 
Erschließung (Stichstraße mit Wendeplatte) mit einem einzigen zentralen Anschluss 
an die Augsburger Straße westlich der Aufweitung zum Kreisverkehr der B 2 erfolgen 
(siehe Anlage 2).  
Für den Anschluss des unbebauten Bereichs an den öffentlichen Straßenraum (hier 
Bundesstraße B 2, Liegenschaften der Bundesstraßenverwaltung) werden voraus-
sichtlich sowohl städtische Liegenschaften, als auch Liegenschaften dreier privater 
Grundstückseigentümer benötigt. Es wurde bereits von einem der privaten Eigentü-
mer keine Mitwirkungsbereitschaft dazu signalisiert. Diese Fläche ist zur Realisierung 
der Erschließung des geplanten Gewerbegebietes unabdingbar und auf Grund der 
verkehrstechnischen Vorgaben alternativlos.  
Hierbei ist aber zu sagen, dass grundsätzlich bei der Entwicklung des vorliegenden 
Areals wahrscheinlich ein sog. amtliches Umlegungsverfahren unumgänglich ist, wo-
bei die einzelnen Grundstücke aufgelöst werden und die Grundstückseigentümer 
danach entsprechend ihres flächenmäßigen Anteils einen finanziellen Ausgleich er-
halten. 
 
 
III. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes Nr. 28/9 „GE Neurißfeld“ zum einen der dringenden 
Nachfrage nach zusätzlichen Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Fürstenfeldbruck 
langfristig nachzukommen. Zum anderen sind die Sicherung der Entwicklungsmög-
lichkeiten ortsansässiger Betriebe und die Schaffung von weiteren wohnortnahen 
Arbeitsplätzen ein grundlegende Ziele der vorliegenden Bauleitplanung. 
 

Durch den o.g. Sachverhalt erwächst der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck gem. § 
1 Abs. 3 BauGB zur Regelung der Städtebaulichen Entwicklung die städtebauliche 
Erforderlichkeit zur Aufstellung einer Bauleitplanung.  
 
 
 

Grundsätzliche Hauptziele der Bauleitplanung sind: 
 

 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung von Gewerbeansiedelungen im Fürs-
tenfeldbrucker Nordwesten 

 Zuführung nicht erschlossener Außenbereichsflächen zu einer baulichen Nut-
zung 

 Ausweisung neuer flexibel anbietbarer Gewerbegebietsflächen im Stadtgebiet 

 Schaffung weiterer wohnortnaher Arbeitsplätze 
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Seite 6 

IV. Umgriff des Bebauungsplanes 
 

Planungsumgriff: 
Der Geltungsbereich (siehe Anlage 1) des nun zur Aufstellung vorliegenden Bebau-
ungsplanes Nr. 28/9 „GE Neurißfeld“ umfasst Teilflächen der Fl. Nrn. 394/5, 398 und 
935/6, sowie gänzlich die Fl. Nrn. 395/1, 399, 400, 401, 936, 936/1, 937, 938, 939, 
940/2 Gemarkung Puch und das Flurstück 774, Gemarkung Fürstenfeldbruck gänz-
lich. 
 
Der Geltungsbereich wird folgendermaßen umgrenzt: 

1. Im Norden von bebauten Mischgebietsflächen (Wohnen und Gewerbe jenseits 
der Bundesstraße B 2 

2. Im Osten von der Wilhelm-Busch-Straße 
3. Im Süden von der Bundesstraße B 471 
4. Im Westen von bebauten Gewerbegebietsflächen. 

 
Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine Fläche von ca. 38.404 m². 
 
Eigentumsverhältnisse: 
 
Im Planungsgebiet befinden sich mehrere Flurstücke in privatem Eigentum. Die übri-
gen Flächen befinden sich im Besitz der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck, bzw. im 
Besitz der Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung. 
 
 
V. Verfahren 
 

Für das Bauleitplanverfahren wird ein herkömmlicher Bebauungsplan, ein sog. „An-
gebotsbebauungsplan“ im Regelverfahren vorgeschlagen. Zeitgleich wird im Paral-
lelverfahren die Aufstellung der 71. Änderung des Flächennutzungsplanes „GE Neu-
rißfeld“ durchgeführt (siehe separater Tagesordnungspunkt – 71. Änderung des Flä-
chennutzungsplans „GE Neurißfeld“ - Aufstellungsbeschluss). Somit entwickelt sich 
der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan. 
 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu den auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlägen. 
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Ausschnitt – rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 28/6-1  o. M. 
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Tetmin bis/am: 

Phili Heimerl Schulwe 4 82256 Fürstenfeldbruck 

Stadt Fürstenfeldbruck 

Z.Hd. Herrn Oberbürgermeister Erich Raff 

Betreff: Antrag auf Bericht zur Ansiedlung von Betrieben in Fürstenfeldbruck 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister‚ 

im Namen der der Stadtratsfraktionen der SPD und Die PARTEI/ DIE 
LINKE stelle ich folgenden Antrag: 

Der Stadtrat möge beschließen, 

1. In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt— und Finanz- sowie 
des Bau- und Planungsausschusses werden die derzeit zur 
Verfügung stehenden Flächen für die Ansiedlung und 
Emeiterung von Unternehmen in Fürstenfeldbruck dargestellt. 

2. Im Rahmen dieser Präsentation erfolgt auch die Vorstellung der 
laufenden Anfragen von erweiterungswilligen Gewerbebetrieben 
und potentieller Neuansiedlungen. 

3. Insbesondere soll dabei auf die Flächen zwischen der 82 der 
8471 und der NlheIm-Busch-Straße eingegangen werden, die 
derzeit als gewerblicher Gemeinbedarf im FNP angegeben ist. 

Begründung: 

Die Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt Fürstenfeldbruck ist seit 

vielen Jahren bereits von großen Schwierigkeiten begleitet. Trotz eines 
großen Bedarfs irn gesamten Großraum München können aufgrund 
von fehlenden Flächen derzeit kaum Ansiedlungswünsche erfüllt 

werden. 

Dies betrifft auch zunehmend erweiterungswillige Unternehmen die 
bereits in Fürstenfeldbruck sitzen. Vor diesem Hintergrund ist eine 

intensivere Befassung des Stadtrats mit dem Thema wirtschaftliche 
Entwicklung dringend geboten. 

(il/Q'AP- k’oQ’ 

FÜRSTEN 
FELD 
BRUCK 

SPD 

Philipp Heimerl 

Fraktionsvorsitzender 

Referent für 

VWrtschaftsförderung und 
Stadtmarketing 

23. Januar 2022 

Schulweg 4 

82256 Fürstenfeldbruck 
Telefon 0176/63769453 
E-Mail 

heimerl.philipp@gmail.com
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Insbesondere das unter 3. Genannte Grundstück war in den 

vergangenen Jahren häufiger als Spekulationsobjekt in der politischen 

Diskussion so das der derzeitige Stand erläutert werden sollte. 

Neben neuen Arbeitsplätzen und damit einer Veränderung von 

Pendlerzahlen ist auch die Steigerung des Gewerbesteueraufkommens 
ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung der Stadt. 

Mit freundlichen Grüßen 

‚", /"‘ 
/ / 

Philipp Heimerl
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2669/2022 
 

22. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Neubau Hallenbad mit Eingriffen in das Eisstadion; Klosterstraße 7 

TOP - Nr. Ö 8 Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: V-2021-29-1 Erstelldatum 08.03.2022 

Verfasser Baumgärtner, Sandra Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 3 

Sachgebiet 42 Bauverwaltung Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss Entscheidung 06.04.2022 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Bauvorhaben wird gemäß §35 Abs.2 BauGB planungsrechtlich zugestimmt. 
 

 

 

TOP Ö  8TOP Ö  8
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Referent/in Götz / BBV Planungsre-
ferent    

Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Gegenstand des Sachvortrages ist ein Antrag auf Vorbescheid für den Neubau des 
Hallenbades sowie der Saunalandschaft mit Eingriffen in das Eisstadion in der Klos-
terstraße 7 und 7 a. 
 
 
Auf dem Baugrundstück besteht aktuell das Schwimmbad „Amperoase“ inkl. Sauna-
bereich, Eisstadion sowie Freibad. Das Schwimmbad inkl. Saunabereich soll abge-
rissen werden. Das Eisstadion und das Freibad bleiben bestehen. Die vorhandenen 
Umkleiden und die bestehende Technik werden abgerissen und sollen westlich der 
Eisbahn neugebaut werden. Die Technik des Freibades soll an die Technik des neu 
zu entstehenden Hallenbades angeschlossen werden. 
Der Saunabereich liegt teilweise im Überschwemmungsgebiet, nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren notwendig. 
 

 
 
Luftaufnahme mit Darstellung Hallenbad „Amperoase“, Eisstadion und Freibad  
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In dem eingereichten Vorbescheid werden 3 Varianten für die Baukörperplatzierung 
abgefragt. 
Bei der Variante A wird für das Schwimmbad eine Grundfläche von ca. 3.700 m² 
vorgeschlagen. Die Grundfläche des Saunabereiches beträgt ca.960 m² und die der 
Umkleiden / Technik beträgt ca.660 m².  
 
 
 

 
 
Lageplan Variante A  
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Die Gebäudehöhe des Hallenbades soll bei dieser Variante 14,70 m betragen, die 
der Sauna soll 5,50 m betragen. Die Umkleiden bzw. das Technikgebäude sollen 
5,00 m hoch werden. 
 
 

 
 
 
 
Ansichten Variante A  
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Bei der Variante B wird für das Schwimmbad eine Grundfläche von ca. 4.000 m² 
vorgeschlagen. Die Grundfläche des Saunabereiches ist deutlich höher als bei Vari-
ante A beträgt ca 2.600 m² und die Grundflächen der Umkleiden / Technik sind gleich 
groß geblieben im Vergleich zu Variante A und beträgt ca.660 m².  
 
 
 

 
 
Lageplan Variante B  
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Die Gebäudehöhe des Hallenbades soll bei Variante B 12,70 m betragen. Dahinge-
gen soll sich die Gebäudehöhe der Sauna auf 5,50 m belaufen. Die Umkleiden bzw. 
das Technikgebäude sollen 5,00 m hoch werden. 
 
 
 

 
Ansichten Variante B  
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Bei der Variante C wird für das Schwimmbad eine Grundfläche von ca. 4.500 m² 
vorgeschlagen und ist somit die Variante mit dem Größten Baukörper für das Hallen-
bad. Die Grundfläche des Saunabereiches ist hier nun deutlich geringer höher als bei 
Variante A und B und beträgt ca 800 m².  
Die Grundflächen der Umkleiden / Technik sind gleich groß geblieben im Vergleich 
zu Variante A und B und betragen ca.660 m².  
 
 

 
Lageplan Variante C  
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Die Gebäudehöhe des Hallenbades soll bei Variante C wie bei der Variante A 14,70 
m betragen. Die Sauna soll hier 6,00 m hoch werden. 
 
 
 

 
Ansichten Variante C  
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Vergleich der 3 Varianten:  

 

  
Höhe Hallenbad 

     
    Höhe Sauna 

Höhe Umklei-
den/Technik 

      
     Variante A 

       
      14,70 m 

 
         5,50 m 

 
          5,00 m 

      
     Variante B 

        
      12,70 m 

 
         5,50 m 

 
          5,00 m 

       
     Variante C 

 
      14,70 m 

 
         6,00 m 

 
   Keine Angaben 

      
      Bestand 

 
      10,00 m 

 
 Keine Angaben 

   
   Keine Angaben 

 
Vergleich der Höhen  

 
 
 
 

  
 Fläche Hallen-
bad 

     
    Fläche Sauna 

Fläche Umklei-
den/Technik 

      
     Variante A 

       
          3.700 m² 

 
         960 m² 

 
        660 m² 

      
     Variante B 

        
          4.000 m² 

 
      2.600 m² 

 
        660 m² 

       
     Variante C 

 
          4.500 m² 

 
         800 m² 

       
        660 m² 

      
      Bestand 

 
         3.000 m² 

 
         630 m² 

   
   Keine Angaben 

 
Vergleich der Flächen  
 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Einordnung 
 
Für das oben genannte Baugrundstück liegt weder ein qualifizierter Bebauungsplan (§ 30 
Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB-) vor, noch liegt es im nicht überplanten Innenbereich nach § 
34 BauGB.  
 
Bei dem Vorhabengrundstück handelt es sich daher um einen Außenbereich gemäß § 35 
BauGB. Bei dem oben genannten Bauvorhaben handelt es sich nicht um ein privilegiertes 
Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1. BauGB. Sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 
können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.  
 
Das Vorhaben steht in Einklang mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Dieser 
sieht im Bereich des Bestandsgebäudes eine Baufläche für Gemeinbedarf für das Hallenbad 
und den Eislaufplatz vor. 
Eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft sowie des Orts- und Land-
schaftsbildes im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist ebenfalls nicht anzunehmen. 
Dieser Belang ist nicht berührt, da die natürliche Eigenart der Landschaft den Außenbereich 
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vor einer wesensfremden Nutzung schützt. Wenn in der Umgebung aber – wie hier die 
Sport- und Parkplätze – bereits dem Außenbereich wesensfremde Nutzungen vorhanden 
sind, liegt eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft regelmäßig nicht 
vor (vgl. auch BVerwG, Urteil v. 24.08.1979, Az. 4 C 8/78). 
Auch der öffentliche Belang der Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splitter-
siedlung ist nicht beeinträchtigt. Eine zusammenhanglose unorganische Streubebauung des 
Außenbereichs wird nicht verwirklicht, da zum einen der Flächennutzungsplan entsprechen-
de Flächen darstellt und zum anderen die Ansammlung verschiedener Sportplätze in diesem 
Bereich durchaus einer organischen und geplanten Siedlungsentwicklung entspricht.  
Ferner steht der Zulässigkeit nicht der sog. „ungeschriebene“ Belang des Planungserforder-
nisses entgegen. Dieser Belang ist berührt, wenn das Bauvorhaben aufgrund seiner Größe 
einen Koordinierungsbedarf auslöst, der nur durch eine förmliche Planung bewältigt werden 
kann. Dies ist hier nicht der Fall, weil das Vorhaben lediglich Ersatzbauten zum Gegenstand 
hat, die im Bestand im Wesentlichen bereits vorhanden sind. Die bestehenden Konflikte mit 
der Nachbarschaft sowie sonstige zu bewältigende Konflikte sind somit bereits bekannt und 
können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gelöst werden. 
 
 
Städtebauliche Einschätzung 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Landschaftsraum entlang der Amper, eingebettet in einen 
Grünzug im Übergangsbereich zum Stadtgebiet westlich der Innenstadt in einer städtebaulichen 
Eingangssituation und ist planungsrechtlich dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuord-
nen. Im Flächennutzungsplan ist der überwiegende Bereich als Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung Badeplatz, Freibad dargestellt. Lediglich der östliche angrenzende Bereich 
ist als Grünfläche dargestellt.  
 
Es werden bezüglich des Orts- und Landschaftsbildes alle drei Varianten als städtebaulich ver-
tretbar erachtet, zumal sich der Hauptbaukörper weitgehend an der Kubatur des Bestandsge-
bäudes orientiert. Soweit in den Unterlagen erkennbar, wird allenfalls im südöstlichen Bereich 
geringfügig in den Baumbestand eingegriffen. Die Auseinandersetzung mit der unmittelbaren 
Umgebung und den Sichtachsen entlang der Amper erscheint bei Variante A als am besten 
gelungen. Aufgrund der sensiblen Lage sollte im Zuge der Realisierung auf ein hohes Maß an 
gestalterischer Qualität geachtet werden.  
 
Die in den Varianten A und B geplante Saunalandschaft greift im größeren Umfang als die be-
stehende Saunalandschaft in die östlich angrenzende öffentliche Grünfläche ein. Die damit ver-
bundene Reduzierung der öffentlichen Grünfläche wird als grundsätzlich vertretbar erachtet, 
sollte jedoch nach Möglichkeit im Zuge der weiteren Planung reduziert werden, zumal sich Teile 
davon im Wasserschutzgebiet befinden.  
 
Es wird das geplante Technikgebäude am Nordende des Eisstadions als städtebaulich vertret-
bar erachtet, zumal es sich im Bereich der Gemeninschaftsfläche gemäß FNP befindet. 
Grundsätzlich ist im Zuge des verfahrens zu prüfen, ob immissionsschutzrechtliche Belange 
berührt sind. 
 
Aus städtebaulicher Sicht wird dem Vorhaben zugestimmt. Sofern die oben genannten Belange 
auf der Baugenehmigungsebene gelöst werden können, besteht kein Planungserfordernis. 
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Fragestellungen im Vorbescheid 
 
Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck stellen für das geplante Bauvorhaben „ Neubau Hallenbad 
Amperoase“  folgende Fragen: 
 
A: Für den Neubau Hallenbad: 
 
1. Ist der in den beigefügten Plänen dargestellte Neubau des Hallenbades nach Art der bau-
lichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig?  JA  
 
2. Ist der in den beigefügten Plänen dargestellte Neubau des Hallenbades nach dem Maß 
der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig?  JA 
 
3. Ist der in den beigefügten Plänen dargestellte Neubau des Hallenbades nach der Bauwei-
se bauplanungsrechtlich zulässig?    
Soweit aus den Plänen ersichtlich besteht Einverständnis mit der beantragten Bau-
weise. 

  
4. Ist der in den beigefügten Plänen dargestellte Neubau des Hallenbades nach der über-
baubaren Grundstücksfläche planungsrechtlich zulässig?    JA 

 
5. Ist der in den beigefügten Plänen dargestellte Neubau des Hallenbades mit Blick auf das 

Rücksichtnahmegebot zulässig?    
Mit Blick auf das Rücksichtnahmegebot, insbesondere die immissionsschutzrechtli-
che Zulässigkeit im Sinne von § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, ergeben sich keine 
maßgeblichen Veränderungen gegenüber Bestandsnutzung. 
Das Hallenbad trägt weder im Bestand noch in Bezug auf das geplante Neubauvorha-
ben maßgeblich zu den Emissionen bei. Alle nicht in den Plänen darstellten Lärmquel-
len müssen die einschlägigen Richtwerte einhalten. 
 
6. Ist die Erschließung gesichert?     Die Erschließung ist unter der Voraussetzung gesi-
chert, dass das Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück versickert wird. 
 
 
 
B: Änderungen am Eisstadion: 
 
1. Sind die in den beigefügten Plänen dargestellten, durch den Neubau des Hallenbads be-
dingten Änderungen am Eisstadion ( Abbruch und Neuerrichtung der östlichen Tribüne sowie 
Verlegung der Technikräume, Abriss und Versetzung der Umkleiden) 
 
a)  Nach der Art der baulichen Nutzung   JA 
 
b)  Nach dem Maß der baulichen Nutzung    JA 
 
c)  nach der Bauweise    
Soweit aus den Plänen ersichtlich besteht Einverständnis mit der beantragten Bau-
weise. 
 
 
d)   nach der überbaubaren Grundstücksfläche bauplanungsrechtlich zulässig?    JA 
 
 
2. Sind die in den beigefügten Plänen dargestellten, durch den Neubau des Hallenbads be-
dingten Änderungen am Eisstadion( Abbruch und Neuerrichtung der östlichen Tribüne sowie 
Verlegung der Technikräume, Abriss und Versetzung der Umkleiden) mit Blick auf das Rück-
sichtnahmegebot zulässig?   
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Mit Blick auf das Rücksichtnahmegebot, insbesondere die immissionsschutzrechtli-
che Zulässigkeit im Sinne von § 35 Abs. 4 Satz Nr. 3 BauGB, ergeben sich keine maß-
geblichen Veränderungen gegenüber Bestandsnutzung. 
 
In Bezug auf das Eisstadion ist die Nutzung verträglich, wie sich aus der Verträglich-
keitsuntersuchung des IB Greiner vom 24.07.2020 zum bestehenden Eistadion unter 
Berücksichtigung des sog. Altanlagenbonus mit gewissen betrieblichen Einschrän-
kungen nach den Maßgaben der einschlägigen 18.BImSchV ergibt. 
 
Bei den gegenständlichen Umbaumaßnahmen am Eisstadion kann der sog. Altanla-
genbonus weiterhin angewendet werde, weil die Sportanlage nicht wesentlich im Sin-
ne der 18. BImSchV geändert wird. Aufgrund der funktionalen und organisatorischen 
Trennung zwischen Eisstadion und Hallenbad sind nur die Änderungen an der Sport-
anlage Eisstadion maßgeblich. Der Neubau des Hallenbads – für den der Altanlagen-
bonus nicht gilt - wird aufgrund des Schalldämmmaßes der Fassaden nicht wesentlich 
zum Lärm beitragen. Etwaige technische Anlagen wie Lüftungen ect. werden im Rah-
men der konkreten Planung so ausgerichtet, dass sie schutzbedürftige Immissionsor-
te nicht unzumutbar beeinträchtigen. 
Nach der Rechtsprechung liegt eine wesentliche Änderung vor, wenn die Sportanlage 
nach Durchführung der Veränderungen nicht mehr ihre ursprüngliche Identität besitzt 
und letztlich eine andere Sportanlage entsteht. Anhaltspunkte für die Frage, wann dies 
anzunehmen ist, geben die die in der Anlage 2 zur 18. BImSchV und den LAI-
Hinweisen für den Vollzug der Sportanlagenlärmschutzverordnung aufgeführten Bau-
maßnahmen. Dort sind die hier vorgesehenen Baumaßnahmen (insbesondere der Aus-
tausch Tribünen) zwar nicht unmittelbar aufgeführt. Nach den Anhängen zu den LAI-
Hinweisen führt jedenfalls die Erneuerung von Zuschauerplätzen in der Regel nicht zu 
einem Verlust des Altanlagenbonus, während dies bei einer erheblichen Erweiterung 
von Zuschauerplätzen der Fall ist. Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass der Aus-
tausch der Tribüne nicht mit einer Vergrößerung der Tribüne und einer Erweiterung 
der Zuschauerkapazitäten einhergeht. Das Emissionsverhalten bleibt letztlich unver-
ändert. Die grundsätzliche Struktur der Anlage wird nicht verändert. Auch das äußerli-
che Erscheinungsbild des Eisstadions wird durch die Umbaumaßnahmen nur gering-
fügig verändert. Lediglich die Umkleidekabinen werden nach Norden „versetzt“, was 
aber mit Blick auf die Immissionen eher günstig ist. 
 
 
 
3. Ist die Erschließung gesichert?   Die Erschließung ist unter der Voraussetzung gesi-
chert, dass das Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück versickert wird. 
 
 
 

 
 
Der PBA stimmt den beantragten Vorbescheid planungsrechtlich zu. 
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